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1. Petition 15/770 betr. Behindertengerechte Aus-
stattung des Flughafens Stuttgart

Der Petent beschwert sich darüber, dass am Flughafen
Stuttgart für den Ein- und Ausstieg behinderter Flug-
passagiere in das bzw. aus dem Flugzeug keine tech-
nische Unterstützung vorgehalten wird und der An-
kunftsbereich über keine behindertengerechten Toilet-
ten verfügt.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt

1. 1. Transport von Reisenden mit eingeschränkter
Mobilität zum und vom Flugzeug

Der Flughafen Stuttgart weicht durch seine kompakte
Gebäudeform von vielen anderen Flughäfen ab. Der
Flughafen verfügt über 50 Abstellpositionen für Pas-
sagierflugzeuge. Davon sind jedoch nur acht Positio-
nen über Passagierbrücken erreichbar. Auf den rest -
lichen Abstellpositionen können die Flugzeuge nur
über fahrbare Treppen (Gangways) betreten oder ver-
lassen werden. Da Rollstuhlfahrer nur an Brückenpo-
sitionen ohne größere Hindernisse in ein Flugzeug
einsteigen können, verfügt der Flughafen für die an-
deren Abstellpositionen über Personal, das auf die Be-
förderung von Reisenden mit eingeschränkter Mobi-
lität (PRM) spezialisiert ist. Es trägt die Fluggäste die
Gangway hinauf bzw. hinab und übernimmt den
Transport zwischen Flugzeug und Terminalgebäude.
Diesen Dienst haben im Jahr 2010 nach Angaben des
Flughafens 26 841 Reisende mit eingeschränkter Mo-
bilität in Anspruch genommen.

Mechanische Einstiegshilfen, die Personen im Roll-
stuhl vom Vorfeldniveau zur Kabinentüre emporhe-
ben, sogenannte Hubscherengeräte, sind nach Mittei-
lung des Flughafens aus zeitlichen Gründen nicht ein-
setzbar. Der Flughafen wird zu einem großen Teil von
Fluggesellschaften aus dem Niedrigpreissegment an-
geflogen. Zu deren Geschäftskonzept gehört eine
äußerst geringe Verweildauer der Flugzeuge am Bo-
den. Da der Einsatz von Hubfahrzeugen zusätzliche
Zeit in Anspruch nimmt, könnten diese Fluggesell-
schaften dann ihre geplanten Umlaufzeiten nicht mehr
einhalten. Das Tragen der Personen die Gangway hin-
ab oder hinauf erfordert dagegen keinen zusätzlichen
Zeitaufwand.

1.2. Behindertengerechte Toilettenanlagen im Ankunfts-
bereich

Der Flughafen verfügt über Behindertentoiletten auf
der Landseite. Im luftseitigen Ankunftsbereich sind
keine zusätzlichen Behindertentoiletten eingerichtet.
Da sämtliche Reisenden mit eingeschränkter Mobi-
lität durch Mitarbeiter betreut werden, führen diese
nach Mitteilung des Flughafens die betroffenen Flug-
gäste im Bedarfsfall auf dem kürzesten Weg zu einer
Behindertentoilette auf der Landseite. 

2. Beurteilung des Falles und rechtliche Würdigung
aufgrund der Stellungnahme des Ministeriums für
Verkehr und Infrastruktur

2. 1. Transport von Reisenden mit eingeschränkter Mo -
bilität zum und vom Flugzeug

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2006 vom 5. Juli 2006
über die Rechte von behinderten Flugreisenden und
Flugreisenden mit eingeschränkter Mobilität wird
vom Flughafen erfüllt. Die nach Art. 8 Abs. 1 i. V. m.
Anhang 1 dieser Verordnung geforderte Hilfeleistung
wird erbracht. Die Landesbauordnung (LBO) ist für
den Zugang zu Verkehrsflugzeugen nicht maßgebend.
Insofern ist das Tragen der Reisenden mit einge-
schränkter Mobilität auf der Gangway rechtlich nicht
zu beanstanden.

2.2. Behindertengerechte Toilettenanlagen im Ankunfts-
bereich 

Nach der Generalklausel des § 3 Abs. 1 der LBO müs-
sen bauliche Anlagen ihrem Zweck entsprechend 
ohne Missstände benutzbar sein. Zur zweckent -
sprechenden Benutzbarkeit gehört auch die Berück-
sichtigung der Belange von behinderten oder älteren
Menschen. § 39 LBO konkretisiert diese Anforderung
und greift damit die verfassungsrechtliche Vorgabe in
Art. 3 Abs. 3 Satz 2 Grundgesetz auf, wonach nie-
mand wegen seiner Behinderung benachteiligt sein
darf. In § 39 Abs. 2 Nr. 2 LBO ist konkret festgelegt,
dass Abfertigungsräume von Verkehrsbetrieben so
herzustellen sind, dass sie von behinderten oder alten
Menschen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe ge-
nutzt werden können (barrierefrei). Zwar handelt es
sich bei den Räumen mit Gepäckausgabe im An-
kunftsbereich nicht um bautechnisch abgetrennte
Räume. Weil diese Räume durch allgemeine Organi-
sationsregelungen vom für alle zugänglichen Flug -
hafenbereich getrennt sind, also nicht ohne Weiteres
verlassen und wieder betreten werden dürfen, handelt
es sich bei diesen Räumen zweifellos um barrierefrei
zu gestaltende Abfertigungsräume im Sinne des § 39
Abs. 2 Nr. 2 LBO. Deshalb sollte eine ausreichende
Zahl der vorhandenen Toiletten auch in den An-
kunftsbereichen des Flughafens barrierefrei nach den
maßgebenden Technischen Bestimmungen gestaltet
sein (DIN 18024 Teil 2, die in Baden-Württemberg in
der Liste der technischen Baubestimmungen nach § 3
Abs. 3 LBO verbindlich bekannt gemacht ist). Diese
Bestimmung gilt allerdings nur für Neubauten bzw.
für wesentliche bauliche Änderungen. Eine Nachrüs -
tung im Baubestand kann nach der Landesbauordnung
nicht rechtlich verbindlich gefordert werden.

Nach Einschätzung des Ministeriums für Verkehr und
Infrastruktur trägt der von der Flughafen Stuttgart
GmbH – offenbar zur überwiegenden Zufriedenheit –
bereit gestellte Hilfsdienst für Reisende mit einge-
schränkter Mobilität und auch die geregelte Zugäng-
lichkeit der Ankunftsbereiche für andere Betreuungs-
personen den Bedürfnissen der in ihrer Mobilität ein-
geschränkten Fluggäste Rechnung. Das Ministerium
für Verkehr und Infrastruktur sieht zwar keinen sofor-



3

Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 2748

tigen rechtlichen Handlungsbedarf seitens des Flug -
hafens. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur
wird aber im Rahmen seiner Zuständigkeiten darauf
hinwirken, dass mittelfristig auch in den Ankunftsbe-
reichen des Flughafens barrierefreie Sanitärräume in
ausreichender Zahl bereit gestellt werden. 

3. Kommissionssitzung des Petitionsausschusses am
6. November 2012

Eine Kommission des Ausschusses erörterte die Peti-
tion vor Ort mit dem Petenten, dem Landesbehinder-
tenbeauftragten sowie Vertretern des Flughafens und
des Ministeriums.

Dabei sagte der Geschäftsführer des Flughafens zu,
beim nächsten Umbau im Ankunftsbereich auch auf
der Luftseite eine behindertengerechte Toilette einzu-
richten. Die Umsetzung wurde für das Jahr 2013 in
Aussicht gestellt.

Der Geschäftsführer sagte weiter zu, den Einsatz der
Treppenraupe (sog. „Porti“) zu verstärken und aktiv
anzubieten. Bei Flugzeugtypen mit bordeigener Trep-
pe werde zusammen mit dem Entwickler des „Porti“
nach einer adäquaten Lösung gesucht.

Der Landesbehindertenbeauftragte brachte zum Aus-
druck, er unterstützte das Anliegen des Petenten unein-
geschränkt und erklärte, die vorgeschlagene Lösung sei
aus seiner Sicht zufriedenstellend wenn sichergestellt
sei, dass der „Porti“ zum Regelangebot für alle Flug-
zeugtypen werde und dies so auch kommuniziert werde.

Im Rahmen des Vor-Ort-Termins wurde auch die Zu-
fahrtsituation vor dem Abflugterminal sowie die un-
zureichende Breite und unberechtigte Nutzung der
Be hindertenparkplätze angesprochen.

Der Flughafenbetreiber versicherte, Falschparker wür-
den mit Bußgeldern belegt und erforderlichenfalls
auch abgeschleppt werden. Die behindertengerechten
Parkplätze vor dem Abflugterminal seien erfahrungs-
gemäß schwer freizuhalten: Reisende würden sich im
Abflugstress oft undiszipliniert verhalten und in zwei-
ter und dritter Reihe halten und aussteigen. Es seien
zwar nicht direkt vor dem Terminal, aber in der Nähe
ausreichend breite und entsprechend ausgeschilderte
Behindertenparkplätze vorhanden.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird mit den Zusagen der Flug-
hafengesellschaft für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Binder

2. Petition 15/1484 betr. Bausache, Straßenauf-
fahrt

Die Petenten wenden sich gegen die Erteilung einer
Baugenehmigung hinsichtlich der westlich ihres Hau-
ses gelegenen Auffahrt zu einem Parkdeck und dem
dadurch befürchteten Lärm in der Bausache „Neubau

R.-markt (Lebensmittelmarkt mit S.-galerie), Anlage
von 104 Stellplätzen sowie Neuanordnung von 
24 Stellplätzen“. Die Petenten befürchten, dass durch
die Auffahrt zum Parkdeck eine Durchfahrtstraße von
der L. Straße im Norden über das Parkdeck zur H.-
straße hin entsteht. Für die Erteilung einer Baugeneh-
migung hätte nach Auffassung der Petenten ein Lärm-
gutachten vorliegen müssen. Die Petenten fühlen sich
von der Gemeinde getäuscht, weil ihrer Ansicht nach
aus der Bezeichnung des Bauvorhabens im Rahmen
der Nachbarbeteiligung nicht auf die geplante Auf-
fahrt geschlossen werden konnte. Die Petenten tragen
weiter vor, es sei ihnen nicht möglich gemacht wor-
den, die Baupläne einzusehen. Die Petenten befürch-
ten außerdem eine Wertminderung ihres Gebäudes. 

Die Überprüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Sachverhalt 

Das Landratsamt hat mit Entscheidung vom 25. Mai
2011 die Baugenehmigung für das Bauvorhaben er-
teilt.

Der Parkplatzbereich oberhalb der Tiefgaragen (Park-
deck), auf denen die 104 Stellplätze errichtet werden
und die Neuanordnung von 24 Stellplätzen erfolgen
soll, wird mit einer Zu- und Abfahrt von der H.-straße
her erschlossen. Die bisher bestehende Zu- und Ab-
fahrt in der A.-gasse wird geschlossen. 

Das Parkdeck soll weiterhin über eine zusätzliche
Auffahrt (Einrichtungsverkehr) vom S.-Markt her er-
schlossen werden. Bei dieser zusätzlichen Auffahrt
aus Richtung des S.-Marktes handelt es sich um die
von den Petenten beanstandete geplante Auffahrt, die
eine Länge von ca. 20 m aufweisen soll. 

Die Petenten wurden mit Schreiben vom 28. Februar
2011, zugestellt am 28. Februar 2011, im Rahmen der
Nachbarbeteiligung im Baugenehmigungsverfahren
von der Gemeinde von dem Bauvorhaben benachrich-
tigt. Dabei wurde das Bauvorhaben wie folgt bezeich-
net: „Neubau R.-markt, Lebensmittelmarkt mit S.-ga-
lerie und Außenanlagen“. Einwendungen haben die
Petenten innerhalb der 4-wöchigen Einwendungsfrist
nicht vorgebracht. Die Petenten begründen dieses
Versäumnis damit, dass die nahe an ihrem Grund-
stück liegende geplante Auffahrt zu den Stellplätzen
des Bauvorhabens aufgrund der Bezeichnung als
„Außenanlagen“ für sie nicht erkennbar gewesen sei. 

Mit Schreiben vom 18. September 2011 an das Land-
ratsamt erhoben die Petenten Widerspruch gegen die
erteilte Baugenehmigung. Die Widerspruchsbegrün-
dung erfolgte mit Schreiben vom 17. Oktober 2011.
Darin brachten die Petenten die gleichen Gründe vor
wie jetzt mit der Petition. Die Baurechtsbehörde legte
den Widerspruch am 26. Oktober 2011 dem Regie-
rungspräsidium zur Entscheidung vor. Das Regie-
rungspräsidium hat den Widerspruch der Petenten ge-
prüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass dieser
nicht fristgerecht eingelegt wurde und nach Sach- und
Rechtslage keinen Erfolg haben kann. Mit Schreiben
vom 10. November 2011 teilte dies das Regierungs-
präsidium den Petenten mit und wies gleichzeitig auf
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die Möglichkeit der Rücknahme des Widerspruchs
hin. Die Petenten haben dann mit Schreiben vom 
18. November 2011 mit dem Betreff „Zurücknehmen
des Widerspruchs für den Bau Lebensmittelmarkt mit
S.-galerie“ dem Regierungspräsidium mitgeteilt, dass
sie keinen Widerspruch gegen die S.-galerie und den
Lebensmittelmarkt einlegen möchten, jedoch würde
sie die geplante Auffahrt zum Parkdeck sehr belasten.
Das Regierungspräsidium wertete das Schreiben der
Petenten vom 18. November 2011 als Rücknahme des
gesamten Widerspruchs und erläuterte mit Schreiben
vom 28. November 2011 nochmals die Rechtslage.
Das Regierungspräsidium stellte in seinem Schreiben
vom 28. November 2011 an die Petenten ausdrücklich
fest, dass das Widerspruchsverfahren durch Rücknah-
me des Widerspruchs beendet sei. Auch in seiner Kos -
tenentscheidung vom 28. November 2011 stellte das
Regierungspräsidium fest, dass sich das Wider -
spruchs verfahren durch Rücknahme des Widerspruchs
erledigt hat und eingestellt wird. Wäre der Wider-
spruch der Petenten förmlich entschieden worden, wä-
re er negativ zu bescheiden gewesen.

Mit Schreiben vom 16. Dezember 2011 und 2. Januar
2012 wandten sich die Petenten an den Herrn Minis -
terpräsidenten. Die Schreiben wurden an das Ministe-
rium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württem-
berg zur Beantwortung weitergeleitet. Das Ministe -
rium informierte die Petenten mit Schreiben vom 
21. Februar 2012 nochmals über die Rechtslage da-
hingehend, dass Einwendungen gegen die geplante
Auffahrt zum Parkdeck wegen der eingetretenen
Präklusion nicht mehr geltend gemacht werden kön-
nen. Mit Schreiben vom 25. Juni 2012, 24. August
2012 und 9. Oktober 2012 wandten sich die Petenten
nun an den Petitionsausschuss.

2. Rechtliche Würdigung

Das Grundstück der Petenten befindet sich im Gel-
tungsbereich eines Bebauungsplans. Die Baugeneh-
migung vom 25. Mai 2011 wurde nach § 33 Bauge-
setzbuch (Zulässigkeit von Vorhaben während der
Planaufstellung) unter Erteilung von bauordnungs-
rechtlichen Befreiungen und Abweichungen erteilt. 

Gemäß § 55 Absatz 1 Satz 1 der Landesbauordnung
von Baden-Württemberg (LBO) benachrichtigt die
Gemeinde die Eigentümer angrenzender Grundstücke
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Eingang der
vollständigen Bauvorlagen von dem Bauvorhaben.
Nachdem das Grundstück der Petenten nicht direkt an
die Baugrundstücke angrenzt, erfolgte eine Benach-
richtigung nach § 55 Absatz 1 Satz 3 LBO. Nach die-
ser Vorschrift kann die Gemeinde außer den Eigen -
tümern der angrenzenden Grundstücke auch sonstige
Eigentümer benachbarter Grundstücke, deren öffent-
lich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange be -
rührt sein können, benachrichtigen. Einwendungen
sind gemäß § 55 Absatz 2 Satz 1 LBO innerhalb von 
4 Wochen nach Zustellung der Benachrichtigung bei
der Gemeinde schriftlich oder zur Niederschrift vor-
zubringen. In der Benachrichtigung vom 28. Februar
2011 an die Petenten war auf diese Frist und die bei
deren Nichteinhaltung eintretenden Rechtsfolgen hin-

gewiesen worden, nämlich, dass die Benachrichtigten
mit allen Einwendungen ausgeschlossen werden, die
im Rahmen der Beteiligung nicht fristgemäß geltend
gemacht werden. Die Benachrichtigung wurde den Pe-
tenten am 28. Februar 2011 zugestellt. Die 4-Wochen-
Frist endete damit mit Ablauf des 28. März 2011. Die
Einwendungen, die von den Petenten im Rahmen des
Widerspruchs am 18. September 2011 erhoben wur-
den, wurden damit nicht fristgerecht geltend gemacht.
Mit dem nicht fristgerechten Vorbringen von Einwen-
dungen haben die Petenten nicht nur den Anspruch
auf Behandlung ihrer Einwendungen verloren (for-
melle Präklusion), sondern können darüber hinaus ih-
re Einwendungen auch im Widerspruchsverfahren
und einem ggf. anschließenden Klageverfahren in der
Sache nicht mehr geltend machen (materielle Präklu-
sion). Eine solche Präklusion dient der Beschleuni-
gung, Konzentration und der Ökonomie des Geneh-
migungsverfahrens sowie dem Schutz der Bestands-
kraft einer einmal erteilten baurechtlichen Genehmi-
gung. 

Zudem war die Benachrichtigung im Rahmen der
Nachbarbeteiligung vom 28. Februar 2011 mit der
Bezeichnung des Bauvorhabens als „R.-markt, Le-
bensmittelmarkt mit S.-galerie und Außenanlagen“
ausreichend bestimmt. Zu einem Bauvorhaben dieser
Art gehören regelmäßig auch Stellplätze in der erfor-
derlichen Anzahl mit Zufahrten, sodass auch ohne die
ausdrückliche Erwähnung dieser baulichen Anlagen
davon auszugehen war, dass auch diese Antragsge-
genstand sind. Die Benachrichtigung war damit ge-
eignet, ihre Anstoßfunktion zu erfüllen. Die Petenten
haben während der Einwendungsfrist Einsicht in die
Bauvorlagen genommen. Der Lageplan vom 23. Feb -
ruar 2011, in dem die Auffahrt zum Parkdeck als 
solche dargestellt und benannt wurde, war Teil der
Bauvorlagen. Eine spätere Änderung der Planung gab
es insoweit nicht. Indem die Petenten nicht fristge-
recht Einwendungen erhoben haben, ist Präklusion
eingetreten. 

Zum Vortrag der Petenten, eine Einsichtnahme in die
Baupläne bei der Gemeinde sei nicht möglich ge -
wesen, wurde die Gemeinde gehört. Mit Schreiben
vom 8. August 2012 hatten die Petenten diesen Vor-
wurf auch gegenüber der Gemeinde geltend gemacht.
Wie die Gemeinde mitteilte, wurde den Petenten die
Einsichtnahme in die Bauvorlagen nicht verwehrt.
Die Petenten waren während der Einwendungsfrist
auf dem Rathaus und sind gemeinsam mit dem Haupt-
amtsleiter die Bauvorlagen detailliert durchgegangen. 

Schon mangels Widerspruchsbefugnis als Folge der for-
mellen Präklusion wäre der Widerspruch als unzulässig
zurückzuweisen gewesen. In Folge der mate riellen Prä -
klusion tritt ein endgültiger Einwendungsverlust ein.
Die materielle Präklusion gilt nicht nur für das Verwal-
tungsverfahren (einschließlich Wider spruchs verfahren),
sondern auch für das Klageverfahren. Das Wider-
spruchsverfahren ist inzwischen durch Rücknahme des
Widerspruchs beendet. Die Baugenehmigung ist inso-
weit bestandskräftig.

Ein Widerspruch und eine Anfechtungsklage hätten
darüber hinaus auch bei deren Zulässigkeit wegen
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Unbegründetheit keine Aussicht auf Erfolg gehabt.
Die erteilte Baugenehmigung ist rechtmäßig und ver-
letzt die Petenten nicht in ihren Rechten. 

Mittlerweile hat der Bebauungsplan den Stand nach 
§ 30 Baugesetzbuch (BauGB) erreicht: Er ist am 
10. November 2011 in Kraft getreten. Der Bebau-
ungsplan setzt für den Bereich des Lebensmittelmark-
tes und der S.-galerie sowie den Stellplatzbereich ein
Sondergebiet und ein Mischgebiet fest. Für den Be-
reich des Wohnhauses der Petenten ist ein Mischge-
biet festgesetzt. Bauplanungsrechtlich entspricht das
genehmigte Vorhaben dem Bebauungsplan. Gemäß 
§ 12 Abs. 1 der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
sind Stellplätze und Garagen im hier festgesetzten
Sondergebiet und Mischgebiet grundsätzlich uneinge-
schränkt zulässig. 

Zudem sind die für das Bauvorhaben erforderlichen
Stellplätze mit § 37 Absatz 7 LBO vereinbar. Nach
dieser Bestimmung darf die Nutzung der Stellplätze
und Garagen die Gesundheit nicht schädigen und das
Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in
der Umgebung durch Lärm, Abgase und Gerüche
nicht erheblich stören. Als erheblich werden nach der
Rechtsprechung nur solche Störungen betrachtet, die
das Maß des für die Umgebung billigerweise Zumut-
baren überschreiten. Dabei kommt es auf die Umstän-
de des Einzelfalles, insbesondere auf die Art und das
Maß der baulichen Nutzung des Baugrundstücks in
seiner Umgebung, auf Standort, Anordnung und Zahl
der Stellplätze und Garagen, die Art ihrer Nutzung so-
wie auf die Lage und Beschaffenheit ihrer Verbin-
dungswege zum öffentlichen Verkehrsraum an. Des
Weiteren ist auch der Gebietscharakter zu berücksich-
tigen. Die Auswirkungen auf die Nachbarschaft sind
nicht aus der Sicht eines besonders empfindlichen
oder unempfindlichen Nachbarn zu beurteilen, son-
dern aufgrund eines objektiven Maßstabs, der vom
Durchschnittsbetrachter ausgeht. Wie bereits darge-
legt, befinden sich die Baugrundstücke im baupla-
nungsrechtlichen Sondergebiet und Mischgebiet, das
Grundstück der Petenten im Mischgebiet. Nach der
Rechtsprechung ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass notwendige Garagen und Stellplätze keine erheb-
lichen, billigerweise nicht zumutbaren Störungen her-
vorrufen. Auch ist grundsätzlich davon auszugehen,
dass Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelas -
sene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, keine
erheblichen Störungen hervorrufen. Nachdem es sich
im vorliegenden Fall um Stellplätze handelt, die den
tatsächlichen Bedarf der Nutzer der Baugrundstücke
abdecken sollen, sind unzumutbare Störungen durch
die Benutzung der Stellplätze für das Grundstück der
Petenten nicht zu erwarten. Letztendlich ist ein Ver-
stoß gegen § 37 Absatz 7 LBO deshalb zu verneinen,
weil durch eine der Baugenehmigung beigefügte Ne-
benbestimmung sichergestellt ist, dass das Bauvor -
haben, einschließlich des Fahrzeugverkehrs auf den
Baugrundstücken, die Lärmimmissionsrichtwerte für
ein Mischgebiet einhalten muss.

Im Rahmen der immissionsschutzrechtlichen Prüfung
eines Vorhabens ist sicherzustellen, dass die Lärm -
immissionsrichtwerte der TA-Lärm eingehalten wer-

den. Hierfür sind Lärmimmissionsprognosen grund -
sätzlich nur bei immissionsschutzrechtlich genehmi-
gungsbedürftigen Vorhaben zu fordern. Bei nicht im-
missionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen Vor -
haben sind Lärmimmissionsprognosen nur zu fordern,
soweit nicht aufgrund von Erfahrungswerten bei ver-
gleichbaren Vorhaben zu erwarten ist, dass die Ein-
haltung der Lärmimmissionsrichtwerte gewährleistet
ist. Diesem Grundsatz ist das Landratsamt gefolgt und
kam nach einer überschlägigen Betrachtung zu dem
Ergebnis, dass von diesem nicht immissionsschutz-
rechtlich genehmigungsbedürftigen Vorhaben keine
unzulässigen Lärmbelästigungen ausgehen. Hierbei
fanden die Fahrbewegungen auf dem Parkplatz und
der geplanten Auffahrt ebenso Berücksichtigung wie
die Betriebszeiten, der Abstand zum Petenten oder der
Anlieferverkehr der Geschäfte. Darüber hinaus liegen
dem Landratsamt übertragbare Lärmimmissionsprog -
nosen vergleichbarer Vorhaben vor, aus denen sich
ebenfalls die Einhaltung der Lärmimmissionsricht-
werte ableiten lässt. Aus diesen Gründen konnte auf
die Erstellung eines Lärmgutachtens für den Parkplatz
einschließlich Auf- und Abfahrten verzichtet werden.
Die Festsetzung der Lärmimmissionsrichtwerte für
Mischgebiete in der Baugenehmigung war somit aus-
reichend und angemessen.

Die der Baugenehmigung bezüglich der Lärmimmis-
sionsrichtwerte beigefügte Nebenbestimmung hat fol-
genden Wortlaut:

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass
der Beurteilungspegel der von der Anlage ausgehen-
den Geräuschimmissionen, eingeschlossen der Fahr-
zeugverkehr auf dem Betriebsgelände, den in der
„Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA
Lärm) angegebenen Immissionsrichtwert – gemessen
0,5 m vor den geöffneten Fenstern des vom Lärm am
stärksten betroffenen schutzbedürftigen Raumes der
Nachbargebäude – nicht überschreitet.
Für Einwirkungsorte, in deren 
Umgebung vorwiegend ge-
mischte Anlagen untergebracht 
sind (Mi) tagsüber 60 dB (A)

nachts 45 dB (A)

Die in der Petition geäußerte Annahme, durch die
Auffahrt entstehe eine neue Straßenverbindung zwi-
schen L. Straße und H.-straße, kann nur bedingt nach-
vollzogen werden. Die Auffahrt vom S.-markt ist nur
in einer Richtung vorgesehen. Sie liegt im Ortsbereich
so, dass eine Nutzung nur für Fahrzeuge aus west -
licher Richtung von der L. Straße kommend sinnvoll
erscheint. Für Fahrzeuge aus den anderen Richtungen
kann angenommen werden, dass die Zufahrt über den
Kreisverkehr der Bundesstraße und die H.-straße über
die Hauptzufahrt erfolgt. Es ist nicht anzunehmen,
dass ein Durchgangsverkehr von der L. Straße im
Norden über das Parkdeck zur H.-straße hin entsteht.
Dies dürfte auch nicht im Sinne der anliegenden Ge-
schäfte und der Rathausverwaltung sein. Sollte sich
ein solcher Durchgangsverkehr entgegen den Erwar-
tungen einstellen, liegt es im Interesse von Rathaus
und Handelsbetrieben, diesen zum Schutze ihrer Be-
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sucher und Kunden zu unterbinden. Die von den Pe-
tenten beanstandete Auffahrt zum Parkdeck ist priva-
tes Gelände und keine öffentliche Straße.

Im Übrigen – so ist zu vermuten – werden Besucher
und Kunden aus westlicher Richtung von der L.
Straße kommend bevorzugt die Parkplätze in den bei-
den Tiefgaragen nutzen, da von hier eine direkte
Rückfahrt möglich ist, ohne länger im Innerortsver-
kehr zu verweilen. Daher wird vermutlich nur ein Teil
der Besucher und Kunden, die aus westlicher Rich-
tung kommen, die beanstandete Auffahrt zum Park-
deck nutzen.

Unter Berücksichtigung des Parkplatzverkehrs auf
dem Parkdeck (ohne beanstandete Auffahrt) und dem
Ein- und Ausfahrverkehr in und aus den beiden Tief-
garagen kann angenommen werden, dass der Lärm-
beitrag der von den Petenten beanstandeten Auffahrt
zum gesamten Parkverkehrsaufkommen untergeord-
net und nahezu vernachlässigbar ist.

Das Vorhaben mit der Auffahrt vom S.-markt zu den
Stellplätzen auf dem Parkdeck verstößt damit auch
nicht gegen das Rücksichtnahmegebot nach § 15
BauNVO. Nachbarschutz kommt nur nach Maßgabe
des Rücksichtnahmegebots in Betracht. Das Rück-
sichtnahmegebot ist verletzt, wenn sich das Vorhaben
bei der Abwägung zwischen dem, was einerseits dem
Rücksichtnahmebegünstigten und andererseits dem
Rücksichtnahmepflichtigen nach Lage der Dinge zu-
zumuten ist, für den betreffenden Nachbarn als un -
zumutbar erweist. Dabei muss demjenigen, der sein
eigenes Grundstück in einer sonst zulässigen Weise
baulich nutzen will, insofern ein Vorrang zugestanden
werden, als er berechtigte Interessen nicht deshalb
zurückstellen braucht, um gleichwertige fremde Inte -
ressen zu schonen. Nach diesen Maßstäben sind die
Petenten durch das Vorhaben nicht unzumutbar beein-
trächtigt. Die Immissionen, die das nach dem Bundes -
immissionsschutzgesetz zulässige Maß nicht über-
schreiten dürfen, können weder unter dem Gesichts-
punkt schädlicher Umwelteinwirkungen noch unter
dem Gesichtspunkt einer Verletzung des baurecht -
lichen Rücksichtnahmegebotes zur Unzulässigkeit des
Vorhabens führen. 

Bezüglich der von den Petenten vorgebrachten Wert-
minderung ihres Anwesens ist festzustellen, dass ein
Abwehranspruch gegen zulässige Bauvorhaben nur
dann gegeben sein kann, wenn die Wertminderung die
Folge einer dem Betroffenen unzumutbaren Beein-
trächtigung der Nutzungsmöglichkeiten seines Grund-
stücks ist. Dies ist durch das zulässige Bauvorhaben
nicht der Fall. 

Dem Vorbringen der Petenten, ihr Doppelhausnach-
bar habe an die Gemeinde einen Teil seines Grund-
stücks verkauft, ohne dass ihm bewusst war, dass die-
ses Teilgrundstück für die Auffahrt zum Parkdeck
benötigt wird, wurde nicht weiter nachgegangen. Wie
die Gemeinde mitteilte, wurde ein entsprechender
Grundstücksvertrag am 9. Dezember 2009 notariell
beurkundet, die Vermessung und der Vollzug des
Vertrages erfolgten im Jahr 2012. Im Übrigen ergeht
eine öffentlich-rechtliche Baugenehmigung unbescha-

det des privaten Rechts. Die Baugenehmigung durfte
also am 25. Mai 2011 erteilt werden, ohne dass der
Grundstücksvertrag vollzogen war.

Die Petenten bringen in ihrem Schreiben vom 24. Au-
gust 2012 vor, dass Bäume gepflanzt werden, die die
Zufahrt zu ihrem Gebäude blockieren würden. Außer-
dem würden die Bäume in unmittelbarer Nähe von
Gas- und Stromleitungen und Kabelkanälen gepflanzt
werden. Nach Auskunft der Gemeinde ist die Neu -
pflanzung von lediglich einem Baum vorgesehen.
Dieser soll auf öffentlicher Verkehrsfläche zwischen
den Gebäuden L. Str. 33 und L. Str. 27/1 gepflanzt
werden. Nach Auskunft der Gemeinde wird den Pe-
tenten dadurch die Zufahrt zu ihrem Gebäude nicht
blockiert. Die Leitungssituation wird vor der Pflan-
zung des Baumes von der Gemeinde geprüft werden.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Binder

3. Petition 15/1181 betr. Schulwesen

I. Gegenstand der Petition:

Der Petent bittet um eine sofortige Gesetzesänderung,
damit alle Schülerinnen und Schüler, welche die Klas-
sen 5 bis 9 der Hauptschulen, der Werkrealschulen
und der Realschulen besuchen, mit sofortiger Wir-
kung und ganz unabhängig von den Noten frei ent-
scheiden können, welche Schule sie besuchen möch-
ten.

Nach seiner Auffassung benachteiligt der Wegfall der
verbindlichen Grundschulempfehlung die jetzigen
Schülerinnen und Schüler dieser Schulen, insbeson -
dere die der Haupt- und Werkrealschulen.

II. Die Überprüfung ergab Folgendes:

Bei der Grundschulempfehlung geht es darum, jedem
Kind die Schulart zu empfehlen, die ihm die optimale
Förderung geben kann, d. h. eine Förderung, die sei-
nem derzeitigen Entwicklungs- und Begabungszustand
entspricht, und es weder über- noch unterfordert.
Nachdem der baden-württembergische Landtag als
Gesetzgeber am 7. Dezember 2011 eine Schulge-
setzänderung beschlossen hat, entscheiden die Eltern
in eigener Verantwortung, welche weiterführende
Schulart ihr Kind nach der Grundschule besuchen soll.

Bis zur anstehenden Entscheidung über die Schullauf-
bahn ihrer Kinder werden die Eltern durch eine regel-
mäßige Beratung der Grundschule von Anfang an un-
terstützt. Diese Beratung beruht auf einer differenzier-
ten kontinuierlichen Beobachtung der Kinder hin-
sichtlich ihrer Lern- und Leistungsentwicklung, ihrer
Lern- und Arbeitshaltung, ihrer Lernwege, ihrer Stär-
ken und Lernpräferenzen und ihrer Potenziale.
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Mit der Grundschulempfehlung, die die Eltern schrift-
lich erhalten, kommt die Einschätzung der Schule für
einen geeigneten schulischen Anschluss nach der
Grundschule zum Ausdruck. Als weitere Entschei-
dungshilfe kann zusätzlich eine besonders qualifizier-
te Beratungslehrkraft hinzugezogen werden. Das Be-
ratungskonzept in der Grundschule ist Teil der Neu-
konzeptionierung des Übergangverfahrens von der
Grundschule in die weiterführende Schule. 

Mit dem Wegfall der Verbindlichkeit der Grund-
schulempfehlung werden die Elternrechte gestärkt
und die Beratung intensiviert. Die Neuregelung be-
trifft aber nur den Übergang nach der Grundschule
auf eine hierauf aufbauende Schule. Nur für diese be-
sondere Nahtstelle zwischen der Grundschule und
den darauf aufbauenden Schulen gilt ausnahmsweise
die Entscheidung der Eltern. Im Übrigen bleibt es
aus gutem Grund bei dem Prinzip des § 88 Abs. 2
Schulgesetz, wonach in die Hauptschule und Werk -
realschule, die Realschule, das Gymnasium, das Kol-
leg, die Berufsfachschule, das Berufskolleg, die Be-
rufsoberschule und die Fachschule nur derjenige
Schü ler aufgenommen werden kann, der nach seiner
Begabung und Leis tung für die gewählte Schulart ge-
eignet erscheint. 

Den jungen Menschen, so auch dem Petenten, bleiben
damit Chancen weiterführende Bildungsgänge zu be-
suchen. Bei entsprechender Begabung und Leistung
besteht die Möglichkeit, die besuchte Schulart zu
wechseln. Die Multilaterale Versetzungsordnung, de-
ren Ziel es ist, für die vielfältigen Begabungen der
heranwachsenden Menschen den richtigen Bildungs-
weg zu sichern, gibt hierfür den rechtlichen Rahmen
und nennt Bedingungen für einen Wechsel innerhalb
der Sekundarstufe.

Mit der Möglichkeit des Wechsels zwischen den
Schularten trägt die Multilaterale Versetzungsord-
nung der Unterschiedlichkeit der Entwicklung eines
jeden Kindes und Jugendlichen Rechnung. Die Ver-
ordnung unterstützt Lehrkräfte und Schulleitungen bei
der Entscheidung und Durchführung von Schullauf-
bahnkorrekturen, und sie gibt den Erziehungsberech-
tigten die Gewähr, dass derartige Korrekturen zum
Wohl ihrer Kinder möglich sind. 

Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulemp-
fehlung wird den Eltern die Entscheidung übertragen,
welche auf der Grundschule aufbauende Schulart ihr
Kind besuchen soll. Die Eltern sind damit letztlich
verantwortlich für die Einschätzung der Leistungs-
fähigkeit ihres Kindes und damit auch für die schuli-
sche Prognose. Da die abgestuften Anforderungs -
profile des gegliederten Schulwesens nicht aufge -
hoben sind, und es insbesondere bei Versetzungsent-
scheidungen und Entscheidungen im Rahmen der
Multilateralen Versetzungsordnung dabei bleibt, dass
es die Schule ist, welche die Entscheidung über das
Vorliegen der subjektiven Voraussetzungen für be-
stimmte Bildungsgänge trifft, müssen die Eltern mit
der Entscheidung, welche Schulart ihr Kind nach Ab-
schluss der Grundschule besuchen soll, verantwor-
tungsvoll und pädagogisch angemessen umgehen.

III. Ergebnis:

Der Petent wünscht eine Gesetzesänderung, die es al-
len Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 9 der
Hauptschulen, der Werkrealschulen und der Real-
schulen ermöglicht, mit sofortiger Wirkung und ganz
unabhängig von den Noten frei zu entscheiden welche
Schule sie besuchen möchten. Nach Auffassung des
Landtags ist eine solche Änderung des Schulgesetzes
besonders im Hinblick auf die bereits jetzt – bei ent-
sprechender Begabung und Leistung – bestehenden
Möglichkeit eines Schulartwechsels weder erforder-
lich noch sinnvoll.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Böhlen

4. Petition 15/1334 betr. Beschwerde über die
Staatsanwaltschaft

Die Petenten rügen, in verschiedenen durch die Staats-
anwaltschaft geführten Verfahren sei ihnen kein recht-
liches Gehör gewährt worden. Das Unterlassen umfas-
sender Ermittlungen unter Einschluss der zeugenschaft-
lichen Vernehmung der Petenten sei dafür verantwort-
lich, dass eine umfangreiche Steuerhinterziehung der
Personen Dr. H. und Frau G. nicht festgestellt worden
sei. Zudem habe die Staatsanwaltschaft zu Unrecht ei-
ne Verjährung von angezeigten Betrugs- und Untreue-
taten angenommen, da der Verjährungsberechnung fäl-
schlich keine besonders schweren Fälle dieser Delikte
zugrunde gelegt worden seien. 

Zudem machten sich Dr. H. und Frau G. laufend weite-
rer Straftaten schuldig, wie in der Petitionsschrift aus-
geführt wurde.

Die Prüfung der Petition hat ergeben, dass die Staatsan-
waltschaft den von den Petenten angesprochenen um-
fangreichen Verfahrenskomplex in nicht zu beanstan-
dender Weise bearbeitet hat.

Insbesondere hat die Staatsanwaltschaft den Petenten in
gebotener Weise rechtliches Gehör gewährt, indem sie
die zahl- und umfangreichen Schriftsätze der Anzeigeer-
statter sämtlich entgegengenommen, bewertet und ver-
beschieden hat. Auch in steuerlicher Hinsicht erfolgte
eine Überprüfung des Sachverhalts. Die Staatsanwalt-
schaft hat die für die Entscheidungsfindung notwendi-
gen Maßnahmen ergriffen und – soweit erforderlich –
auch Zeugenvernehmungen veranlasst. Eine polizeiliche
Vernehmung aller aufgeführten Petenten war jedoch
nicht geboten, zumal Ermittlungsmaßnahmen nur durch -
geführt werden dürfen, wenn konkrete Anhaltspunkte
für verfolgbare Straftaten vorliegen. Daran fehlte es vor-
liegend jedoch insbesondere im Hinblick auf Sachver-
halte, bei denen bereits nach Würdigung des Anzeige-
vorbringens Verfolgungsverjährung eingetreten war.

Die Auffassung der Petenten, weitere Ermittlungsmaß-
nahmen hätten einen hinreichenden Verdacht des be-
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sonders schweren Betrugs oder der besonders schweren
Untreue begründen können und dies hätte zu einer län-
geren Verjährungsfrist geführt, ist rechtsirrig. Gemäß 
§ 78 Absatz 4 Strafgesetzbuch richtet sich die Ver-
jährungsfrist nach der Strafdrohung des Gesetzes, des-
sen Tatbestand die Tat verwirklicht, wobei Schärfun-
gen, die für besonders schwere Fälle – wie nach § 263
Absatz 3 Satz 1 und § 266 Absatz 2 Strafgesetzbuch für
Betrug und Untreue – vorgesehen sind, ausdrücklich
außer Betracht bleiben. Auch besonders schwere Fälle
des Betrugs und der Untreue verjähren daher gemäß 
§ 78 Absatz 3 Nummer 4 Strafgesetzbuch in fünf Jah-
ren.

Soweit gegen eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft
Beschwerde erhoben wurde und die Staatsanwaltschaft
dieser nicht abhalf, wurden die Akten jeweils ordnungs-
gemäß dem zuständigen Generalstaatsanwalt zur Ent-
scheidung vorgelegt.

Soweit die Petenten in der Petitionsschrift neue Vor-
würfe gegen Dr. H. und Frau G. erhoben haben, werden
diese von der Staatsanwaltschaft noch geprüft.

Nach alledem besteht kein Grund für Maßnahmen der
Dienstaufsicht gegenüber der Staatsanwaltschaft. Der
Petition kann daher nicht abgeholfen werden.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Böhlen

5. Petition 15/1434 betr. Ausbildung zum „staat-
lich geprüften Lebensmittelchemiker“, Prak -
tikumsplätze

I. Gegenstand der Petition:

Beruflicher Zugang für jeden Studierenden der Le-
bensmittelchemie zur Ausbildung zum „staatlich ge-
prüfter Lebensmittelchemiker“.

II. Die Prüfung ergab Folgendes:

1. Sachverhalt:

Der Petent fordert im Namen der Studierenden des 
Faches Lebensmittelchemie in Baden-Württemberg für
jeden Studienabgänger die Bereitstellung eines Ausbil-
dungsplatzes bei einem staatlichen Untersuchungsamt,
um nach Ablegen des Staatsexamens die Berufsbe-
zeichnung „staatlich geprüfter Lebensmittelchemiker“
führen zu dürfen.

2. Rechtliche Würdigung:

Rechtslage:

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Ministe-
riums Ländlicher Raum für Lebensmittelchemiker

vom 15. Oktober 1998 (GBl. S. 596) in der Fassung
vom 20. September 2005 (GBl. S. 679 APrOLM) re-
gelt die Ausbildung zum staatlich geprüften Lebens-
mittelchemiker. Hierbei ist zwischen zwei verwand-
ten, aber rechtlich getrennten Ausbildungen zu unter-
scheiden.

Danach spiegeln der erste und zweite Prüfungsab-
schnitt die Universitätsausbildung wider, die mit der
Verleihung des berufsqualifizierenden Abschlusses
„Diplom-Lebensmittelchemiker“ endet. Damit haben
sich die Absolventen für eine Tätigkeit in der freien
Wirtschaft qualifiziert.

Der dritte Prüfungsabschnitt regelt davon unabhängig
die zusätzliche gesetzliche Ausbildung zum staatlich
geprüften Lebensmittelchemiker. Damit soll der künf-
tige wissenschaftliche Nachwuchs für den öffent -
lichen Dienst ausgebildet werden.

Der Petent begehrt für sich und alle anderen Studien-
abgänger des Studienfachs „Lebensmittelchemie“ in
Baden-Württemberg die Bereitstellung eines Aus -
bildungsplatzes und damit die Einstellung als Aus -
bildungspraktikant in einem von drei Chemischen und
Veterinäruntersuchungsämtern (CVUA) auf der Rechts -
grundlage von § 1 Absatz 1 Ziffer 2 APrOLM.

Hierauf besteht kein Rechtsanspruch. Der Petent hat nur
Anspruch auf ermessensfehlerfreie Auswahl im Rah-
men des Vergabeverfahrens von Praktikantenplätzen.

2.1 Zugang zur Ausbildung als „staatlich geprüfter
Lebensmittelchemiker“

2.1.1 Allgemeine objektive Zugangsvoraussetzungen

Der Petent verfolgt nach Abschluss seines Studiums
die Absicht, die Staatsprüfung nach § 1 Absatz 2 der
Ausbildungs- und Prüfungsordnung des Ministeriums
für Ernährung und Ländlichen Raum für Lebensmit-
telchemiker vom 15. Oktober 1998 in der Fassung
vom 20. September 2005 (Gesetzblatt Seite 679)
(APrOLM) abzulegen mit dem Ziel, gemäß § 13 Ab-
satz 2 die Berufsbezeichnung „staatlich geprüfter Le-
bensmittelchemiker“ führen zu können. 

Nach § 1 Absatz 2 Nr. 3 APrOLM beginnt der dritte
Prüfungsabschnitt mit der Ableistung der 12-mona -
tigen praktischen Ausbildung im Anschluss an den
bestandenen zweiten Prüfungsabschnitt. Gemäß § 15
Absatz 2 APrOLM umfasst der zweite Prüfungsab-
schnitt die mündliche Prüfung in den fünf Prüfungs-
fächern sowie im Anschluss daran die wissenschaft -
liche Abschlussarbeit. 

2.1.2 Rechtsanspruch zum Zugang zu einer allgemei-
nen Ausbildungsstätte

Entgegen seiner vorgetragenen Rechtsauffassung hat
der Petent keinen Anspruch auf Ausbildung zum
staatlich geprüften Lebensmittelchemiker, denn der
mit der Staatsprüfung zu erwerbende Abschluss des
staatlich geprüften Lebensmittelchemikers ist für ein
berufliches Wirken außerhalb des öffentlichen Diens -
tes nicht zwingend erforderlich. 
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In seiner Darlegung zum Zuteilungsanspruch ver-
kennt der Petent den Aufbau und die Rechtskonstruk-
tion der Berufe der „Lebensmittelchemiker“ und der
„staatlich geprüften Lebensmittelchemiker“. Hierbei
handelt es sich eindeutig um zwei verschiedene Be -
rufe, wobei die Ausbildung und Prüfung zum staatlich
geprüften Lebensmittelchemiker auf dem Berufsab-
schluss des Lebensmittelchemikers aufbaut und die-
sen voraussetzt. 

Der Petent hat aus freien Stücken eine universitäre
Ausbildung im Fach Lebensmittelchemie begonnen.
Diese berufsqualifizierende Ausbildung ermöglicht es
ihm grundsätzlich, sich um eine einschlägige Tätig-
keit in der freien Wirtschaft zu bewerben. Insofern
wird auf die Ordnung der Universität H. für die Ver-
leihung des akademischen Grades Diplomlebensmit-
telchemiker vom 15. Juli 1999 nach dem sogenannten
2. Prüfungsabschnitt hingewiesen.

Der § 1 Absatz 2 der Ordnung der Universität H. für
die Verleihung eines akademischen Grades Diplom-
Lebensmittelchemiker/Diplom-Lebensmittelchemike-
rin stellt hierzu fest, dass damit „... die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen gründlichen
Fachkenntnisse erworben, die Zusammenhänge des
Faches überblickt und die Fähigkeit erworben wurde,
wissenschaftliche Methoden und Erkenntnisse anzu-
wenden.“

Auch das Verwaltungsgericht S. stellt in seinem Be-
schluss auf einen Antrag gem. § 123 VwGO (Ver-
pflichtung im Wege der einstweiligen Anordnung auf
Zulassung zur Ausbildung zum staatlich geprüften
Lebensmittelchemiker, Az. 6 K 1286/12) jüngst fest,
dass mit dem Ablegen des ersten und zweiten Prü-
fungsabschnitts der Staatsprüfung für Lebensmittel-
chemiker an der Universität H. der akademische Grad
„Diplom-Lebensmittelchemiker“ verliehen und damit
der berufsqualifizierende Hochschulabschluss im Stu-
diengang Lebensmittelchemie erworben werde.

Nach Erwerb eines universitären berufsqualifizieren-
den Berufsabschlusses begehrt der Petent, die Prak -
tika und weitere Prüfung für die Zusatzqualifikation
zum staatlich geprüften Lebensmittelchemiker zu er-
langen. 

Bei dieser Ausbildung handelt es sich um eine Zusatz-
ausbildung, die vorrangig dem Ziel dient, den künfti-
gen wissenschaftlichen Nachwuchs an Sachverständi-
gen der amtlichen Lebensmittelüberwachung für den
öffentlichen Dienst heranzubilden.

Gemäß § 17 APrOLM sollen die Prüflinge nachwei-
sen, dass sie über umfassende Kenntnisse in der Le-
bensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
verfügen und in der Lage sind, die notwendigen Un-
tersuchungen und Beurteilungen vorzunehmen sowie
die entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen.

Für ein berufliches Wirken außerhalb des öffentlichen
Dienstes ist diese Zusatzqualifikation nicht zwingend
erforderlich. Damit stellt die Ausbildung zum staat-
lich geprüften Lebensmittelchemiker aber keine sog.
Monopolausbildung des Staates im Sinne der Recht-
sprechung für Fälle einer allgemeinen Ausbildungs-

stätte im Sinne des Art. 12 GG dar. Mit dem Bestehen
der Staatsprüfung wird dem Kandidaten nicht die Be-
rufsbezeichnung „Lebensmittelchemiker“ zuerkannt
(denn diese hat er bereits durch seine universitäre
Ausbildung erworben), sondern die Berufsbezeich-
nung „staatlich geprüfter“ Lebensmittelchemiker im
Sinne des § 13 Abs. 2 Abs. AProLM.

2.2 Kapazität und Auswahl für die Ausbildung zum
„staatlich geprüften Lebensmittelchemiker“

2.2.1 Kapazität

Unstrittig dürfte sein, dass das interne Ausbildungsplatz-
angebot für den wissenschaftlichen (Untersuchungs-)
Nachwuchs des Landes sachimmanent unter dem Vor-
behalt der Möglichkeit der staatlichen Kapazität stehen
darf. Hierbei sind die zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel, die faktischen Restriktionen und die Kapa-
zitäten der Untersuchungseinrichtungen zu beachten.
Auch bei übergroßer Bewerberlage muss das Ausbil-
dungsplatzangebot nicht erhöht werden. Dazu kommt,
dass sich auch Bewerber aus anderen Bundesländern
aus rechtlichen Gründen auf Ausbildungsplätze bei den
CVUAs bewerben können.

Aufgrund ständig wachsender Aufgaben im Bereich
der amtlichen Lebensmittelüberwachung und -unter-
suchung verbleibt dem Laborpersonal bereits jetzt im-
mer weniger Zeit für Aufgaben der Ausbildung. 

Nach § 3 Abs.3 APrO erfolgt die praktische Ausbil-
dung der Praktikanten der Lebensmittelchemie nach
Maßgabe eines Ausbildungsplans, der von der Ausbil-
dungseinrichtung (CVUA) für ihren Bereich aufge-
stellt wird. Zur Durchführung der praktischen Prüfung
muss die Ausbildung im Labor stattfinden. Das La-
borpersonal ist durch die Einweisung der Praktikanten
in Prüfverfahren und Gerätehandbücher in seiner 
eigentlichen Tätigkeit, der amtlichen Untersuchung
von Proben im Rahmen der staatlichen Lebensmit-
telüberwachung, deutlich eingeschränkt. Hierbei muss
auch berücksichtigt werden, dass an das ausbildende
Laborpersonal besondere persönliche und fachliche
Anforderungen gestellt werden. Die Kapazitäten an
Ausbildungsplätzen bei den drei CVUAs sind deshalb
inzwischen mehr als ausgeschöpft. Die CVUAs haben
bereits eine weitere Reduzierung gefordert. 

Angesichts der Haushaltskonsolidierung ist derzeit 
eine Erhöhung der Zahl der Ausbildungsplätze nicht
darstellbar.

2.2.2 Auswahlverfahren

Da die Bewerberzahl die vorhandenen Ausbildungs-
möglichkeiten übersteigt, halten wir es gegenüber den
Absolventen der einschlägigen Studiengänge für fair
und folgerichtig, die Plätze in einem objektiv nach-
vollziehbaren Auswahlverfahren zu vergeben. 

Das Bewerbungsverfahren wird vom CVUA Freiburg
zentral für alle drei Ausbildungsstellen im Rahmen 
eines 2-stufigen Verfahrens nach dem Prinzip der
Eignung und Befähigung im Rahmen der Bestenaus-
wahl durchgeführt.
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Das Verwaltungsgericht S. stellte in dem bereits vor-
genannten Beschluss erst jüngst ausdrücklich fest,
dass gegen dieses Auswahlverfahren keine Bedenken
bestünden.

Auch im Urteil des Arbeitsgerichts S. (4. Dezember
2009, Az. 22 GA 114/09) bei einer Klage auf Zugang
zur Ausbildung zum staatlich geprüften Lebensmittel-
chemiker hat dieses ausdrücklich nicht gerügt, dass
Prinzipien der Bestenauswahl bei der Vergabe der
Praktikumsplätze verletzt worden wären.

Eine Stattgabe der Petition würde die Ausbildungs -
kapazitäten des Landes eindeutig sprengen: Sowohl
auf Seiten der unteren und höheren Lebensmittelüber-
wachungsbehörden, bei denen gem. § 3 Abs. 4 Nr. 6
APrOLM eine in der Regel 6-wöchige Hospitation
abzuleisten ist, als auch bei den Untersuchungsstellen
(CVUAs), deren Labors mit wachsenden Ausbil-
dungsaktivitäten konfrontiert würden. Dies könnten
sie nur zu Lasten ihrer originären Dienstaufgabe, der
amtlichen Lebensmittelüberwachung, bewältigen. 

Damit dürften die in der AVV Rahmen-Überwachung
(Allgemeine Verwaltungsvorschrift über Grundsätze
zur Durchführung der amtlichen Überwachung der
Einhaltung lebensmittelrechtlicher, weinrechtlicher,
futtermittelrechtlicher und tabakrechtlicher Vorschrif-
ten) festgelegten Kontroll- und Untersuchungszahlen
vom Land Baden-Württemberg wohl nicht mehr er-
füllt werden können.

Beschlussempfehlung: 

Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Böhlen

6. Petition 15/1517 betr. Beschwerde über die Buß-
geldstelle des Landratsamtes im Zusammen-
hang mit Fehltagen des Sohnes in der Schule

I. Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich gegen einen Bußgeldbescheid
des Landratsamts vom 25. April 2012, mit dem gegen
den Petenten ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro fest-
gesetzt wurde, weil er nicht genügend für den regel-
mäßigen Schulbesuch seines Sohnes gesorgt habe.
Der Petent hat zusammen mit der Mutter das gemein-
same Sorgerecht für seinen Sohn, dieser wohnt aber
im Haushalt der vom Petenten getrennt lebenden Mut-
ter.

Dem Einspruch des Petenten wurde vom Landratsamt
nicht abgeholfen. Das Amtsgericht hat mit Beschluss
vom 6. Juli 2012 das Bußgeldverfahren nach § 47
Abs. 2 OWiG eingestellt. Da der Petent von dem Buß-
geld nicht mehr betroffen ist, hat sich die Petition in-
sofern erledigt.

II. Ergebnis der Überprüfung:

Unbeschadet dessen war die Anwendung der bußgeld-
bewehrten Bestimmung des Schulgesetzes über die
Verantwortung der Erziehungsberechtigten für die Er-
füllung der Schulpflicht durch Schule und Landrats -
amt auch gegenüber dem sorgeberechtigten Petenten
nicht zu beanstanden.

Nach § 85 Abs. 1 Satz 1 SchG haben die Erziehungs-
berechtigten und diejenigen, denen Erziehung oder
Pflege eines Kindes anvertraut ist, die Anmeldung zur
Schule vorzunehmen und dafür Sorge zu tragen, dass
der Schüler am Unterricht und an den übrigen ver-
bindlichen Veranstaltungen der Schule regelmäßig
teilnimmt und sich der Schulordnung fügt. Nach § 92
Abs. 1 Nr. 1 SchG handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig die ihm nach § 85 SchG oblie-
genden Pflichten verletzt.

Daneben kann auch gegen den Schüler selbst, der 
seiner Teilnahmepflicht schuldhaft nicht nachkommt,
ein Bußgeld verhängt werden (§§ 72 Abs. 3, 92 Abs. 1
Nr. 1 SchG).

Der Sohn des Petenten besuchte im Schuljahr 2011/
2012 die Klassenstufe 9 der Realschule. Nach der
Aufstellung der Schule fehlte er im September 2011
an zwei Unterrichtstagen, im Oktober 2011 an drei,
im November 2011 an sieben, im Dezember 2011 an
drei und im Januar 2012 an einem Unterrichtstag; die-
se Fehltage wurden von der Mutter entschuldigt. Der
Petent wurde von der Schule am 1. Dezember 2011
per E-Mail über die Fehltage unterrichtet; zuvor war
er neben der Mutter auch telefonisch über die Fehlzei-
ten informiert worden. Die Mutter bat anschließend
die Schule, den Petenten nicht mehr telefonisch über
die Fehltage zu benachrichtigen, mit dem Hinweis,
dass der Petent dann nur „Stress“ machen würde. Dar-
aufhin wurde nur noch die Mutter telefonisch infor-
miert.

Der Sohn des Petenten fehlte sodann – nunmehr im-
mer unentschuldigt – am 9., 15., 17. und 27. Februar
2012 sowie am 5. März sowie vom 12. bis 26. März
2012 – lediglich für den Zeitraum vom 6. bis 9. März
lag ein ärztliches Attest vor. Die Mutter hatte auf
mehrere Anrufe, auch auf den Anrufbeantworter,
nicht reagiert. Dies erfolgte erst nach einem Anruf des
Schulleiters beim Petenten, worauf es am 21. März
2012 zu einem Gespräch des Schulleiters mit der
Mutter kam. Aufgrund des weiteren unentschuldigten
Fehlens fand am 26. März 2012 ein Gespräch des
Schulsozialarbeiters mit der Mutter statt.

Nachdem der Sohn am 28. März 2012 wiederum un-
entschuldigt nicht am Unterricht teilgenommen hatte,
übermittelte der Schulleiter dem Landratsamt am sel-
ben Tag eine Aufstellung über die bis dahin im Schul-
jahr aufgetretenen (entschuldigten wie unentschuldig-
ten) Fehltage und beantragte die Durchführung eines
Bußgeldverfahrens.

Das Landratsamt leitete daraufhin gegen den Peten-
ten, die Mutter und den Sohn ein Bußgeldverfahren
wegen der vorstehend aufgeführten unentschuldigten
Fehltage im Februar und März 2012 ein. Nach Mittei-
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lung des Regierungspräsidiums wurde der Bußgeldbe-
scheid gegen die Mutter mittlerweile bestandskräftig.

Um der vom Petenten vorgebrachten finanziellen Si-
tuation Rechnung zu tragen, wurde diesem vom Land-
ratsamt eine Ratenzahlung angeboten.

Der Petent hat im Bußgeldverfahren in der Sache im
Wesentlichen vorgebracht, nicht rechtzeitig von der
Schule über die Fehltage informiert worden zu sein;
außerdem sei er auch von der Mutter nicht über die
Fehlzeiten unterrichtet worden. Der Petent war jedoch
bereits vor den im Bußgeldbescheid zur Last gelegten
Unterrichtsversäumnissen seines Sohnes mehrfach,
insbesondere am 1. Dezember 2011 per E-Mail, über
die – auffallend häufigen – Fehlzeiten informiert wor-
den. Außerdem waren beide Söhne des Petenten seit
längerem wegen ihrer Fehlzeiten auffällig gewesen.
Dies war dem Petenten – nach der Darstellung der
Schule im Schreiben an das Landratsamt vom 18. Juni
2012 – ebenso bekannt wie der Umstand, dass die
Schule gegen einen weiteren Sohn des Petenten be-
reits ein Bußgeldverfahren wegen Verletzung der
Schulbesuchspflicht angestrengt hatte. 

Die Schule hatte zwar den Petenten nach der genann-
ten E-Mail als Erziehungsberechtigten grundsätzlich
weiter über die Fehlzeiten zu informieren. Das dies -
bezügliche Unterlassen der Schule schließt aber eine
schuldhafte Verletzung der dem Petenten obliegenden
Sorgfalt nicht aus. Der Petent wäre vielmehr aufgrund
der ihm obliegenden Erziehungspflicht und der ihm
bekannten Vorgeschichte verpflichtet gewesen, sich
selbst – auch bei der Mutter oder seinem Sohn – zu
vergewissern, dass dieser seinen schulischen Pflichten
nachkommt. Er durfte sich nicht allein darauf be-
schränken, auf eine entsprechende – nochmalige –
Mitteilung der Schule zu warten.

Auf die Teilnahme des Petenten am Gespräch des
Schulsozialarbeiters mit der Mutter im April 2012, die
er in Abrede stellt, kommt es daneben nicht mehr an,
da sich das mit dem Bußgeldbescheid geahndete Fehl-
verhalten des Petenten auf den Zeitraum bis zum 
28. März 2012 bezog.

Der Ansatz des Landratsamts, gegen beide Elternteile
vorzugehen, solange beide das Sorgerecht haben, ist
daher nicht zu beanstanden. § 85 Abs. 1 SchG knüpft
an die Erziehungsberechtigung an, die im Regelfall 
– wie auch hier – an das Personensorgerecht gebun-
den ist. Wenn nach der Entscheidung des für das
Fami lienrecht zuständigen Gesetzgebers auch bei ge-
trennt lebenden Eltern das gemeinsame Sorgerecht
der Regelfall ist, kann die Schule die Erfüllung der
damit verbundenen schulbezogenen Pflichten auch im
Falle des Getrenntlebens grundsätzlich von beiden El-
ternteilen erwarten. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatterin: Böhlen

7. Petition 15/1642 betr. Beschwerde über die AOK

Der Petent, der im Rahmen der Petition durch seine
Ehefrau vertreten wird, ist versicherungspflichtiges
Mitglied der AOK Baden-Württemberg und seit 12. Ja-
nuar 2012 arbeitsunfähig. Am 30. Mai 2012 legte der
Petent Widerspruch gegen die Einstellung der Kran-
kengeldzahlungen ein, woraufhin ihm die AOK mit
Bescheid vom 21. Juni 2012 Krankengeld bis 30. Juni
2012 bewilligte. Auch hiergegen legte der Petent am
25. Juni 2012 Widerspruch ein. Die AOK beauftragte
den Medizinischen Dienst der Krankenversicherung
(MDK), ein Zweitgutachten zu erstellen. Darin be-
stätigte der MDK, dass der Petent ab 1. Juli 2012 ar-
beitsfähig sei. Hiergegen legte der Petent erneut Wider-
spruch ein. Nachdem der Petent vom 8. August 2012
bis 29. August 2012 an einem medizinischen Heilver-
fahren über die Deutsche Rentenver sicherung teilnahm,
wurde er mit Schreiben vom 30. Juli 2012 von der
Krankenkasse gebeten, nach Abschluss der Rehabilita-
tionsmaßnahme den Entlassbericht vorzulegen, damit
der MDK prüfen könne, ob weitere Maßnahmen zur
Wiederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit empfehlens-
wert seien. Der MDK beurteilte den Widerspruch auf-
grund des Entlasssungsberichts am 6. September 2012
erneut und erkannte die Arbeitsunfähigkeit ab dem 
1. Juli 2012 an. Am 7. September 2012 wurde der Pe-
tent telefonisch und schriftlich über die Weiterzahlung
des Krankengeldes informiert. 

Die Überprüfung ergab Folgendes:

In der gesetzlichen Krankenversicherung haben nach
den Vorschriften der §§ 44 ff. des Fünften Buches So -
zialgesetzbuch (SGB V) Versicherte u. a. Anspruch auf
Krankengeld, wenn die Krankheit sie arbeitsunfähig
macht. Arbeitsunfähigkeit im Sinne des Gesetzes be-
deutet, dass der Versicherte seine zuletzt ausgeübte Ar-
beit wegen Krankheit nicht (weiter) verrichten kann. 

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht erst dann,
wenn ein Arzt die Arbeitsunfähigkeit festgestellt und
bescheinigt hat. Darüber hinaus kann die Krankenkas-
se zur Prüfung der Voraussetzungen, wenn sie es für
erforderlich hält, eine gutachterliche Stellungnahme
des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung
(MDK) einholen. Versicherte können demnach von
ihrer Krankenkasse nur Krankengeld erhalten, wenn
die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür vorliegen. 

Dementsprechend hat die AOK den MDK jeweils zur
Beurteilung der Arbeitsunfähigkeit beauftragt und auf
der Grundlage der jeweiligen Gutachten die Kranken-
geldzahlungen bewilligt. Der Petent erhält demnach
seit 12. Januar 2012 lückenlos Krankengeld, lediglich
unterbrochen für die Dauer der Rehabilitationsmaß-
nahme durch die Zahlung von Übergangsgeld. Damit
ist dem Anliegen des Petenten Rechnung getragen.

Die Verfahrensweise der AOK ist aufsichtsrechtlich
nicht zu beanstanden.

Beschlussempfehlung: 

Die Petition wird für erledigt erklärt.

Berichterstatterin: Böhlen
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8. Petition 15/1643 betr. Schulfremdenprüfung zur
Altenpflegehelferin

Die Petentin begehrt die Feststellung, dass sie die
Schulfremdenprüfung in der Altenpflegehilfe erfolg-
reich absolviert hat und dass sie Einsicht in die Prü-
fungsunterlagen der Schule erhält. 

Sachverhalt:

Bei der Petentin handelt es sich um eine 49-jährige
Absolventin eines Kurses des Arbeitskreises für Aus-
und Weiterbildung (AAW) O. zur Altenpflegehelfe-
rin. Nach dem Besuch des entsprechenden Vorberei-
tungslehrganges legte die Petentin zwischen März und
Mai 2012 die Prüfung zur Altenpflegehelferin als
Schulfremde am Ökumenischen Institut für Pflegebe-
rufe in der Or. gGmbH in O. ab. Die mündliche Prü-
fung fand am 10. Mai 2012 statt. Im Lernbereich 2
(„Unterstützung alter Menschen bei der Lebensgestal-
tung“) hatte die Petentin die Note „mangelhaft“ er-
reicht.

Der Prüfungsausschuss stellte daraufhin fest, dass die
Petentin gemäß § 19 Abs. 4 d) der Schulversuchsbe-
stimmungen über die Ausbildung und Prüfung an Be-
rufsfachschulen für Altenpflegehilfe die Prüfung nicht
bestanden hat.

Auf die Beschwerde gegen dieses Prüfungsergebnis
teilte das Regierungspräsidium der Petentin mit Schrei-
ben vom 17. Juli 2012 mit, dass sie die Möglichkeit er-
halte, die mündliche Prüfung im Lernbereich 2 neu ab-
zulegen. Die mündliche Prüfung am 10. Mai 2012 wer-
de insoweit nicht gewertet, sodass es sich bei der neuen
Prüfung nicht um eine Wiederholungs- sondern um ei-
ne (neue) Erstprüfung handele. 

Die Entscheidung des Regierungspräsidiums beruht auf
einem Verfahrensfehler beim Ablauf der mündlichen
Prüfung, der nicht zu Lasten der Petentin gehen kann.

Am 10. August 2012 ging beim Petitionsausschuss
des Landtags das Beschwerdeschreiben der Petentin
ein, in dem sie darum bat, die Prüfung im Lernbereich
nicht neu ablegen zu müssen, sondern als bestanden
erklärt zu bekommen.

Des Weiteren beschwert sich die Petentin darüber,
dass ihr von der Schule verwehrt worden sei, Einsicht
in die Prüfungsunterlagen zu nehmen.

Ergebnis der Überprüfung:

In Prüfungsangelegenheiten kann sowohl im gericht -
lichen Verfahren als auch im Petitionsverfahren ein
Petent nur erreichen, dass eine Prüfungsleistung neu
bewertet oder neu erbracht werden kann. 

Da hier der Fehler im Ablauf der Prüfung und nicht in
der Bewertung der Prüfungsleistung liegt, scheidet die
Möglichkeit der Neubewertung aus. 

Das Regierungspräsidium hat somit bereits die Ent-
scheidung getroffen, die dem Interesse der Petentin
am Nahesten kommt. Eine weitergehende Entschei-
dung ist prüfungsrechtlich ausgeschlossen.

Eine Entscheidung der Schule über die Einsicht in die
Prüfungsunterlagen ist nicht erfolgt, da nach Angaben
der Schule eine entsprechende Kontaktaufnahme der
Petentin mit der Schule gar nicht stattgefunden hat. 

Sollte die Petentin gegenüber der Schule hierum er -
suchen, wird ihr selbstverständlich Einsicht in die
Prüfungsunterlagen gewährt werden.

Die Petentin hat zwischenzeitlich an der vom Re -
gierungspräsidium angebotenen Nachprüfung am 
25. September 2012 teilgenommen und diese im be-
treffenden Lernbereich mit der Note „2“ bestanden,
was ein Gesamtergebnis der Note 3,0 ergibt.

Beschlussempfehlung:

Mit dem Bestehen der Nachprüfung und der
Möglichkeit, Einsichtnahme in die Prüfungs-
unterlagen zu erhalten, wird die Peti tion für
erledigt erklärt. 

Berichterstatterin: Böhlen

9. Petition 15/1699 betr. Beihilfe (Beihilfefähigkeit
von Medizinprodukten)

Die mit einem Beihilfebemessungssatz von 70 Pro-
zent beihilfeberechtigte Petentin befindet sich seit 
31. Juli 2010 im Ruhestand und erhält Versorgungs-
bezüge in Höhe von derzeit 2.933,91 EUR brutto bzw.
2.438,06 EUR netto. Sie bekommt von ihrem Augen-
arzt zwei bestimmte Präparate verordnet. 

Mit Beihilfeantrag vom 13. Juli 2012 machte die Peten-
tin – wie im Übrigen auch bereits mit den Anträgen
vom 31. Oktober 2011 und 6. März 2012 – u. a. die ihr
entstandenen Aufwendungen für die mit Rezept vom
22. Juni 2012 verordneten Präparate geltend.

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV)
hat die Beihilfefähigkeit der Präparate mit Bescheid
vom 27. Juli 2012 abgelehnt. Über den gegen die Versa-
gung der Beihilfe gerichteten Widerspruch der Petentin
wurde im Hinblick auf das Petitionsverfahren und die
entsprechende Bitte der Petentin noch nicht entschieden.

Die Petentin bittet um Anerkennung der Beihilfe-
fähigkeit der Aufwendungen für die oben genannten
Präparate.

Die verfahrensgegenständlichen Präparate sind Medi-
zinprodukte im Sinne des Medizinproduktegesetzes.
Demnach beurteilt sich die Beihilfefähigkeit nach § 6
Abs. 1 Nr. 2 S. 3 der Beihilfeverordnung (BVO) in
Verbindung mit Verwaltungsvorschrift (VwV) Nr. 2.6
zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 BVO. 

Die einschlägigen Regelungen lauten wie folgt:

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 S. 3 BVO:

„Das Finanz- und Wirtschaftsministerium bestimmt
durch Verwaltungsvorschrift, unter welchen Voraus-
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setzungen und inwieweit Elementar- und Formeldiä-
ten (insbesondere Aminosäuremischungen, Eiweiß -
hydrolysate), Sondennahrung, Medizinprodukte so-
wie Mineralstoff- und Vitaminpräparate ausnahms-
weise, gegebenenfalls unter Abzug eines Eigenanteils
beihilfefähig sind.“

VwV Nr. 2.6 zu § 6 Abs. 1 Nr. 2 BVO:

„Stoffe und Zubereitung aus Stoffen, die als Medizin-
produkte nach dem Medizinproduktegesetz zur An-
wendung am oder im menschlichen Körper bestimmt
und apothekenpflichtig sind, sind grundsätzlich bei-
hilfefähig, wenn sie entsprechend ihrer Zweckbestim-
mung nach Art und Ausmaß zur Krankenbehandlung
geeignet sind, eine diagnostische oder therapeutische
Interventionsbedürftigkeit besteht und sie als solche
in der ‚Roten Liste‘ enthalten sind.“

Beide Präparate sind zwar in der „Roten Liste“ (Ver-
zeichnis der Fertigarzneimittel und der arzneimit-
telähnlichen Medizinprodukte) enthalten, jedoch nicht
apothekenpflichtig, sodass das LBV die Beihilfefähig -
keit der Präparate im Zeitpunkt der Verwaltungsent-
scheidung zu Recht abgelehnt hat.

Nach einem aktuellen Urteil des Verwaltungsgerichts-
hof Baden-Württemberg (Urteil vom 2. August 2012)
welches zwar zu Beihilfefähigkeit von Nahrungser-
gänzungsmittel erging, jedoch wegen der vergleich -
baren Regelungssystematik in der BVO auch auf Me-
dizinprodukte zu übertragen ist, kommt es bei der Be-
urteilung der Beihilfefähigkeit nicht auf die formale
Einordnung eines Präparats, sondern darauf an, ob ein
Präparat als Arzneimittel im beihilferechtlichen Sinne
zu qualifizieren ist.

Da somit die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen für
Medizinprodukte nicht weiterhin von deren Apothe-
kenpflichtigkeit abhängig gemacht werden kann, wird
das LBV angewiesen, in allen noch nicht bestands-
kräftig entschiedenen Fällen die Apothekenpflichtig-
keit nicht mehr bei der Beurteilung der Beihilfefähig-
keit zugrunde zu legen, womit dem Begehren der Pe-
tentin im Rahmen des Widerspruchsverfahrens abge-
holfen werden kann.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, nachdem ihr abgeholfen
werden kann, für erledigt erklärt. 

Berichterstatter: Epple

10. Petition 15/1794 betr. Verlegung in eine andere
Justizvollzugsanstalt 

Der 35-jährige Petent befindet sich seit dem 15. Juni
2012 in Strafhaft. Er verbüßte zunächst restliche Frei-
heitsstrafen aus zwei im Jahr 2004 jeweils wegen vor-
sätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn 
ergangenen Urteilen des Amtsgerichts. Seit dem 

23. Oktober 2012 verbüßt er mit Urteil des Amtsge-
richts vom 15. November 2007 verhängte Gesamtfrei-
heitsstrafen von einem Jahr wegen sechs Vergehen
des Betrugs und von neun Monaten wegen drei Ver-
gehen des Betrugs, hiervon in zwei Fällen in Tatein-
heit mit Urkundenfälschung. Das Strafende wird bei
vollständiger Verbüßung der Strafen am 9. November
2014 erreicht sein. 

Der Petent begehrt nach ausführlicher Schilderung
seines vorangegangenen Aufenthalts in zwei anderen
Justizvollzugsanstalten aus Gründen der räumlichen
Nähe zu seiner Ehefrau seine Verlegung in den offe-
nen Vollzug. 

Aus dieser war er nach seiner letzten Inhaftierung im
Bundesgebiet im Jahr 2005 bewährungsweise entlas-
sen worden. Seither hat er die bestehende Bewährung
mehrfach gebrochen. Zuletzt wurde er im September
des Jahres 2009 mit Urteil eines österreichischen
Landgerichts unter anderem wegen Diebstahls zu ei-
ner zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verur-
teilt.

Abweichend von der Darstellung des Petenten wurde
er nicht auf seinen Antrag verlegt, sondern aufgrund
der örtlichen Zuständigkeit der Justizvollzugsanstalt
gemäß § 24 Abs. 4 Strafvollstreckungsordnung. Da-
nach ist bei der Unterbrechung des Vollzugs einer
Freiheitsstrafe für die Fortsetzung des Vollzugs dieser
Strafe zunächst die Justizvollzugsanstalt örtlich zu-
ständig, aus der die Entlassung erfolgt ist. Die Justiz-
vollzugsanstalt stellte mit Verfügung vom 19. Juni
2012 die Ungeeignetheit des Petenten für eine Unter-
bringung im offenen Vollzug fest und ordnete seine
Verlegung in die für den geschlossenen Vollzug zu-
ständige Anstalt an. 

Die vom Petenten begehrte Verlegung ist nur dann
möglich, wenn zugleich seine Verlegung in die Voll-
zugsform des offenen Vollzugs erfolgen kann. Hin-
sichtlich des geschlossenen Vollzugs verfügt die Jus -
tizvollzugsanstalt, in die er verlegt werden will, ledig-
lich über eine Kurzstrafenabteilung.

Die Justizvollzugsanstalt begründete ihre Verlegungs-
entscheidung mit einer Würdigung der Gesamtum-
stände in der Person des Petenten, wobei sie von be-
stehender Flucht- und Missbrauchsgefahr ausgeht. 

Die sozialen Bindungen des Petenten im Bundesge-
biet sind wenig gefestigt. Zwar ist er hier noch verhei-
ratet und hat derzeit Besuchskontakt mit seiner Ehe-
frau. Er hielt sich jedoch seit dem Jahr 2007 durchge-
hend im Ausland auf. Zudem gab er anlässlich seiner
Festnahme in Österreich am 23. Mai 2012 nicht seine
Ehefrau, sondern eine andere Person als Vertrauens-
person an. Bei seiner am selben Tag erfolgten Ver-
nehmung bezeichnete er sich als ledig und seine Ehe-
frau als seine ehemalige Lebensgefährtin. Außerdem
gab er an, sich Anfang des Jahres 2012 mehrere Mo-
nate bei einer Freundin in der Slowakei aufgehalten
zu haben.

Die Annahme einer gesteigerten Missbrauchsgefahr
gründet sich auf das in der Vergangenheit mehrfach
bewährungsbrüchige Verhalten des Petenten.
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Über die weitere Vollzugsplanung, insbesondere über
eine etwaige künftige Eignung des Petenten für den
offenen Vollzug, wird die Justizvollzugsanstalt zu
entscheiden haben.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Epple

11. Petition 15/1881 betr. Altersteilzeit für Schwer-
behinderte beim Land

Der Petent begehrt, dass bei Tarifbeschäftigten des
Landes rückwirkend für die Zeiten einer Altersteilzeit
die Altersversorgung wie bei entsprechenden Beam-
ten berechnet wird. Dazu trägt er vor, dass Basis für
die Berechnung der Altersversorgung der Beamten
die vollen ruhegehaltfähigen Dienstbezüge des letzten
Amtes seien. Bei den Tarifbeschäftigten sei dagegen
das infolge der Altersteilzeit reduzierte Arbeitsentgelt
Berechnungsgrundlage, für welches die Sozialver -
sicherungsbeiträge nur auf 80 v. H. aufgestockt wür-
den. Diese unterschiedliche Behandlung verstoße ge-
gen das Gleichbehandlungsprinzip. 

Das Vorbringen des Petenten ist sachlich und recht-
lich nicht begründet.

Im Landesbeamtenversorgungsrecht gibt es bei einer
Inanspruchnahme der Altersteilzeit nach § 70 LBG
keine Sonderregelung für die Bemessung der ruhege-
haltfähigen Dienstzeit. Bei der Berechnung der spä -
teren Versorgungsbezüge sind Zeiten einer Altersteil-
zeit sowohl im Teilzeit- als auch im Blockmodell nur
zu dem Teil ruhegehaltfähig, der dem Verhältnis der
ermäßigten zur bisherigen regelmäßigen Arbeitszeit
entspricht (§ 21 Abs. 1 Satz 3 Landesbeamtenversor-
gungsgesetz Baden-Württemberg). Eine Reduzierung
der Arbeitszeit im Zusammenhang mit einer Alters-
teilzeit führt daher bei Landesbeamten im gleichen
Maße wie bei einer Teilzeitbeschäftigung nach § 69
LBG zu einer verminderten ruhegehaltfähigen Dienst-
zeit und somit zu geringeren Versorgungsbezügen.
Die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge, die der Petent in
seiner Eingabe anspricht, bleiben deshalb unberührt.

Im Übrigen geht der Petent fehl mit seiner Behaup-
tung, „für die Tarifbeschäftigten werden die Sozial-
versicherungsbeiträge jedoch nur auf 80 % aufge-
stockt“. Er erfasst offensichtlich den Inhalt der inso-
weit einschlägigen Regelung im Tarifvertrag zur Re-
gelung der Altersteilzeitarbeit für den Bereich des Ar-
beitgeberverbandes des öffentlichen Dienstes des
Landes Baden-Württemberg (TV ATZ BW) vom 
10. August 2012 nur unvollständig und gelangt so zu
einer falschen Bewertung, wenn er beanstandet,
„durch diese Regelungen sind die Tarifbeschäftigten
gegenüber den Beamten stark benachteiligt, ...“.
Tatsächlich sieht § 5 Abs. 4 TV ATZ BW, der die
Aufstockung der Rentenversicherungsbeiträge analog

§ 3 Abs. 1 Nr.1 Buchst. b Altersteilzeitgesetz regelt,
vor, dass der Arbeitgeber – neben den von ihm zu tra-
genden Sozialversicherungsbeiträgen für die nach § 4
TV ATZ BW zustehenden Altersteilzeitentgelte – zu-
sätzliche Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung
entrichtet in Höhe des Beitrags, der auf 80 v. H. des Re-
gelarbeitsentgelts für die Altersteilzeitarbeit entfällt,
höchstens bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Diese
Tarifbestimmung führt, vereinfacht ausgedrückt, im Er-
gebnis dazu, dass das Land als Arbeitgeber für Be-
schäftigte in Altersteilzeitarbeit die Rentenversiche-
rungsbeiträge insgesamt auf der Basis von 90 v. H. des
Bezugsentgelts entrichtet. Parallel dazu werden in Al-
tersteilzeitarbeit befindliche Tarifbeschäftigte des Lan-
des auch bezüglich der betrieblichen Altersversorgung
(Zusatzversorgung) so gestellt, als würden sie während
dieser Zeit ein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt
von 90 v. H. des Bezugsentgelts erzielen.

Darüber hinaus besteht keine allgemeine Pflicht des
Landes, Beschäftigte, deren Dienst- bzw. Arbeitsver-
hältnis zum Land als Beamte bzw. Arbeitnehmer recht-
lich unterschiedlich ausgestaltet ist, gleich zu behan-
deln. Dem entsprechend ergeben sich die Bedingungen
für die Altersteilzeit zum einen für die Tarifbeschäftig-
ten des Landes aus dem TV ATZ BW und zum anderen
für die Landesbeamten aus dem Landesbeamtengesetz
und dem Landesbesoldungsgesetz Baden-Württemberg. 

Übereinstimmend sehen diese Regelungen zwar vor,
dass nur schwerbehinderte Beschäftigte, die das 
55. Lebensjahr vollendet haben, eine Altersteilzeit be-
antragen bzw. vereinbaren können. Insoweit wurde
durch den Abschluss des TV ATZ BW im August
2012 eine Gleichbehandlung der verschiedenen Sta-
tusgruppen herbeigeführt. Dies begründet aber keinen
zusätzlichen Anspruch auf identische Rechtsfolgen
der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen. Die Tarif-
vertragsparteien haben vielmehr für den Tarifbereich
im Anschluss an die bis zum Jahr 2009 anwendbaren
tariflichen Regelungen eine eigenständige Neurege-
lung geschaffen. 

Zwischen der Tarifregelung und der gesetzlichen Re-
gelung für die Landesbeamten bestehen inhaltliche
Unterschiede, die sowohl die unterschiedliche Ent -
stehungsgeschichte als auch die rechtlichen Rahmen-
bedingungen widerspiegeln. So mussten die Tarifver-
tragsparteien beispielsweise die Vorgaben des Alters-
teilzeitgesetzes beachten. Dies hat zu Vorteilen für die
betroffenen Arbeitnehmer des Landes geführt. 

So sieht die beamtenrechtliche Regelung eine Redu-
zierung der Arbeitszeit während der Altersteilzeit auf
60 Prozent der bisherigen Arbeitszeit, die tarifliche
dagegen sogar auf 50 Prozent der bisherigen Arbeits-
zeit vor. Zugleich wird die Nettobesoldung der Lan-
desbeamten auf 80 Prozent der bisherigen Nettobesol-
dung aufgestockt; das Nettoarbeitsentgelt der Tarifbe-
schäftigten wird sogar auf 83 Prozent aufgestockt. 

Beschlussempfehlung:

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Epple
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12. Petition 15/1751 betr. Aufenthaltstitel

Bei dem Petenten handelt es sich um einen 31-jährigen
nigerianischen Staatsbürger, der schon mehrere Petitio-
nen beim Landtag von Baden-Württemberg eingereicht
hat, denen nicht abgeholfen werden konnte.

Mitte März 2011 forderte das Regierungspräsidium
den Petenten zur freiwilligen Ausreise auf und wies
darauf hin, dass er ansonsten mit einer Abschiebung
rechnen müsse. Da mehrere Abschiebungsversuche
scheiterten (u. a. unternahm er einen Fluchtversuch
und leistete erheblichen Widerstand gegen die ihn be-
gleitenden Vollstreckungsbeamten, sodass das Flug-
personal seine Mitnahme ablehnte), wurde der Petent
mit Beschluss des Amtsgerichts vom 20. April 2011
nach persönlicher Anhörung in Abschiebehaft genom-
men und am 11. Mai 2011 nach Nigeria abgeschoben.
Die gegen die Abschiebehaft eingelegte Beschwerde
blieb erfolglos.

Zu einem unbekannten Zeitpunkt reiste der Petent 
illegal wieder in das Bundesgebiet ein und meldete
sich Mitte Juli 2012 beim Einwohnermeldeamt an.
Am 18. Juli 2012 beantragte die Ausländerbehörde,
den Petenten in Abschiebehaft zu nehmen. Noch am
selben Tag wurde er vom Amtsgericht angehört und
mit Beschluss vom selben Tag in Abschiebehaft ge-
nommen. Die hiergegen eingelegte Beschwerde wies
das Landgericht mit Beschluss vom 16. August 2012
zurück und bestätigte die Rechtmäßigkeit der Ab-
schiebung.

Aus der Abschiebehaft stellte der Petent schriftlich 
einen Asylantrag, den das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) am 24. Juli 2012 mangels
Begründung ablehnte, Bestandskraft trat am 16. Au-
gust 2012 ein. Wenige Tage später stellte er einen
Asylfolgeantrag, den das BAMF umgehend ablehnte.
Am 24. August 2012 lehnte das Verwaltungsgericht
seinen Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz ab und
bestätigte ausdrücklich die Zulässigkeit der Abschie-
bung aufgrund der vorrangigen asylrechtlichen Ab-
schiebungsandrohung vom August 2004. 

Den Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz wegen der
Abschiebung durch das Regierungspräsidium lehnte
das Verwaltungsgericht am 24. August 2012 und der
Verwaltungsgerichtshof am 25. August 2012 ab.

Die Abschiebung des Petenten am 27. August 2012
musste abgebrochen werden, weil er extremen Wider-
stand leistete und auch nach den eingesetzten Voll-
streckungsbeamten trat. Ein Beamter wurde an der
Schulter verletzt und begab sich in ärztliche Behand-
lung. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen
Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet. Der Petent
klagte über Ohrendruck und schmerzende Handgelen-
ke und wurde deshalb in die Flughafenklinik ge-
bracht. Dort stellte der Arzt eine Verstauchung und
Zerrung des Handgelenks fest. 

Das Verwaltungsgericht wies am 11. September 2012
einen weiteren Antrag des Petenten auf vorläufigen
Rechtsschutz (im Asylverfahren) zurück und stellte 
u. a. ausdrücklich fest, dass eine Abschiebung unver-
ändert zulässig sei. Ferner stellte es klar, dass auch

keine Anhaltspunkte für Abschiebungsverbote vor -
lägen. Für eine Erkrankung des Petenten, die ein ziel-
staatsbezogenes Abschiebungsverbot begründen könn-
te (§ 60 Abs. 7 Satz 1 Aufenthaltsgesetz – AufenthG)
sei nicht ersichtlich. Vollstreckungshindernisse – na-
mentlich eine Reiseunfähigkeit – seien auf der Grund-
lage der Stellungnahme des medizinischen Dienstes
der Justizvollzugsanstalt vom 10. September 2012
nicht ersichtlich.

Der Anstaltsarzt hatte leichte Prellungen am rechten
Ellbogen und am rechten Handgelenk aufgrund der
Notwendigkeit des unmittelbaren Zwangs bei seiner
vorangegangenen gescheiterten Abschiebung diagnos -
tiziert. Die Gelenke seien frei beweglich und weit -
gehend schmerzfrei. Eine Fraktur der Hand bestehe
nicht. Der Anstaltsarzt bescheinigte dem Petenten ei-
nen hervorragenden Ernährungs- und einen guten Ge-
sundheitszustand. Es bestehe volle Reise- und Flug-
tauglichkeit.

Ein Arzt für Innere Medizin stellte noch am Morgen
des Abschiebetags entgegen der Behauptung des Peten-
ten, kein Blut im Darm fest. Eine Einschränkung der
Flugtauglichkeit sei nicht vorhanden. Den Antrag des
Petenten auf vorläufigen Rechtsschutz wegen des an-
hängigen Petitionsverfahrens lehnte das Verwaltungs-
gericht am Tag der Abschiebung ab. Am 12. Septem-
ber 2012 wurde der Petent nach Nigeria abgeschoben.

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im
September 2010 wurde der Petent zu 30 Tagessätzen
à 7 Euro verurteilt.

Der Erteilung eines Aufenthaltstitels steht bereits die
Sperrwirkung der Abschiebung vom Mai 2011 entge-
gen (§ 11 Abs. 1 AufenthG). Ferner ist der Petent
nicht mit einem erforderlichen Visum eingereist (§ 5
Abs. 2 und § 6 Abs. 3 AufentG). Der Petent ist damit
unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist (§ 14 Abs. 1
Nr. 2 und 3 AufenthG). 

Der Petent ist in Kenntnis der unbefristeten Sperrwir-
kung seiner Abschiebung eingereist. Wie das Landge-
richt in seinem Beschluss vom 16. August 2012 aus-
führte, hat der Petent die Bedeutung derselben auch
erfasst, weil er die Befristung der Sperrwirkung bean-
tragt hatte. Da er im September 2006 mit einem Vi-
sum zur Familienzusammenführung einreiste, musste
ihm auch klar gewesen sein, dass er für jede weitere
Einreise ein Visum benötigt. Nach Feststellung des
Landgerichts vom 16. August 2012 ist der Petent
nicht im Besitz eines Aufenthaltstitels.

Die 2005 mit einer deutschen Staatsangehörigen ge-
schlossene Ehe wurde zwischenzeitlich geschieden.
Die für das Aufenthaltsrecht bedeutsame eheliche Le-
bensgemeinschaft endete bereits im Februar 2008, als
die damalige Ehefrau die gemeinsame Wohnung ver-
lassen hatte und seitdem dauerhaft vom Petenten ge-
trennt lebte. Der Petent kann aufgrund dieser Ehe kein
Aufenthaltsrecht für sich selbst ableiten.

Ein Ausländer ist kraft Gesetzes zur Ausreise ver-
pflichtet, wenn er einen erforderlichen Aufenthalts titel
nicht oder nicht mehr besitzt (§ 50 Abs. 1 AufenthG).
Nach § 58 Abs. 2 Nr. 1 AufenthG ist die Ausreise-
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pflicht vollziehbar, wenn der Ausländer unerlaubt ein-
gereist ist. Mehrere Gerichte haben die Rechtmäßig-
keit der Abschiebung des Petenten sowohl im Mai
2011 als auch im September 2012 rechtskräftig be-
stätigt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Funk

13. Petition 15/1729 betr. Beihilfe im Angestellten-
verhältnis

I. Gegenstand der Petition:

Die Petentin ist seit dem Schuljahr 2005/06 im öffent-
lichen Schuldienst als tarifbeschäftigte Lehrkraft
tätig. Zuvor war sie 15 Jahre an einem privaten evan-
gelischen Gymnasium als kirchliche Stiftungsbeamtin
beschäftigt. Aufgrund der genannten Vortätigkeit ist
sie privat krankenversichert. Die Petentin befürchtet
hohe Krankenversicherungskosten in der späteren Ren-
tenphase. Sie möchte mit ihrer Petition vorrangig eine
Erweiterung ihres Arbeitsvertrags erreichen, durch die
ihr als Rentnerin Beihilfe gewährt werden soll.

II. Sachverhalt: 

Die 1956 geborene Petentin erhielt nach erfolgreichem
Abschluss des Referendariats im Jahr 1990 und einer
kurzen Vertretungstätigkeit zum Schuljahr 1991/92
eine Anstellung an einem privaten evangelischen
Gymnasium. Im Jahr 1998 wurde sie als Stiftungsbe-
amtin in den kirchlichen Dienst auf Lebenszeit beru-
fen. Daraufhin wechselte sie von der gesetzlichen 
in die private Krankenversicherung (PKV). Während
ihrer Beschäftigung am evangelischen Gymnasium
wurde der Petentin nach eigener Mitteilung Beihilfe
durch die Landeskirche gewährt.

Im September 2005 ließ die Petentin sich auf eigenen
Wunsch aus dem Stiftungsbeamtenverhältnis auf Le-
benszeit entlassen. Sie bewarb sich sodann auf eine
Stelle im öffentlichen Schuldienst und konnte zu Be-
ginn des Schuljahres 2005/06 eingestellt werden. Eine
Übernahme in das Beamtenverhältnis war nicht mög-
lich, da die Petentin die hierfür maßgebliche Alters-
grenze bereits überschritten hatte. Sie wurde daher
unbefristet als tarifbeschäftigte Lehrkraft eingestellt.
Die Petentin erhält eine Vergütung nach Entgeltgrup-
pe 14 und liegt damit über der Jahresarbeitsentgelt-
grenze für eine Rückkehr in die gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV). Sie ist daher versicherungsfrei
in der GKV und somit weiterhin privat krankenver -
sichert. Da die Petentin bereits das 55. Lebensjahr
vollendet hat, könnte sie auch bei Absinken ihres Jah-
reseinkommens unter die entspr. Bemessungsgrenze
aufgrund von § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB V nicht mehr in
die GKV zurückwechseln.

Im Rahmen ihres bestehenden Arbeitsverhältnisses
zum Land erhält sie gem. § 257 SGB V von diesem
als Arbeitgeber einen Zuschuss zu den Krankenver -
sicherungsbeiträgen.

III. Rechtliche Würdigung: 

Der Petentin kann keine Beihilfe für die Zeit des Ren-
tenbezugs gewährt werden. Sie hat keinen Beihilfean-
spruch aus dem Arbeitsvertrag. Auch kann ihr über 
eine inhaltliche Erweiterung ihres Arbeitsvertrages
keine Sonderregelung zur Verringerung der Kosten
für ihre private Krankenversicherung in der späteren
Rentenphase zugesprochen werden. 

Bereits seit 1997 gibt es keine Rechtsgrundlage mehr
für die Gewährung von Beihilfen an neu eingestellte
Arbeitnehmer. Für Arbeitnehmer, die nach dem 
30. September 1997 in ein Arbeitsverhältnis zum
Land eingetreten sind, sind die auf den damals ein-
schlägigen manteltarifvertraglichen Beihilfebestim-
mungen beruhenden Beihilfetarifverträge nicht mehr
anwendbar. Auch der neue Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst der Länder (TV-L) enthält keine
Beihilferegelung mehr.

Selbst wenn die Petentin wie ein vor dem 1. Oktober
1997 beim Land eingetretener Altfall behandelt und
ihr über eine arbeitsvertragliche Zusatzvereinbarung
Beihilfe gewährt würde, könnte sie diese nur so lange
beziehen, wie ein Arbeitsverhältnis zum Land besteht.
Durch Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis mit
Renteneintritt enden die Rechtsbeziehungen zwischen
Land und Arbeitnehmer; damit endet auch ein gege-
benenfalls bestehender Beihilfeanspruch. Der Wegfall
des Beihilfeanspruchs des Arbeitnehmers mit Ende
des Beschäftigungsverhältnisses (wegen Rentenbe-
zugs) ist ferner Folge des in § 2 Abs. 2 Beihilfeverord-
nung des Landes verankerten Grundsatzes, dass die
Beihilfeberechtigung nur besteht, solange laufende
Bezüge gezahlt werden. Da aber Tarifbeschäftigte
nach Renteneintritt vom Arbeitgeber anders als der
Ruhestandsbeamte keine Bezüge mehr erhalten, ist
auch aus diesem Grund eine Gewährung von Beihilfe
nicht möglich.

Auch ein höherer Arbeitgeberzuschuss zur privaten
Krankenversicherung im Alter ist nicht möglich. Die-
ser entfällt vielmehr mit Rentenbeginn und wird
durch einen Zuschuss des Rentenversicherungsträgers
ersetzt, der bei derzeit 7,3% des Zahlbetrags der mo-
natlichen Rente liegt.

Dies ergibt sich aufgrund der Regelungen der § 257
Abs. 2 Sozialgesetzbuch Fünftes Buch – SGB V und 
§ 106 Abs. 3 Sozialgesetzbuch Sechstes Buch – SGB VI.

Ein Anspruch der Petentin gegenüber dem Land auf
Ausgleich der in der Rentenphase somit grundsätzlich
geringeren Zuschusshöhe besteht nicht. Für ein 
solches Begehren der Petentin gibt es keine Rechts-
grundlage. Angesichts dieser eindeutigen Rechtslage
kann eine Ausgleichszahlung, wie sie die Petentin al-
ternativ zur Verringerung ihrer privaten Krankenver-
sicherungskosten in der späteren Rentenphase vom
Land fordert, nicht in Betracht kommen.
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Schließlich ist zu berücksichtigen, dass bei einer Ab-
hilfe mit einer Vielzahl von Berufungsfällen gerech-
net werden müsste. Im Sinne des Gleichbehandlungs-
grundsatzes müssten dann in den anderen Fällen
ebenfalls Beihilfe- bzw. Ausgleichszahlungen vorge-
nommen werden, was zu erheblichen Mehrkosten
führen würde. Hinzu kommt, dass das Land als Mit-
glied der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL)
verpflichtet ist, sich an die geltenden Tarifverträge zu
halten. Abweichungen sind nur mit Zustimmung der
TdL-Mitgliederversammlung zulässig, die bei der ge-
gebenen Sachlage wegen der außerordentlichen tarif-
politischen Bedeutung nicht zu erwarten wäre.

Das zuständige Ministerium hat daher Anträge in
gleichgelagerten Fällen, die darauf gerichtet waren,
die Gewährung von Beihilfe an Arbeitnehmer auch
nach deren Renteneintritt fortzuführen aus grundsätz-
lichen Erwägungen bisher ausnahmslos abgelehnt.

Von Relevanz ist außerdem, dass die Petentin ihre
Stellung als kirchliche Stiftungsbeamtin auf Lebens-
zeit und damit Beihilfeansprüche im Ruhestand auf
eigenen Wunsch aufgegeben hat. Sie hat damit zu-
mindest stillschweigend auf ihr zustehende Leistun-
gen im Alter verzichtet.

Unabhängig von den o. g. Ausführungen, steht die Pe-
tentin jedoch nicht schutzlos da. Es bestehen für sie
sehr wohl alternative Möglichkeiten, um die Kosten
für eine Krankenversicherung im Alter zu begrenzen.

Zum einen kann die Petentin gem. § 204 Abs. 1 Nr. 1
Versicherungsvertragsgesetz (VVG) bei ihrem Kran-
kenversicherer in einen für sie günstigeren Tarif
wechseln. Zum anderen kann sie sich auch im sog.
Basistarif versichern.

Anders als von der Petentin vorgetragen, bietet der
Basistarif der PKV einen Versicherungsschutz, der
sehr wohl in Art, Umfang und Höhe mit dem in der
gesetzlichen Krankenversicherung vergleichbar ist 
(§ 12 Abs. 1 a VAG). Um die Bezahlbarkeit des Ba-
sistarifs zu gewährleisten, darf dessen Beitrag den
Höchstbetrag in der GKV nicht überschreiten. Auf
diese Weise kann die Petentin ihre Beitragsbelastung
für die Krankenversicherung für die Zeit des Renten-
bezugs deckeln.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Hillebrand

14. Petition 15/1187 betr. staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen

In seiner Eingabe an den Petitionsausschuss legt der
derzeit eine Freiheitsstrafe verbüßende Petent dar,
weshalb er aus seiner Sicht zu Unrecht verurteilt wor-
den sei. Er meint, der Staatsanwaltschaft seien Ermitt-
lungsfehler unterlaufen und die Schwurgerichtskam-
mer des Landgerichts habe ermessensfehlerhaft ge-

handelt. Daraus zieht er den Schluss, dass das gegen
ihn ergangene Urteil aufzuheben sei; die Wiederauf-
nahme des Verfahrens sieht er als ausreichend be-
gründet an. Nachdem dem Petenten vom Petitionsaus-
schuss mitgeteilt worden ist, dass seine Eingabe
zurückgewiesen werden müsse, weil der von ihm ge-
forderte Untersuchungsausschuss von ihm nicht bean-
tragt werden könne und es ihm um die Überprüfung
eines Gerichtsverfahrens beziehungsweise eines Ur-
teils gehe, teilte der Petent mit, er erstrebe ausschließ-
lich die Prüfung staatsanwaltschaftlicher Ermittlungs-
pannen.

Der Petent wurde durch Urteil des Landgerichts vom
25. April 2008 wegen versuchten Mordes in Tatein-
heit mit besonders schwerer Brandstiftung und ge-
fährlicher Körperverletzung zu der Freiheitsstrafe von
zehn Jahren verurteilt. Nach der Überzeugung des Ge-
richts, die es nach sieben Verhandlungstagen gewon-
nen hat, an denen allen Beweisanträgen nachgegan-
gen wurde, hat der Petent am 4. September 2007 im
dichtbebauten Ortskern von L. gemeinschaftlich mit
einem Mittäter ein Wohnanwesen in Brand gesetzt,
indem sie kurz zuvor gekauftes Benzin vor der Haus -
tür auf dem Schuhabtreter und im Eingangsbereich
ausgeschüttet und angezündet haben. Das Feuer griff
unter der Haustür hindurch auf die hölzerne Treppe
zum Obergeschoss über. Das Haus brannte aus, an 
einem Nachbarhaus entstand ebenfalls ein Brandscha-
den. Die im Haus schlafenden Bewohner, ein Ehepaar
und ihr erwachsener Sohn, konnten sich über von
Nachbarn herbeigeschaffte Leitern aus dem Oberge-
schoss des Gebäudes retten. Ein Bewohner erlitt Ver-
brennungen und eine Rauchvergiftung. Das Gericht
war davon überzeugt, dass der Petent den Tod von
Bewohnern zumindest billigend in Kauf genommen
habe und das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben
sei. Die gegen seine Verurteilung gerichtete Revision
des Petenten hat der Bundesgerichtshof als offensicht-
lich unbegründet verworfen. Der Petent wurde wenige
Stunden nach der Tat festgenommen. Seither befindet
er sich in dieser Sache in Haft.

Der Petent bestritt die Tat von Anfang an. Daran hält
er bis heute fest. Bereits vor Rechtskraft des Urteils
hat er mit einer Petition versucht, eine Überprüfung
des Urteils durch den Landtag zu erreichen. Bereits
damals erhob er Vorwürfe gegen die Ermittlungs-
führung von Polizei und Staatsanwaltschaft und kriti-
sierte die Beweiswürdigung des Gerichts. Die Petition
blieb ohne Erfolg. Auch weitere Petitionen des Peten-
ten sind vor dem Hintergrund der von ihm nicht ak-
zeptierten Verurteilung zu sehen.

Neben der Befassung des Petitionsausschusses ver-
suchte der Petent auf vielfältig andere Weise gegen
seine Verurteilung vorzugehen. Er erstattete Strafan-
zeigen und erhob Dienstaufsichtsbeschwerden gegen
Bedienstete von Polizei, Staatsanwaltschaft und Ge-
richt. Auch gegen einen Journalisten, der nicht in sei-
nem Sinne über den Strafprozess berichtet hatte, er-
stattete er Strafanzeige. Alle Verfahren endeten für
den Petenten erfolglos. Auch in mehreren Eingaben
an das Justizministerium bat er um Unterstützung.
Ihm wurde mitgeteilt, dass er allein im Wege der
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Wiederaufnahme eine Überprüfung und gegebenen-
falls Aufhebung des Urteils vom 25. April 2008 er -
reichen könne.

Der Petent hat am 1. September 2011 beim Landge-
richt einen Antrag auf Prozesskostenhilfe und auf
Wiederaufnahme des Verfahrens gestellt. Das Verfah-
ren ist noch bei Gericht anhängig.

Dem Petitionsausschuss ist es schon mit Rücksicht
auf die verfassungsrechtlich garantierte richterliche
Unabhängigkeit nicht angezeigt, zu der Richtigkeit
oder Unrichtigkeit der Verurteilung oder der ihr zu-
grundeliegenden Beweiserhebung und Beweiswür -
digung Stellung zu nehmen. Auch wenn der Petent in
einem ergänzenden Schreiben an den Petitionsaus-
schuss mitgeteilt hat, er erstrebe nur die Überprüfung
staatsanwaltschaftlicher Ermittlungspannen, zeigt
auch dieses Schreiben, dass es ihm darum geht, eine
vom Urteil abweichende Bewertung des Tatvorganges
zu erreichen. Zu diesem Zweck fordert er unter an -
derem die Einholung eines weiteren Gutachtens eines
Brandsachverständigen – ein solcher wurde entgegen
der Darstellung des Petenten bereits in der Hauptver-
handlung gehört – und stellt von den gerichtlichen
Feststellungen abweichende Überlegungen zum Tat-
motiv des „mutmaßlichen Täters“ an. 

Mit dem Wiederaufnahmeantrag hat der Petent den
von der Rechtsordnung vorgezeichneten Weg be-
schritten, auf dem allein er eine erneute Überprüfung
der Verurteilung erreichen kann. Das Gericht wird zu
entscheiden haben, ob der Wiederaufnahmeantrag
zulässig und begründet ist.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

15. Petition 15/1341 betr. Errichtung einer land-
wirtschaftlichen Lager- und Gerätehalle

Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich gegen die Versagung eines
Bauvorbescheids für den Neubau einer landwirtschaft-
lichen Lager- und Gerätehalle auf einem Außenbe-
reichsgrundstück. 

Das beantragte Vorhaben könne im Innenbereich
nicht errichtet werden. Das Landwirtschaftsamt lehne
das Vorhaben im Außenbereich ab, da keine Land-
wirtschaft gegeben sei. 

Die kleinen landwirtschaftlichen Betriebe seien ge-
genüber den großen „Agrarfabriken“ bei der baupla-
nungsrechtlichen Beurteilung ihrer baulichen Anlagen
im Außenbereich benachteiligt. Es sollte auch noch
Kleinbetriebe geben, die die Landschaft pflegen und

die eintönige Landschaft von „Mais, Mais und noch
mal Mais“ auflockern.

Der Petitionsausschuss des Landtags von Baden-
Württemberg wird gebeten, die Errichtung des für die
landwirtschaftliche Betätigung erforderlichen Vorha-
bens zu ermöglichen.

II. Sach- und Rechtslage:

Nach einer Auskunft der unteren Landwirtschafts-
behörde bewirtschaftet nicht der Petent, sondern des-
sen Vater ca. 1,5 ha Grünland und 1 ha Ackerland.

Daten zur Schafhaltung hat der Petent trotz Aufforde-
rung nicht vorgelegt. Deshalb kann die Tierhaltung in
die bauplanungsrechtliche Beurteilung der landwirt-
schaftlichen Betätigung nicht mit einbezogen werden.

Der auf dem Außenbereichsgrundstück Flst.-Nr. 126
vorhandene Schuppen hat eine Länge von ca. 12,00 m,
eine Breite von ca. 3,50 m und eine Grundfläche von
ca. 42,00 m². 

Am 28. November 2011 hat der Petent den Antrag für
die Erteilung eines Bauvorbescheids nach § 57 Lan-
desbauordnung (LBO) für den Neubau einer landwirt-
schaftlichen Lager- und Gerätehalle – Länge 18.00 m,
Breite 10.00 m, Höhe 4,20 m – auf dem Grundstück
Flst.-Nr. 126 in den H.-Wiesen eingereicht. 

Das geplante Gebäude soll den bereits auf dem
Grundstück vorhandenen Schuppen ersetzen. Der Pe-
tent besitzt einen größeren Bestand an landwirtschaft-
lichen Geräten bzw. Fahrzeugen, die auch in der ge-
planten Halle eingestellt werden sollen. 

Die Gemeinde hat am 19. Dezember 2011 das Einver-
nehmen nach § 36 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) für
das Vorhaben erteilt.

Die am Verfahren beteiligten Fachbehörden haben ge-
gen das geplante Vorhaben Bedenken bzw. Einwen-
dungen erhoben. 

Das Landwirtschaftsamt stellte fest, dass die Voraus-
setzungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB für die Er-
richtung eines Vorhabens im Außenbereich für einen
privilegierten landwirtschaftlichen Betrieb nicht vor-
liegen. 

Die untere Naturschutzbehörde teilte mit, dass sich
das Vorhaben wegen seiner Kubatur störend auf das
Landschaftsbild auswirke.

Die untere Baurechtsbehörde hat am 20. Januar 2012
den Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids nach
§ 57 LBO abgelehnt.

Die vom Kreisbaumeister dem Bauherrn am 27. Ja -
nuar 2012 im Gespräch vorgeschlagene Alternative,
zur Verwirklichung des geplanten Vorhabens ein
Grundstück am Rand der Ortslage zu suchen, schei-
terte an der fehlenden Bereitschaft der Eigentümer
dieser Grundstücke für einen Flächentausch bzw.
Verkauf an den Petenten. 

Mit Schreiben vom 21. Mai 2012 wurde dem Petenten
auf sein Schreiben vom 14. Mai 2012 die baurecht -
liche Entscheidung nochmals ausführlich dargelegt. 
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Rechtliche Würdigung:

1. Privilegierung des Vorhabens nach § 35 Abs. 1 Nr. 1
BauGB

Nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist ein Vorhaben im
Außenbereich nur zulässig, wenn öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung
gesichert ist und wenn es einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dient und nur einen untergeord-
neten Teil der Betriebsfläche einnimmt.

Die Prüfung hat ergeben, dass nicht der Petent, son-
dern sein Vater die Landwirtschaft – ca. 1,5 ha Grün-
land und ca. 1,0 ha – Ackerland betreibt. Deshalb
kann sein Vorhaben keinem landwirtschaftlichen Be-
trieb dienen. Bei einer Übernahme der Landwirtschaft
seines Vaters würde der Petent Landwirtschaft im
Sinne von § 201 BauGB betreiben. Die Voraussetzun-
gen für eine Privilegierung des Vorhabens nach § 35
Abs. 1 Nr. 1 BauGB wären aber nach jetzigem Stand
dennoch nicht gegeben.

Die Privilegierung von Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1
BauGB setzt voraus, dass die Vorhaben im Zu -
sammenhang mit einem landwirtschaftlichen Betrieb
stehen. Nach der Rechtsprechung setzt ein landwirt-
schaftlicher Betrieb voraus, dass die Bodennutzung
nach der Größe der bewirtschafteten Fläche, dem Um-
fang des Arbeitsanfalls und nach ihrer Verkehrsüb-
lichkeit unter Berücksichtigung der persönlichen Eig-
nung des Betriebsleiters die Gewähr für eine ernsthaf-
te, auf Dauer angelegte und lebensfähige Bewirtschaf-
tung bietet. Ein dauerhafter landwirtschaftlicher Be-
trieb liegt nicht vor, wenn das Unternehmen derart auf
die individuellen Verhältnisse des derzeitigen Inha-
bers zugeschnitten ist, dass nach diesem eine Weiter-
führung nicht erwartet werden kann. Andererseits
reicht es aus, dass der Betrieb bei einem Ausscheiden
des Inhabers von einem anderen Landwirt übernom-
men werden kann.

Es bestehen erhebliche Zweifel, dass in Anbetracht
des geringen Umfangs der landwirtschaftlichen Be -
tätigung die Gewähr für eine ernsthafte, auf Dauer an-
gelegte und lebensfähige Bewirtschaftung gegeben
ist.

Die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ver-
langt ferner, dass das Vorhaben einem Betrieb dient.
Bei der Auslegung des Merkmals „dienen“ reicht es
nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesver-
waltungsgerichts nicht, dass ein Vorhaben nach den
Vorstellungen des Landwirts für seinen Betrieb ledig-
lich förderlich ist. 

Andererseits kann nicht verlangt werden, dass das
Vorhaben für den Betrieb schlechthin unentbehrlich
ist. Die bloße Förderlichkeit einerseits und die Unent-
behrlichkeit andererseits bilden den äußeren Rahmen
für das Merkmal des Dienens. Innerhalb dieses Rah-
mens muss darauf abgestellt werden, „ob ein vernünf-
tiger Landwirt – auch und gerade unter Berücksich -
tigung des Gebotes größtmöglicher Schonung des
Außenbereichs – das Bauvorhaben mit etwa gleichem
Verwendungszweck und mit etwa gleicher Gestaltung

und Ausstattung für einen entsprechenden Betrieb er-
richten würde“.

Die vorhandene Maschinenausstattung steht in keinem
angemessenen Verhältnis zur bewirtschafteten Fläche,
sondern ist überdimensioniert. Selbst wenn das Vor-
handensein eines nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privile-
gierten landwirtschaftlichen Betriebs unterstellt würde,
diente der Bau einer Halle mit ca. 18,00 m Länge und
10,00 m Tiefe zur Unterbringung von Heu- und Stroh-
ballen sowie Maschinen und Geräten diesem Betrieb
nicht. 

2. Sonstige Vorhaben im Außenbereich nach § 35
Abs. 2 BauGB

Das geplante Vorhaben ist nach den Ausführungen in
Nr. 1 bauplanungsrechtlich als sonstiges Vorhaben im
Außenbereich nach § 35 Abs. 2 BauGB zu beurteilen.
Nach § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige Vorhaben
im Einzelfall im Außenbereich zugelassen werden,
wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche
Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung ge-
sichert ist. 

2. 1. Beeinträchtigung der Belange des Naturschutzes
und der Landschaftspflege

Vorliegend werden durch die geplante Lager- und
Gerätehalle Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB beein-
trächtigt.

Das vom Petenten geplante Vorhaben widerspricht
dem naturschutzrechtlichen Ziel der Innenbereichs-
entwicklung. Nach § 1 Abs. 5 Bundesnaturschutzge-
setz (BNatSchG) hat die Inanspruchnahme bereits be-
bauter sowie die Bebauung unbebauter Flächen im
beplanten und unbeplanten Innenbereich Vorrang vor
einer Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbe-
reich. Der Petent verfügt über ein Grundstück im In-
nenbereich, auf dem er bereits jetzt schon seine Ar-
beitsgeräte und -maschinen abstellt. 

2. 2. Beeinträchtigung der natürlichen Eigenart der
Landschaft und des Erholungswerts

Mit dem vom Petenten geplanten Vorhaben im Außen-
bereich wird die natürliche Eigenart der Landschaft
nach § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB beeinträchtigt. 

Die natürliche Eigenart der Landschaft soll gewahrt
werden. Deshalb ist eine wesensfremde Bebauung des
Außenbereichs zu verhindern. 

Die natürliche Eigenart der Landschaft wird geprägt
von der naturgegebenen Art der Bodennutzung. Die
Landschaft soll in ihrer natürlichen Funktion und Ei-
genart bewahrt werden. Ob durch ein Vorhaben die
natürliche Eigenart der Landschaft beeinträchtigt
wird, hängt von der betreffenden Landschaft und La-
ge sowie von der Gestaltung und Benutzung des in
Frage stehenden Vorhabens ab.

Die geplante Lager- und Gerätehalle beeinträchtigt
die natürliche Eigenart der Landschaft. Es kommt da-
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bei nicht darauf an, ob das Vorhaben – wie der Petent
vorbringt – durch Eingrünung landschaftlich einge-
bunden werden soll. Denn bereits die Größe der ge-
planten Lager- und Gerätehalle – 18,00 m auf 10,00 m,
Höhe 4,20 m, Satteldach, Grundfläche 180 m²,
Rauminhalt von 756 m³, aber auch die geplante Bau-
weise – voraussichtlich als Stahlhalle – beeinträchti-
gen die natürliche Eigenart der Landschaft, die dort
durch eine Acker- und Wiesennutzung geprägt ist,
übermäßig und ist dieser wesensfremd.

Vorhandene und geplante bauliche Anlagen im Um-
feld des beantragten Vorhabens des Petenten führen
zu keiner anderen bauplanungsrechtlichen Beurtei-
lung.

Der Petent trägt vor, dass im Umfeld des beantragten
Standorts bereits Maschinenhallen stünden; unter an-
derem stünde dort bereits ein Schuppen in den Maßen
12,00 m auf 2,00 m auf 3,50 m. Außerdem solle im
Umfeld ein Stallgebäude für 80 Kühe errichtet wer-
den. Über eine entsprechende Bauvoranfrage sei posi-
tiv entschieden worden. 

Die Prüfung durch die untere Baurechtsbehörde hat
ergeben, dass sich in unmittelbarer Nähe zum geplan-
ten Vorhaben des Petenten eine Feldscheuer und ein
Maschinenschuppen von zwei Vollerwerbslandwirten
befinden. Deshalb sind beide baulichen Anlagen nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB im Außenbereich privilegiert
zulässig. 

Der vom Petenten angesprochene Milchviehstall ist
ebenfalls nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert
zulässig. Deshalb war für das Vorhaben ein positiver
Bauvorbescheid zu erteilen.

Die im Außenbereich nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
privilegiert zulässigen Vorhaben sind mit dem nicht
privilegierten Vorhaben des Petenten nicht zu ver -
gleichen. Ein Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz ist daher nicht gegeben.

Zwar ist das Anliegen des Petenten, Heu und Stroh in
Großballen verkaufen zu wollen, durchaus nachvoll-
ziehbar, jedoch sind insoweit seine Belange nicht
höher zu gewichten. Auch die Begründung des Peten-
ten, dass die meisten der Arbeitsgeräte derzeit im
Freien stünden und eine Unterbringung in einer
trockenen Halle für deren Haltbarkeit von Vorteil 
wäre, kann nicht dazu führen, dass hierfür der von ei-
ner Bebauung möglichst freizuhaltende Außenbereich
in Anspruch genommen wird. 

Die von der unteren Baurechtsbehörde getroffene Ent-
scheidung ist nicht zu beanstanden. 

Beschlussempfehlung:

Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Marwein

16. Petition 15/1659 betr. Strafvollzug

Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich gegen seine Ablösung als Ge-
bäudereiniger in der Schutzhaftabteilung am 10. Au-
gust 2012. Diese sei aufgrund einer fälschlichen Be-
zichtigung durch Mitgefangene, dass er mit Drogen
Handel treibe, erfolgt, obwohl er auch bei sonst vor-
bildlicher Führung im Vollzug mit Betäubungsmitteln
nichts zu tun habe. Dies sei durch fortlaufende Urin-
kontrollen belegt. 

Sach- und Rechtslage:

Der 29-jährige Petent befindet sich seit dem 8. Januar
2010 in Haft. Er verbüßt derzeit in der Justizvollzugs-
anstalt eine Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren und
sechs Monaten wegen schweren Raubes in Tateinheit
mit gefährlicher Körperverletzung. Zweidrittel der
Strafe werden am 10. Februar 2013 verbüßt sein, das
Strafende ist auf den 18. April 2014 notiert.

Die Ausübung der Tätigkeit des Reinigers ist in einer
Justizvollzugsanstalt eine Vertrauensstellung. In der
Justizvollzugsanstalt ist es unter anderem Aufgabe
des Reinigers, sich um die Ausgabe des Mittagessens
zu kümmern. Hierbei hat der Gefangene jeweils regel-
mäßigen Kontakt mit anderen Strafgefangenen.

Vor diesem Hintergrund erfolgte die Ablösung des Pe-
tenten als Reiniger der Abteilung 43.2, da begründete
Zweifel an seiner Vertrauenswürdigkeit vorlagen.

Anhaltspunkte dafür, dass der Petent Betäubungsmit-
tel an andere Strafgefangene weitergegeben haben
könnte – ein solches Verhalten erfüllte neben einer
Beeinträchtigung der Anstaltsordnung den Straftatbe-
stand der Abgabe von Betäubungsmitteln gemäß § 29
Abs. 1 Nr. 1 BtMG –, bestanden zunächst darin, dass
bei einem Strafgefangenen, zu dem der Petent Zu-
gangsmöglichkeit hatte, ein Konsum illegal beschaff-
ter Betäubungsmittel festgestellt wurden. Unabhängig
hiervon bezichtigte ein Gefangener dieser Abteilung
den Petenten der Abgabe von Marihuana an andere
Gefangene, ein weiterer Gefangener allgemein des
Dealens mit Drogen. Ein Strafgefangener der Abtei-
lung behauptete zudem gegenüber einem Bedienste-
ten, der Petent habe zu einem unbekannten Zeitpunkt
auf der von ihm zu reinigenden Abteilung Subutex an
einen Strafgefangenen verkauft. 

Aus den gerichtlichen Feststellungen zur Person des
Petenten in dem Strafvollzug zugrunde liegenden Ur-
teil ergibt sich, dass der Petent vor seiner Inhaftierung
mindestens gelegentlich Amphetamin und Cannabis
konsumiert hatte. Anfang des Jahres 2011 verweigerte
er in einem Falle die Abgabe einer Urinkontrolle in der
Justizvollzugsanstalt zur Testung auf illegale Drogen.
Die Justizvollzugsanstalt entschied daher zur Abwen-
dung einer möglicherweise von dem Petenten ausge-
henden Gefährdung anderer Strafgefangener, den Pe-
tenten von seiner Reinigertätigkeit zu entbinden.

Nachdem die beim Petenten seither durchgeführten
Urinkontrollen keinen Nachweis eines Konsums ille-
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galer Betäubungsmittel ergaben und die Untersuchung
der gegen den Petenten erhobenen Vorwürfe keine
weiteren Ergebnisse erbrachte, konnte dem Petent seit
dem 18. September 2012 eine Arbeit im Rahmen der
Arbeitstherapie zugeteilt werden. 

Beschlussempfehlung: 

Aufgrund der geschilderten Sach- und
Rechtslage kann der Petition nicht abgehol-
fen werden.

Berichterstatter: Marwein

17. Petition 15/1776 betr. Tierhaltung, staatliche
Beihilfen für die Entsorgung von Tierkörpern
aus Masttierhaltungen

I. Gegenstand der Petition:

Die Petentin spricht sich dafür aus, der Deutsche Bun-
destag möge beschließen, dass Mastbetriebe landes-
weit ihre Entsorgung der Tierkörper selber bezahlen
sollen. 

In der Begründung führt sie aus, das Geld stattdessen
dafür zu benutzen, das Bewusstsein der Menschen
über die Vorteile einer Senkung des Fleischkonsums
zu erweitern.

1. Sachverhalt:

Die sichere Entsorgung von Tierkörpern und von an-
deren tierischen Nebenprodukten ist eine essentielle
Voraussetzung für die Gewährleistung der erforder -
lichen Lebensmittelsicherheit und Seuchenhygiene
für die Gesellschaft. Die Entsorgung der tierischen
Nebenprodukte kann nämlich nicht nur als Ende, son-
dern auch als Anfang der Maßnahmenkette zur Siche-
rung des Verbraucherschutzes betrachtet werden. 

Die Entsorgung der tierischen Nebenprodukte stellt
die Regierungen vor eine riesige logistische und ad-
ministrative Herausforderung. Grund dafür ist die
Komplexität der Rohstoffe (Tierkörper, Schlachtab-
fälle, Abfälle aus der Lebensmittelindustrie, Abfälle
aus der Forschung und Diagnostik, Gülle und Fest-
mist, bestimmte Küchen- und Speiseabfälle etc.) und
deren verschiedene Verarbeitungs- und Beseitigungs-
möglichkeiten. 

In Baden-Württemberg sind die Stadt- und Landkreise
die Beseitigungspflichtigen für tierische Nebenpro-
dukte und haben dafür zu sorgen, dass eine wirtschaft-
liche und ordnungsgemäße Entsorgung stattfindet. 

Diese essentielle Obliegenheit verursacht hohe Kos -
ten. Die Höhe der Kosten hängt vom Aufwand bei
Sammlung, Transport, Lagerung, Verarbeitung und
bei der endgültigen Beseitigung ab. 

Die Beseitigungspflichtigen erzielen andererseits
auch Einnahmen durch den Verkauf von Produkten

wie Tierhäute, Tierfett und Tiermehl. Die Einnahmen
aus der Verwertung tierischer Nebenprodukte decken
jedoch nicht den erforderlichen hohen Aufwand für
deren Einsammlung und Verarbeitung. 

In Baden-Württemberg werden von den Benutzern für
die Beseitigung von Tierkörpern von Vieh Gebühren
in Höhe von 25 % der Kosten für die Lagerung, die
Verarbeitung und die endgültige Beseitigung erhoben.
Die Kosten für die Sammlung und den Transport von
Tierkörpern werden von den Stadt- und Landkreisen
getragen. 

Die Gebühren werden unabhängig von der Nutzungs-
richtung der Tiere erhoben.

2. Rechtliche Würdigung:

Die Gebühren und Entgelte sind im § 3 AGTierNebG
des Landes Baden-Württemberg vom 14. Dezember
2004 geregelt. Danach können von den Beseitigungs-
pflichtigen grundsätzlich Benutzungsgebühren nach
Maßgabe des Kommunalabgabengesetzes erhoben
werden. Ausnahmen gibt es für Tiere, die auf behörd-
liche Anordnung getötet werden und für Tiere, für die
eine Verpflichtung zur Durchführung von Tests auf
Transmissible Spongiforme Enzephalopathie besteht. 

Die Kostentragung durch die Stadt- und Landkreise
aus öffentlichen Mitteln ist nach dem europäischen
Beihilferecht zulässig. 

Es gibt spezialisierte Betriebe, die ausschließlich
Masttiere halten, daneben gibt es aber auch gemisch-
te Betriebe mit unterschiedlichen Produktionsrich-
tungen und Haltungsformen der Tiere. 

Eine Differenzierung der Kostentragung nach Nut-
zungsrichtung der Tiere ist fachlich nicht vertretbar.
Aus Sicht der Lebensmittelsicherheit, des Verbraucher-
schutzes und der Seuchenhygiene hat sich das be -
stehende System bewährt.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Nelius

18. Petition 15/1117 betr. Einkommensteuer

Mit ihrer Petition vom März 2012 beschweren sich
die Petenten über die Einbeziehung der Steigerungs-
beträge der Höherversicherung in die Rentenbesteue-
rung und über die lange Bearbeitungsdauer ihres Ein-
spruchs gegen den Steuerbescheid 2009.

Der Petition liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die 1944 und 1941 geborenen Petenten sind verheira-
tet und werden zusammen zur Einkommensteuer ver-
anlagt. Am 21. Mai 2010 reichten sie ihre Steuerer-
klärung für das Jahr 2009 beim Finanzamt ein. Der
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Petent erklärte Einnahmen aus nichtselbstständiger
Arbeit in Höhe von 6.155 Euro (davon 4.798 Euro
Versorgungsbezüge), Einnahmen aus Kapitalvermö-
gen mit 10.738 Euro, Einnahmen aus einer Altersren-
te der gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von
17.068 Euro und Einnahmen aus der betrieblichen Al-
tersversorgung mit 2.865 Euro. Die Petentin erklärte
Einnahmen aus Kapitalvermögen mit 14.273 Euro
und Einnahmen aus einer Altersrente der gesetzlichen
Rentenversicherung in Höhe von 14.135 Euro.

Im Steuerbescheid für 2009 vom 21. Juni 2010 be -
rücksichtigte das Finanzamt die Einnahmen wie er-
klärt. Lediglich bei der Altersrente der Petentin er -
höhte das Finanzamt die erklärten Einnahmen um die
– nicht erklärten – Steigerungsbeträge aus der Höher-
versicherung in Höhe von 1.011 Euro und setzte die
Einnahmen aus der Altersrente mit 15.146 Euro an.
Nach Abzug des steuerfreien Teils der Rente in Höhe
von 7.376 Euro wurde die Altersrente der Petentin mit
7.770 Euro in die Besteuerung einbezogen.

Per E-Mail vom 2. August 2010 wandten sich die Pe-
tenten gegen den Steuerbescheid für 2009 und bean-
tragten, die Altersrente der Petentin nur mit 14.135
Euro zu berücksichtigen. Die Steigerungsbeträge aus
der Höherversicherung seien steuerfrei. Dies hätten
ihnen die damaligen Sachbearbeiter bei der Bearbei-
tung der Steuererklärung für das Jahr 2005 so mitge-
teilt. Das Finanzamt wertete die E-Mail als Einspruch,
der jedoch erst nach Ablauf der einmonatigen Ein-
spruchsfrist, die mit Bekanntgabe des Steuerbescheids
beginnt, eingegangen war und deshalb als unzulässig
verworfen wurde.

Die hiergegen geführte Petition 14/04911 vom 1. Sep-
tember 2010 war erfolgreich und der Einspruch wurde
vom Finanzamt zur weiteren Bearbeitung angenom-
men. Die neben der Besteuerung der Altersrente von
den Petenten angegriffene Berücksichtigung der Vor-
sorgeaufwendungen wurde im Verlauf des Einspruchs-
verfahrens geklärt und die Vorsorgeaufwendungen
wurden im geänderten Steuerbescheid vom 18. No -
vem ber 2010 in nachgewiesener Höhe berücksichtigt.
Die weitere Bearbeitung des Einspruchs bezüglich der
Besteuerung der Altersrente der Petentin wurde am 
16. November 2010 an die Rechtsbehelfsstelle des Fi-
nanzamtes weitergegeben. Die abschließende Bearbei-
tung des Einspruchs steht noch aus.

Gegen den zwischenzeitlich ergangenen Steuerbe-
scheid für das Jahr 2010 vom 19. Juli 2011 legten die
Petenten am 25. Juli 2011 wegen der Besteuerung der
Altersrente der Petentin ebenfalls Einspruch ein.
Auch hier steht die abschließende Bearbeitung des
Einspruchs noch aus.

Mit ihrer Petition wenden sich die Petenten gegen die
Besteuerung der Steigerungsbeträge aus der Höher-
versicherung und gegen die lange Bearbeitungsdauer
in den beiden Einspruchsverfahren gegen die Steuer-
bescheide 2009 und 2010.

Zu der Petition wird auf der Grundlage der Stellung -
nahme des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft
wie folgt Stellung genommen:

Besteuerung der Altersrente der Petentin: 

Leibrenten und andere Leistungen der gesetzlichen
Rentenversicherung, insbesondere die Altersrenten,
unterliegen nach § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa Einkommensteuergesetz (EStG) nach
Abzug des steuerfreien Teils der Rente der Besteue-
rung. Der steuerfreie Teil der Rente ist der Unter-
schiedsbetrag zwischen dem Jahresbetrag der Rente
und dem sogenannten Besteuerungsanteil. Der Be-
steuerungsanteil bestimmt sich nach dem Jahr des
Rentenbeginns und beträgt 50 % bei Renten, die im
oder vor dem Jahr 2005 begonnen haben. Der steuer-
freie Teil der Rente wird im ersten Jahr nach dem Jahr
des Rentenbeginns ermittelt und gilt in den Folgejah-
ren für die gesamte Laufzeit der Rente unverändert
fort. Regelmäßige Anpassungen des Jahresbetrags der
Rente (wie z. B. die Anpassung an die Inflation)
führen nicht zu einer Neuberechnung des steuerfreien
Teils der Rente.

Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des der Be-
steuerung unterliegenden Anteils der Rente ist dem -
zufolge der Jahresbetrag der Rente. Jahresbetrag der
Rente ist die Summe der im Kalenderjahr zugeflosse-
nen Leistungsbestandteile (wie z. B. Rentenbeträge,
die einbehaltenen Beitragsanteile zur Kranken- und
Pflegeversicherung), für die keine der in § 3 EStG ab-
schließend aufgezählten Steuerbefreiungsvorschriften
gilt.

Für die Steigerungsbeträge aus der Höherversiche-
rung gibt es keine Steuerbefreiungsvorschrift; sie
zählen zu den steuerpflichtigen Leistungsbestandtei-
len der gesetzlichen Rentenversicherung und sind in
den Jahresbetrag der Rente einzubeziehen. Die Alters-
rente der Petentin ist daher vom Finanzamt zutreffend
mit 15.146 Euro in die Besteuerung einbezogen wor-
den.

Die Petenten weisen wiederholt darauf hin, ihnen sei
im Jahr 2006 anlässlich der Bearbeitung ihrer Steue-
rerklärung für das Jahr 2005 vom Finanzamt mitge-
teilt worden, die Steigerungsbeträge aus der Höher-
versicherung seien steuerfrei. Deshalb hätten sie in
den nachfolgenden Jahren auch nur den um die Stei-
gerungsbeträge geminderten Rentenbetrag erklärt. Sie
vertreten ferner die Auffassung, die einmal erteilte
Auskunft des Finanzamtes hätte auch für alle Folge-
jahre Gültigkeit, weshalb die Steigerungsbeträge aus
der Höherversicherung auch künftig nicht in die Be-
steuerung einbezogen werden dürften.

Das Finanzamt hatte den Petenten mit Schreiben vom
24. Mai 2006 anlässlich der Bearbeitung der Steuerer-
klärung für das Jahr 2005 mitgeteilt, die Altersrente
der Petentin betrage laut Rentenbescheid 13.740 Euro.
Die Petenten hatten die Rente mit 14.752 Euro erklärt.
Das Finanzamt berücksichtigte im Steuerbescheid
auch nur 13.740 Euro. Eine Erläuterung, wie sich der
Betrag von 13.740 Euro ermittelt, gab das Finanzamt
nicht. Auch erfolgte kein ausdrücklicher Hinweis, die
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung seien
steuerfrei. Im Ergebnis setzte das Finanzamt jedoch
mit den 13.740 Euro den um die Steigerungsbeträge
geminderten Rentenbetrag an. Auch in den Folgejah-
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ren 2006 bis 2008 bezog das Finanzamt nur den um
die Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung ge-
minderten Rentenbetrag in die Besteuerung ein. In
den Steuerbescheiden ist hierzu nichts erläutert.

Im Steuerrecht gilt der Grundsatz der Abschnittsbe-
steuerung, wonach der Steuerfall jedes Jahr erneut zu
prüfen ist. Eine fehlerhafte Beurteilung eines Sach-
verhalts in der Vergangenheit rechtfertigt daher kei-
nen dauerhaft falschen Ansatz für die Zukunft. Im Ge-
genteil: nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofes hat das Finanzamt eine fehlerhafte Rechts-
auffassung zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu korri-
gieren. Dem steht im vorliegenden Fall auch nicht der
Grundsatz von Treu und Glauben entgegen, da die Pe-
tenten aufgrund der fehlerhaften Rechtsauffassung
des Finanzamtes im Jahr 2005 keine tatsächlichen
Dispositionen getroffen haben.

Die vom Finanzamt im Jahr 2006 getroffene mate -
riell-rechtliche Beurteilung der Steigerungsbeträge
aus der Höherversicherung zur Altersrente der Peten-
tin war falsch. Das Finanzamt hat daher zu Recht im
ersten Jahr, in dem der Fehler aufgrund einer Mittei-
lung der gesetzlichen Rentenversicherung offenbar
wurde (bei der Veranlagung der Steuererklärung für
das Jahr 2009), die frühere falsche Beurteilung kor -
rigiert und die Steigerungsbeträge aus der Höherver -
sicherung in den Jahresbetrag der Rente einbezogen.

Gleichzeitig hat das Finanzamt den steuerfreien Teil
der Rente aufgrund der außerplanmäßigen Erhöhung
des Jahresbetrags der Rente neu berechnet und von bis-
her 6.870 Euro auf 7.376 Euro angehoben (Anhebung
um 50 % des Erhöhungsbetrags der Rente). Damit wur-
de der steuerfreie Teil der Rente entsprechend dem für
Renten mit Rentenbeginn vor dem Jahr 2005 maßgeb -
lichen Besteuerungsanteil von 50 % angehoben.

Lange Bearbeitungsdauer der Einsprüche:

Einsprüche werden von den Finanzämtern grundsätz-
lich nach dem zeitlichen Eingang bearbeitet. Der Ein-
spruch der Petenten gegen den Steuerbescheid für das
Jahr 2009 ist im Jahr 2010 beim Finanzamt eingegan-
gen. Aufgrund einer Vielzahl von eingehenden Ein-
sprüchen sowie personeller Engpässe stehen bei dem
für die Petenten zuständigen Finanzamt derzeit 125
Einsprüche zur Bearbeitung an, die in den Jahren
2009 und früher eingegangen sind. Diese Einsprüche
sind vorrangig zu bearbeiten.

Einzelne Einsprüche sind grundsätzlich nicht bevor-
zugt zu bearbeiten, um einen gleichmäßigen Rechts-
schutz für alle Bürger zu gewährleisten und die Bear-
beitungsdauer der Einsprüche anderer Bürger nicht
weiter zu verlängern. Lediglich in bestimmten be-
gründeten Einzelfällen (wie z. B. Eilsachen) ist eine
vorrangige Bearbeitung möglich. Ein solcher Fall
liegt hier jedoch nicht vor.

Mit weiteren Petitionsschreiben von Juni und Septem-
ber 2012 wenden sich die Petenten gegen die Neube-
rechnung der Einkommensteuer 2007 und 2008 sowie
gegen die Verzinsung des sich daraus ergebenden
Nachzahlungsbetrags. Ferner beanstanden sie – wie

auch bereits in ihren vorangegangenen Petitions-
schreiben bezüglich der Einkommensteuer 2009 und
2010 – die Einbeziehung der Steigerungsbeträge aus
der Höheversicherung in die Rentenbesteuerung.

Dieser Eingabe liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

In der Einkommensteuererklärung für das Jahr 2005
erklärten die Petenten die Renteneinnahmen der Pe-
tentin inklusive der Steigerungsbeträge aus einer
Höherversicherung in der gesetzlichen Rentenver -
sicherung. Bis Ende 1997 war es möglich, zusätzlich
zu den ohnehin zu leistenden Rentenversicherungs-
beiträgen freiwillig in die gesetzliche Rentenversiche-
rung einzuzahlen, um die Rente zu steigern. Mit die-
ser Höherversicherung wurden sogenannte Steige-
rungsbeträge errechnet, die zusätzlich zur monat -
lichen (Alters-)Rente ausgezahlt werden. Diese Stei-
gerungsbeträge sind abhängig vom Alter des Ver -
sicherten im Zeitpunkt der Zahlung der Höherver -
sicherungsbeiträge sowie von der Höhe der geleiste-
ten Beiträge zur Höherversicherung.

Das Finanzamt beurteilte diese Steigerungsbeträge im
Jahr 2005 als steuerfreie Einkünfte und bezog sie
auch in den nachfolgenden Jahren nicht in die Renten-
besteuerung ein.

Die Petenten reichten am 18. April 2008 ihre Einkom-
mensteuererklärung 2007 sowie am 30. April 2009 
ihre Einkommensteuererklärung 2008 beim zustän -
digen Finanzamt ein. Hierin erklärten sie die Renten-
einnahmen der Petentin aus der gesetzlichen Renten-
versicherung in Höhe von 13.777 Euro für 2007 und
13.890 Euro für 2008. Das Finanzamt besteuerte die
Renteneinnahmen wie erklärt und bezog – wie in den
Jahren zuvor – die Steigerungsbeträge der Höherver-
sicherung nicht in die Ermittlung der Renteneinkünf-
te ein.

Im Kalenderjahr 2009 wurden von den jeweiligen
Rentenversicherungsträgern Rentenbezugsmitteilun-
gen über die von den Petenten in den Jahren 2005 bis
2009 bezogenen Renten elektronisch an das Finanz-
amt übermittelt. In den Rentenbezugsmitteilungen
der Deutschen Rentenversicherung Bund wurden da-
bei die Renteneinnahmen der Petentin mit 14.788 Eu-
ro für das Jahr 2007 und mit 14.901 Euro für das Jahr
2008 ausgewiesen. Darin waren jeweils die Steige-
rungsbeträge aus der Höherversicherung enthalten.

Daneben wurden Rentenbezugsmitteilungen einer seit
1. Dezember 2001 laufenden privaten Rente der Pe-
tentin an das Finanzamt übermittelt. Diese Rente hat-
ten die Petenten bisher vollumfänglich nicht erklärt
und nicht versteuert. Die Einnahmen aus dieser Rente
betrugen in den Jahren 2007 und 2008 jeweils
2.375,76 Euro.

Das Finanzamt änderte die Einkommensteuerbeschei-
de der Jahre 2007 und 2008 nach § 173 Abs. 1 Nr. 1
Abgabenordnung (AO). Es setzte die von der deut-
schen Rentenversicherung mitgeteilten Renteneinnah-
men einschließlich der Steigerungsbeträge aus der
Höherversicherung an und berücksichtigte die bisher
nicht erklärten Einnahmen aus der privaten Renten-



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 2748

24

versicherung der Petentin in Höhe des von der Ver -
sicherungs-AG mitgeteilten Betrags. Die geänderten
Steuerbescheide gingen am 12. April 2012 zur Post.
Da sich aufgrund der Neuberechnung für 2007 und
2008 jeweils Nachzahlungen ergaben, erfolgte mit
den geänderten Steuerbescheiden auch die Festset-
zung von Nachzahlungszinsen gemäß § 233 a AO in
Höhe von 36 Euro für 2007 und 30 Euro für 2008.

Gegen die Einkommensteuerbescheide legten die Pe-
tenten am 25. April 2012 fristgerecht Einspruch ein.
Sie wenden sich hierbei – wie auch bereits in ihren
Einsprüchen gegen die Einkommensteuerbescheide
2009 und 2010 – gegen die rückwirkende Erhöhung
der Renteneinnahmen der Petentin um die Steige-
rungsbeträge aus der Höherversicherung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung sowie gegen die Fest-
setzung der Nachzahlungszinsen. Sie berufen sich
hierbei auf die bei der Einkommensteuerveranlagung
2005 durch das Finanzamt getroffene Entscheidung,
wonach die Steigerungsbeträge der Höherversiche-
rung steuerfrei und demnach nicht in die Rentenbe-
steuerung einzubeziehen seien.

Zu der Petition wird wie folgt Stellung genommen:

Einbeziehung der Steigerungsbeträge der Höherver -
sicherung in die Rentenbesteuerung:

Zu der grundsätzlichen Frage, ob die Steigerungsbe-
träge aus der Höherversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung in die Rentenbesteuerung einzu-
beziehen sind, wird auf die o. g. Ausführungen ver-
wiesen. Danach zählen die Steigerungsbeträge zu den
steuerpflichtigen Leistungsbestandteilen der gesetz -
lichen Rentenversicherung und unterliegen demnach
als Bestandteil des Jahresbetrags der Rente der Be-
steuerung mit dem Besteuerungsanteil. Die frühere
Entscheidung des Finanzamtes im Jahr 2005, die Stei-
gerungsbeträge seien steuerfrei und deshalb nicht in
die Rentenbesteuerung einzubeziehen, war insoweit
unzutreffend. Aufgrund des im Einkommensteuer-
recht geltenden Grundsatzes der Abschnittsbesteue-
rung, wonach der Steuerfall jedes Jahr erneut zu prü-
fen ist, war die fehlerhafte Entscheidung im ersten
Jahr, in dem der Fehler aufgrund der Rentenbezugs-
mitteilung der gesetzlichen Rentenversicherung of-
fenbar wurde, zu korrigieren. Deshalb hat das Finanz-
amt zutreffend in den Jahren ab 2009 die Steigerungs-
beträge in die Rentenbesteuerung einbezogen.

Gegenstand der ergänzenden Eingabe der Petenten ist
nun jedoch die Frage, ob die Steigerungsbeträge auch
in den Jahren vor 2009 in die Rentenbesteuerung ein-
zubeziehen sind, d. h., ob die Steuerbescheide der Jah-
re 2007 und 2008 insoweit geändert werden durften.

Ein Steuerbescheid kann grundsätzlich in allen Punk-
ten bis zum Eintritt der Bestandskraft geändert wer-
den. Bestandskräftig wird ein Steuerbescheid mit Ab-
lauf der einmonatigen Rechtsbehelfsfrist ab Bekannt-
gabe des Steuerbescheids. Darüber hinaus – also ins-
besondere nach Eintritt der Bestandskraft – können
Steuerbescheide nur geändert werden, soweit dies ge-
setzlich zugelassen ist. Die entsprechenden Ände-

rungsnormen finden sich in den §§ 164 und 165 sowie
172 bis 177 der Abgabenordnung (AO).

Das Finanzamt hat die Steuerbescheide der Petenten
für die Jahre 2007 und 2008 nach § 173 Abs. 1 Nr. 1
AO geändert. Nach dieser Vorschrift kann ein be-
standskräftiger Steuerbescheid geändert werden, wenn
Tatsachen oder Beweismittel nachträglich, also nach
der ursprünglichen Bearbeitung, bekannt werden, die
für die Besteuerung erheblich sind und zu einer höhe-
ren Steuer führen.

Tatsache ist dabei nach ständiger Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofes alles, was Merkmal oder Teil
eines steuergesetzlichen Tatbestandes sein kann. Im
Fall der Petenten wäre als Tatsache im Sinne des 
§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO der Bezug von Steigerungsbe-
trägen anzusehen. Diese Tatsache war dem zuständi-
gen Bearbeiter zum Zeitpunkt der erstmaligen Bear-
beitung der Steuererklärungen für die Jahre 2007 und
2008 aber bereits bekannt. Das ergibt sich aus den vor-
liegenden Finanzamtsakten, den entsprechenden Ver-
merken des Bearbeiters in den Steuererklärungen der
Jahre 2005 und 2006 der Petenten bei der Bearbeitung
und aus einem Anschreiben des damaligen Bearbeiters
an die Petenten vom 23. Mai 2006, mit dem noch wei-
tere Unterlagen für die Bearbeitung der Steuerer-
klärung 2005 angefordert wurden. Darin findet sich
der Hinweis, die Renteneinnahmen der Petentin wür-
den anstelle der in der Steuererklärung 2005 angege-
benen 14.752 Euro lediglich 13.740 Euro betragen.

Sowohl für das Jahr 2007 als auch für das Jahr 2008
fehlt es daher am Merkmal des nachträglichen Be-
kanntwerdens einer Tatsache. Keine Tatsachen sind
dagegen Schlussfolgerungen aller Art, insbesondere
steuerliche Bewertungen. Deshalb rechtfertigt allein
eine vom erstmaligen Steuerbescheid abweichende
steuerliche Beurteilung keine rückwirkende Änderung
des Steuerbescheids nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO. Die
Voraussetzungen für eine Änderung der Steuerbe-
scheide nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO sind daher nicht
erfüllt und die anderen Änderungsvorschriften sind
nicht einschlägig.

Die vom Finanzamt durchgeführte Korrektur der Ein-
kommensteuerbescheide 2007 und 2008 nach § 173
Abs. 1 Nr. 1 AO war daher bezüglich der Steigerungs-
beträge aus der Höherversicherung in der gesetzlichen
Rentenversicherung nicht zulässig. Die Steuerbeschei-
de wurden vom Finanzamt zwischenzeitlich am 6. Au-
gust 2012 erneut korrigiert und die Einbeziehung der
Steigerungsbeträge aus der Höherversicherung in die
Rentenbesteuerung wurde für die Jahre 2007 und 2008
wieder zurückgenommen, da die Steuerbescheide dies-
bezüglich nicht nach § 173 AO hätten korrigiert wer-
den dürfen. Hierdurch ändern sich auch die festgesetz-
ten Nachzahlungszinsen zugunsten der Petenten. Die
Jahre 2005 und 2006 sind aufgrund bereits eingetrete-
ner Festsetzungsverjährung nicht mehr änderbar.

Renteneinnahmen der Petentin aus einer privaten Le-
bensversicherung: 

Aus Rentenbezugsmitteilungen der Versicherungs-AG,
die im Jahr 2009 an das Finanzamt übermittelt wur-
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den, ist ersichtlich, dass die Petentin seit 2001 neben
der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung eine weitere Rente aus einer privaten Lebensver-
sicherung in Höhe von 2.375 Euro im Jahr erhalten
hat. Diese Rente hatten die Petenten bisher nicht er-
klärt.

Renten aus privaten Lebensversicherungen unterlie-
gen aber gemäß § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchstabe a Doppel-
buchstabe bb Einkommensteuergesetz (EStG) als
sons tige Einkünfte mit dem Ertragsanteil der Besteue-
rung. Der Ertragsanteil ermittelt sich nach dem voll-
endeten Lebensjahr des Rentenberechtigten zum Zeit-
punkt des Rentenbeginns. Die Petentin hatte zum
Zeitpunkt des Rentenbeginns am 1. Dezember 2001
das 60. Lebensjahr vollendet. Der Ertragsanteil der
Rente aus der privaten Lebensversicherung beträgt so-
mit 22 %. Die Renteneinkünfte aus dieser Rente sind
deshalb mit 522 Euro (22 % aus 2.375 Euro) in die
Besteuerung einzubeziehen.

Da die Petenten diese Rente bisher nicht erklärt hat-
ten, war sie auch in den erstmaligen Einkommensteu-
erbescheiden für die Jahre 2007 und 2008 nicht be -
rücksichtigt. Steuerbescheide können jedoch nach
Eintritt der Bestandskraft geändert werden, soweit
dies gesetzlich zugelassen ist. Das Finanzamt änderte
daher die Steuerbescheide nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO
und setzte die Rente aus der privaten Lebensversiche-
rung an, was zu einer Nachzahlung führte.

Wie bereits oben erläutert, kann ein bestandskräftiger
Steuerbescheid nach § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO geändert
werden, wenn Tatsachen oder Beweismittel nachträg-
lich bekannt werden, die für die Besteuerung erheb-
lich sind und zu einer höheren Steuer führen. Tatsache
ist dabei alles, was Merkmal oder Teil eines steuerge-
setzlichen Tatbestandes sein kann. Der Bezug einer
weiteren Rente stellt damit eine Tatsache im Sinne des
§ 173 Abs. 1 Nr. 1 AO dar, die zu einer höheren Steuer
führt. Die Renteneinnahmen waren dem zuständigen
Bearbeiter zum Zeitpunkt des Erlasses der Einkom-
mensteuerbescheide 2007 und 2008 nicht bekannt, da
sie die Petenten – trotz eindeutiger Fragen hierzu in
den Steuererklärungsvordrucken – nicht erklärt hatten.
Das Finanzamt erlangte erst am 26. November 2009
durch die elektronische Übermittlung der Rentenbe-
zugsmitteilungen von der Versicherungs-AG für die
Jahre 2005 bis 2009 Kenntnis über den Bezug dieser
weiteren Rente.

Für die Anwendung des § 173 Abs. 1 Nr. 1 AO ist nach
ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes auf
die positive Kenntnis des zuständigen Bearbeiters ab-
zustellen. Die bloße Möglichkeit der Kenntnisnahme
reicht nicht aus und es darf auch kein schwerwiegender
Ermittlungsfehler des Finanzamts vorliegen.

Das Finanzamt braucht allerdings einer Steuererklä -
rung nach den Grundsätzen der Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofes nicht grundsätzlich mit Miss -
trauen zu begegnen, sondern darf regelmäßig von 
deren Richtigkeit und Vollständigkeit ausgehen. An-
haltspunkte zu Zweifeln an den Angaben der Petenten
drängten sich dem Bearbeiter anhand der Einkom-
mensteuererklärungen nicht auf. Ein schwerwiegen-

der Ermittlungsfehler des Finanzamts liegt daher nicht
vor. Bereits die Tatsache, dass die Petenten keine An-
gaben über die zusätzliche Rente aus der privaten Le-
bensversicherung gemacht haben und somit ihrer Mit-
wirkungspflicht nach § 90 AO nicht in vollem Um-
fang nachgekommen sind, schließt die Verantwortung
des Finanzamt für das spätere Bekanntwerden des
Rentenbezugs aus.

Die Änderung der Einkommensteuerbescheide 2007
und 2008 durch das Finanzamt ist bezüglich des An-
satzes der weiteren Renteneinkünfte der Petentin aus
der privaten Rentenversicherung zu Recht erfolgt und
nicht zu beanstanden. In den Jahren ab 2009 wurde
diese zusätzliche Rente anhand der vorliegenden Ren-
tenbezugsmitteilungen bereits bei der Veranlagung
berücksichtigt, sodass eine Änderung der Steuerbe-
scheide nicht erforderlich war.

Festsetzung der Nachzahlungszinsen:

Führt die festgesetzte Einkommensteuer vermindert
um die anzurechnenden Steuerabzugsbeträge und die
geleisteten Vorauszahlungen zu einem Unterschieds-
betrag, ist dieser nach § 233 a AO zu verzinsen. Die
Verzinsung beginnt 15 Monate nach Ablauf des Ka-
lenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist, und 
endet mit Ablauf des Tages, an dem die Steuerfestset-
zung wirksam wird – also mit dem Tag der Bekannt-
gabe des Steuerbescheids. Die Zinsen bemessen sich
nach § 238 AO mit ½ % je vollen Monat des auf volle
50 Euro abgerundeten Unterschiedsbetrags. Sie wer-
den maschinell festgesetzt und mit der Einkommen-
steuerfestsetzung verbunden. Die Verzinsung ist ge-
setzlich vorgeschrieben und steht nicht im Ermessen
der Finanzbehörde. Insbesondere ist die Zinsfestset-
zung nicht verschuldensabhängig.

Die Verzinsung soll im Interesse der Gleichmäßigkeit
der Besteuerung einen Ausgleich dafür schaffen, dass
die Steuern trotz gleichen gesetzlichen Entstehungs-
zeitpunkts zu unterschiedlichen Zeitpunkten festge-
setzt und erhoben werden. Sie wirkt sowohl zuguns -
ten wie auch zu Ungunsten des Steuerpflichtigen.
Denn nicht nur Nachzahlungsbeträge, sondern auch
Erstattungsbeträge sind zu verzinsen, wenn sie später
als 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in
dem die Steuer entstanden ist, festgesetzt werden.

Soweit die zugrundeliegende Steuerfestsetzung unzu-
treffend war und der Steuerbescheid geändert wird,
ändert sich auch die Verzinsung. Mit der Anfang Au-
gust durchgeführten erneuten Änderung der Steuerbe-
scheide 2007 und 2008 zugunsten der Petenten wurde
deshalb auch die Verzinsung zugunsten der Petenten
geändert.

Beschlussempfehlung:

Die Petition wird, soweit ihr durch Ände-
rungen der Steuerbescheide für die Jahre
2007 und 2008 abgeholfen wurde, für erle-
digt erklärt. Darüber hinaus kann der Peti -
tion nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Raab



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 2748

26

19. Petition 15/1671 betr. Straßenbaumaßnahme,
Lärmschutzwand u. a.

Der Petent begehrt die Überprüfung der 16. BImSchV
sowie der VLärmSchR 97 auf ihre Verfassungsmäßig-
keit sowie die Verlängerung einer entlang der L 1111
in U. geplanten Lärmschutzwand auch entlang seines
Grundstücks.

Sachverhalt: 

Das Grundstück des Petenten befindet sich in Ortsrand-
lage von U. direkt neben der Landesstraße L 1111 im
Streckenabschnitt zwischen He. und der Bundesauto-
bahn A 81. Die L 1111 hat dort ein durchschnittliches
tägliches Verkehrsaufkommen von ca. 20.000 Fahrzeu-
gen mit einem Schwerverkehrsanteil von ca. 5 %.

Im Streckenverlauf etwas nördlich des Grundstücks
des Petenten befindet sich die Unterführung des Wirt-
schaftsweges „S.-grund“. Die Landesstraße weist in
diesem Bereich derzeit je einen Fahrstreifen pro Fahr-
trichtung auf. Südlich davon befindet sich der Kno-
tenpunkt der L 1111 mit der K 2086 und der K 2155.
Im Zulauf zum Knotenpunkt weitet sich die L 1111 in
beide Fahrrichtungen auf je zwei Geradeausfahrstrei-
fen sowie Abbiegestreifen auf. In Fahrtrichtung He.
betrachtet erfolgt die Reduzierung der Fahrstreifen
von zwei auf einen bereits in einigem Abstand zur S.-
grundbrücke. 

Bei der im letzten Jahr durchgeführten Bauwerksprü-
fung und der daraufhin erfolgten statischen Nachrech-
nung wurde festgestellt, dass aufgrund gravierender
Schäden und deren Auswirkungen auf die Stand -
sicherheit spätestens im Jahr 2012 mit dem Ersatzneu-
bau der Brücke begonnen werden muss. 

Der Beginn der Baumaßnahme erfolgte am 22. Okto-
ber 2012. Da der Bau der Lärmschutzwände erst in
der Bauphase 2 vom 18. Mai 2013 bis zum 11. Okto-
ber 2013 erfolgt und deren vom Petenten geforderte
Verlängerung unabhängig hiervon und jederzeit mög-
lich ist, ist die Vergabe der Baumaßnahme unschäd-
lich. 

Mit Schreiben des Regierungspräsidiums vom 11. Ok -
tober 2012 wurde der Petent hierüber informiert.

Nach der aktuellen Planung soll eine längere und brei-
tere Brücke errichtet werden. Dies zielt jedoch nicht
auf eine Steigerung der verkehrlichen Leistungsfähig-
keit der L 1111 ab. Vielmehr ist dies Folge der un -
bedingt auch bauzeitlich notwendigen Aufrechterhal-
tung und Funktionsfähigkeit der ausgewiesenen Groß -
raum- und Schwerlaststrecke Ra.–He. Die Strecke wird
von Schwerlasttransportern mit einer Breite von bis
zu 6,00 m, einer Höhe von bis zu 5,40 m, einer Länge
von bis zu 60,00 m und einem Gewicht von bis zu 400 t
befahren. Die vorgesehene Lösung berücksichtigt da-
mit allerdings bereits den zukünftigen 3-streifigen
Ausbau der L 1111, der im Generalverkehrsplan 1995
des Landes bzw. im Entwurf des Maßnahmenplans
zum Generalverkehrsplan 2010 des Landes enthalten
ist. Im Hinblick hierauf soll der im Bereich des Kno-
tenpunktes bestehende zweite Fahrstreifen in Fahr-

trichtung He. um ca. 200 Meter verlängert und über
die Brücke geführt werden. Damit verschiebt sich die
Fahrstreifenreduktion von zwei auf einen Fahrstreifen
um ca. 200 Meter in Richtung He.

Im Bereich des Grundstücks des Petenten weist die
Straße derzeit einen Fahrstreifen pro Fahrtrichtung
auf, die durch eine Sperrfläche voneinander getrennt
sind. Der vorhandene Straßenquerschnitt ist dort ge-
genüber dem Regelquerschnitt der L 1111 somit be-
reits heute aufgeweitet. Nach Abschluss der Baumaß-
nahme werden im Bereich des Grundstückes des Pe-
tenten zwei Fahrstreifen in Fahrtrichtung He. und ein
Fahrstreifen in Fahrtrichtung A 81 verlaufen. Durch
die Verlängerung des zweiten Fahrstreifens wird die
Fahrstreifenreduktion von heute ca. 75 Meter vor dem
Grundstück auf nachher ca. 125 Meter hinter das
Grundstück des Petenten in Fahrtrichtung He. verscho-
ben. Die Verlängerung des zweiten Fahrstreifens wird
durch die Verbreiterung des bestehenden Straßen -
querschnitts – auf der von der Bebauung abgewandten
Seite der L 1111 – und die Ummarkierung der Sperr-
fläche erreicht. 

Der Entwurf des Lärmaktionsplanes der Gemeinde U.
aus dem Jahr 2010 sieht als Lärmschutzmaßnahme für
den Bereich der L 1111 im Ortsteil U. die Errichtung
einer 2,5 Meter hohen Lärmschutzwand vom nord-
westlichen Ortsausgang bis südlich der S.-grund-
brücke vor. Das Grundstück des Petenten wäre dabei
vollständig abgedeckt. 

Im Rahmen der Beteiligung des Regierungspräsidi-
ums als zuständigem Straßenbaulastträger erfolgte die
Berechnung des Beurteilungspegels innerhalb der von
der Gemeinde U. genannten Abschnitte unter Berück-
sichtigung des zusätzlich geplanten Baus einer Lärm-
schutzwand über die S.-grundbrücke. Entsprechend
der Ergebnisse der Berechnung ist aktuell eine Lärm-
schutzwand mit einer Länge von ca. 400 Meter und
einer Höhe von bis zu 3 Meter geplant. Für das
Grundstück des Petenten ist hierbei kein Lärmschutz
vorgesehen.

Der Petent trägt vor, dass die im Zusammenhang mit
der Lärmvorsorge angewandten Vorschriften gegen
den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG verstoßen
und er dadurch im Vergleich zu den durch die Lärm-
schutzwand geschützten Grundstückseigentümern
rechtswidrig benachteiligt werde. Er macht zudem
geltend, dass aufgrund der Tatsache, dass künftig 
3 statt 2 Fahrspuren an seinem Grundstück vorbeige-
führt werden, in Fahrtrichtung He. doppelt so viele
Fahrzeuge gleichzeitig an seinem Grundstück vorbei-
fahren würden als bisher. Dies habe eine Verkehrs-
steigerung von bis zu 50 % und einen Verkehrslärm
zur Folge, der ihm nicht mehr zuzumuten sei. Am En-
de der zweiten Fahrspur komme es zudem gehäuft zu
Problemen beim Einfädeln, was mit zusätzlichem
Lärm verbunden sei.

Rechtliche Würdigung:

Soweit der Petent die Überprüfung der 16. BImSchV
sowie der VLärmSchR 97 auf ihre Verfassungsmäßig-
keit und insbesondere der Vereinbarkeit mit Art. 3 GG
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und ggf. ihre Änderung begehrt, handelt es sich um
bundesrechtliche Vorschriften.

Im Zuge der Planung wurde die Notwendigkeit von
Lärmschutzmaßnahmen gemäß der 16. BImSchV ge-
prüft. Lärmschutzmaßnahmen werden im Rahmen der
Lärmvorsorge erforderlich, wenn durch eine bauliche
Erweiterung eine wesentliche Änderung nach § 1 Abs. 2
der 16. BImSchV vorliegt. Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 der
16. BImSchV ist eine Änderung wesentlich, wenn eine
Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen
baulich erweitert wird. Nr. 10.1.2 der VLärmSchR 97,
die nach den Regelungen des Ministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Verkehr zum Verkehrslärm-
schutz an Straßen vom 9. August 2010 – Az.: 63-
3911.7/47 – auch bei Landesstraßen anzuwenden ist,
präzisiert dies dahingehend, dass die bauliche Erweite-
rung zwischen zwei Verknüpfungspunkten (Kreuzun-
gen) erfolgen muss. 

Da der zusätzliche Fahrstreifen an der L 1111 nur im
Bereich der Brücke auf ca. 200 Meter gebaut wird,
handelt es sich nach den genannten Vorschriften nicht
um die bauliche Erweiterung mit einem durchgehen-
den Fahrstreifen, sodass diese Anspruchsvorausset-
zung weder beim Petenten, noch bei den Eigentümern
der anderen Grundstücke an der L 1111 im Bereich
der S.-grundbrücke erfüllt ist.

Nach § 1 Abs. 2 Nr. 2 und S. 2 der 16. BImSchV ist 
eine Änderung außerdem dann wesentlich, wenn
durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beur-
teilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrs-
weg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3
dB(A) oder auf mindestens 70 dB(A) am Tage oder
mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhöht wird. Eine
Änderung ist auch wesentlich, wenn sich der Beurtei-
lungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg
ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 dB(A)
am Tage oder 60 dB(A) in der Nacht durch einen er-
heblichen baulichen Eingriff erhöht. Entsprechend den
Ergebnissen der Lärmberechnung sind diese An-
spruchsvoraussetzungen im gesamten Bereich der ge-
planten Baumaßnahme ebenfalls nicht erfüllt.

Eine Ungleichbehandlung des Petenten bei der Lärm-
vorsorge auf der Grundlage der 16. BImSchV und der
VLärmSchR 97 gegenüber den anderen Grundstücks-
eigentümern in der Umgebung erfolgt bei dieser
Sachlage schon deshalb nicht, weil Lärmvorsorge-
maßnahmen für keinen der Grundstückseigentümer in
Betracht kommen. 

Da die Voraussetzungen für Lärmreduzierungsmaß-
nahmen im Rahmen der Lärmvorsorge nicht gegeben
sind, wurden entsprechende Schutzmaßnahmen aber
zusätzlich nach den Vorgaben der Lärmsanierung 
– also zum Schutz vor Lärm an bestehenden und nicht
wesentlich geänderten Straßen – geprüft.

Die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der
Lärmsanierung stellt nach Nr. 35 der VLärmSchR 97
eine freiwillige Leistung aufgrund haushaltsrecht -
licher Regelungen dar. Als Grundvoraussetzung für
Lärmschutz an bestehenden Straßen ist das Überstei-
gen der jeweiligen im Landeshaushalt festgelegten
Auslösewerte vorgegeben.

Im Rahmen der Lärmberechnung nach RLS-90 zur
Prüfung der Voraussetzungen für Lärmsanierungs-
maßnahmen sowie deren erforderliche Dimensionie-
rung wurden u. a. die aktuelle Verkehrsbelastung der
L 1111 und die Verlängerung des 2. Fahrstreifens in
Fahrtrichtung He. berücksichtigt.

Das Grundstück des Petenten befindet sich laut Bebau-
ungsplan der Gemeinde U. in einem Mischgebiet. Für
Mischgebiete sind für die Lärmsanierung in den Erläute-
rungen zu Kapitel 1304, Titel 781 79 des Einzelplans 13
des Staatshaushaltsplans 2012 des Landes Baden-Würt-
temberg Auslösewerte von 69 dB(A)/tags und 59 dB(A)/
nachts festgelegt. Die Berechnung der vorherrschenden
Lärmpegel hat für das Wohngebäude des Petenten je-
doch lediglich Lärmwerte von unter 67 dB(A)/tags bzw.
58 dB(A)/nachts erbracht. Insgesamt war für den Be-
reich, der im Bebauungsplan als Mischgebiet ausgewie-
sen ist, an keinem der Gebäude eine Überschreitung der
maßgeblichen Auslösewerte festzustellen.

Eine Verlängerung der geplanten Lärmschutzwand
nach Süden und somit auch entlang des Grundstücks
des Petenten kommt in Ermangelung der Erfüllung
der Grundvoraussetzungen deshalb nicht in Betracht.

Die hinter der Brücke zum nordwestlichen Ortsaus-
gang (Fahrtrichtung He.) gelegenen Straßenabschnitte
sind im Bebauungsplan dagegen als Allgemeines
Wohngebiet ausgewiesen. Die festgelegten Auslöse-
werte für Lärmsanierungsmaßnahmen sind hierfür ak-
tuell auf 67 dB(A)/tags und 57 dB(A)/nachts festge-
legt. Aus der Lärmberechnung nach RLS-90 ergaben
sich mehrfache Überschreitungen der Auslösewerte
im Bereich des Erdgeschosses zur Nachtzeit sowie im
Bereich des ersten Obergeschosses tags und nachts.
Aufgrund Anzahl und Umfang der Überschreitungen
der Auslösewerte war für diesen Bereich die Ent-
scheidung für einen erweiterten Bau einer Lärmschut-
zwand auch unter dem Gesichtspunkt der Vorrang-
stellung aktiver Lärmsanierungsmaßnahmen nach 
Nr. 36 S. 2 VLärmSchR 97 geboten.

Entgegen den Ausführungen des Petenten ist bei dieser
Sachlage auch hinsichtlich der vorgesehenen Lärm -
schutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmsanierung
kein Verstoß gegen Rechte aus Art. 3 GG gegeben.
Die Verhältnisse an seinem, in einem Mischgebiet lie-
genden Grundstück sind mit den Verhältnissen an den
durch die Lärmschutzwand geschützten Grundstücken
im allgemeinen Wohngebiet hinsichtlich der zuläs -
sigen und damit hinzunehmenden Geräuschimmissio-
nen nicht vergleichbar.

Auch können die vom Petenten befürchteten Folgen
der Verlängerung des zweiten Fahrstreifens in Fahr-
trichtung He. für die Lärmentwicklung im Bereich
seines Grundstücks so nicht eintreten.

Da die Verlängerung des zweiten Fahrstreifens in
Fahrtrichtung He. nicht zwischen zwei Knotenpunk-
ten, sondern nur auf einer Länge von ca. 200 Meter im
Bereich der Brücke erfolgt, wird insbesondere die
verkehrliche Leistungsfähigkeit der L 1111 nicht ge-
steigert. Die Verkehrsbelastung bleibt unverändert, da
sich die Verkehrszuströme aus den Richtungen He.
und der A 81 nicht erhöhen.
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Zudem wird die Lage des Fahrbahnrandes auf der Sei-
te der Bebauung nicht verändert bzw. teilweise sogar
weiter von der Bebauung abgerückt. Der Fahrbahn-
rand auf der von der Bebauung abgewandten Seite
rückt ebenfalls weiter von der Bebauung weg, sodass
sich der Fahrstreifen in Fahrtrichtung zur A 81 weiter
von der Bebauung entfernt. Entgegen den Befürchtun-
gen des Petenten wird in Folge der geplanten Maß-
nahmen keine Erhöhung des Verkehrslärms im Be-
reich des Grundstücks des Petenten entstehen.

Etwas anderes ergibt sich entgegen der Befürchtungen
des Petenten auch nicht daraus, das der Verkehr an
seinem Grundstück in Fahrtrichtung He. künftig auf
zwei statt auf einem Fahrstreifen vorbeigeführt wird.
Da der Verkehrszufluss in diesem Streckenabschnitt
nicht erhöht wird, ergibt sich auch keine Zunahme der
Lärmbelastung. Die Verteilung des Verkehrsflusses
auf mehrere Fahrstreifen lässt bei gleichbleibender
Fahrzeuganzahl grundsätzlich vielmehr eher eine Ab-
nahme des Verkehrslärms erwarten. 

Schließlich entsteht durch die geplanten baulichen
Änderungen auch keine Beeinträchtigung des Peten-
ten etwa aufgrund einer verschlechterten Verkehrsab-
wicklung. Durch die Verlängerung des zweiten Fahr-
streifens um ca. 200 Meter wird sich die Verkehrsab-
wicklung vielmehr verbessern, da zukünftig eine län-
gere Verflechtungsstrecke hinter dem Knotenpunkt
zur Verfügung steht, wodurch die vom Petenten ge-
schilderten Probleme beim Einfädeln der Fahrzeuge
auf eine Fahrspur verringert werden. Durch die Ver-
schiebung der Fahrstreifenreduktion von zwei auf ei-
nen Fahrstreifen in Fahrtrichtung He. (von ca. 75 Me-
ter vor dem Grundstück auf ca. 125 Meter hinter das
Grundstück des Petenten) wandert der „kritische
Punkt“, d. h. das Ende des zweiten Fahrstreifens, zu-
dem um ca. 50 Meter weiter vom Grundstück des Pe-
tenten weg. Auch dies wird sich eher günstig auf die
Lärmsituation auf dem Grundstück des Petenten aus-
wirken.

Beschlussempfehlung: 

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Rech

20. Petition 15/1708 betr. Zulassung zum Studium
der Humanmedizin

Der Petent hat sich an den Petitionsausschuss ge-
wandt mit der Bitte, ihm bei der Zulassung zum Stu-
dium der Humanmedizin an einer Universität in Ba-
den-Württemberg zu helfen.

Der Petent teilt mit, im Jahr 2007 das Abitur mit der
Durchschnittsnote 2,5 abgelegt zu haben. Während
seines zunächst begonnenen Studiums der Waldwirt-
schaft und Umwelt sei der Wunsch entstanden, Medi-
zin zu studieren. Da ihm die Bewerbung für Human-
medizin aufgrund seiner Abiturdurchschnittsnote aus-

sichtslos erschien, habe er zum Sommersemester
2009 begonnen, an der Hochschule M. Biochemie zu
studieren. Mit Bescheid vom 26. September 2012 
seien ihm vom Landesprüfungsamt Baden-Württem-
berg Leistungen aus dem Biochemiestudium im Um-
fang von einem Semester auf ein mögliches Medizin-
studium angerechnet worden. Ein Anspruch auf einen
Studienplatz im vorklinischen Teil des Medizinstu -
diums sei damit nicht verbunden. Seit dem Sommer-
semester 2011 habe sich der Petent über die Stiftung
für Hochschulzulassung an 16 Hochschulen bundes-
weit für das erste Fachsemester beworben, darunter an
keiner Universität in Baden-Württemberg. Zudem ha-
be er 22 Kapazitätsklagen anhängig gemacht, aller-
dings ohne Erfolg. Auf Grundlage des Anerkennungs-
bescheides durch das Landesprüfungsamt habe sich
der Bewerber nun bundesweit an acht Hochschulen
um die Zulassung in das zweite Fachsemester bewor-
ben, darunter in Baden-Württemberg an der Univer-
sität T. Mit einer Zulassung rechne er wegen seiner
Abiturdurchschnittsnote nicht. 

Das Wissenschaftsministerium und der Petitionsaus-
schuss sehen keine Möglichkeit, der Petition abzuhel-
fen. 

Der Studiengang Humanmedizin ist sowohl im ersten
Fachsemester als auch in den höheren Fachsemestern
sehr stark nachgefragt und deshalb zulassungsbe-
schränkt. Zum Wintersemester 2012/2013 standen
den 8.989 bundesweit verfügbaren Studienanfänger-
plätzen 42.726 Bewerberinnen und Bewerber gegen -
über. Bei der Zulassung zum Studium handelt es sich
um einen grundrechtsgeschützten Bereich, der, insbe-
sondere bei Zulassungsbeschränkungen, strengen
rechtlichen, am Grundsatz der Chancengleichheit aus-
gerichteten Vorgaben unterliegt. Zur Sicherstellung
der Grundrechte aus Artikel 12 und Artikel 3 GG er-
folgt die Vergabe der Studienanfängerplätze in dem
dafür vorgesehenen Vergabeverfahren nach sachge-
rechten Kriterien in verschiedenen Quoten. Diese gel-
ten für jede Bewerberin und jeden Bewerber gleicher-
maßen und gewährleisten Chancenoffenheit und Chan-
cengerechtigkeit. Das Vergabeverfahren sieht darüber
hinaus die Möglichkeit einer Einzelfallentscheidung
durch die Stiftung für Hochschulzulassung in außer-
gewöhnlichen Härtefällen vor; für das Vorliegen einer
außergewöhnlichen Härte gibt es im vorliegenden Fall
jedoch aufgrund der Petitionsunterlagen keine An-
haltspunkte. Auch die Studienplatzvergabe in höheren
Fachsemestern unterliegt strengen rechtlichen, für alle
Bewerberinnen und Bewerber gleichen Regelungen.
Es besteht daher aus Rechtsgründen, und insbesonde-
re aus Gründen der Chancengerechtigkeit, keine Mög-
lichkeit, auf das Zulassungsverfahren Einfluss zu neh-
men. 

Im Einzelnen werden die Studienplätze im Studien-
gang Humanmedizin wie folgt vergeben. 

1. Vergabe der Studienanfängerplätze im Studiengang
Humanmedizin

Der Studiengang Humanmedizin ist bundesweit zu-
lassungsbeschränkt und daher in das zentrale Verga-
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beverfahren der Stiftung für Hochschulzulassung ein-
gebunden. Nach den gesetzlichen Vorgaben werden
insgesamt ca. 15 % der verfügbaren Studienplätze
vor ab an besondere Bewerbergruppen vergeben. Im
Einzelnen fallen darunter die Quoten für Fälle außer-
gewöhnlicher Härte, für ausländische Studienbe -
werber, die Deutschen nicht gleichgestellt sind, für
Sanitätsoffiziersanwärter der Bundeswehr sowie für
Zweitstudienbewerber. Von den verbleibenden Stu -
dienplätzen vergibt die Stiftung für Hochschulzulas-
sung 20 % der Plätze an die Abiturbesten nach der
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechti-
gung und 20 % nach der Wartezeit. 60 % der Studien-
plätze werden durch die Hochschulen nach dem Er-
gebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens
vergeben. Dabei können die Hochschulen neben der
Abiturdurchschnittsnote, die einen maßgeblichen Ein-
fluss haben muss, weitere Kriterien, die Auskunft
über Eignung und Motivation für den Studiengang
Humanmedizin geben, einbeziehen. Die baden-würt-
tembergischen Universitäten berücksichtigen das Er-
gebnis des Medizinertests (TMS) und relevante prak-
tische Erfahrungen, wie eine einschlägige Berufsaus-
bildung oder einen einschlägigen Freiwilligendienst.
Dies ermöglicht es, engagierten, geeigneten und mo -
tivierten Bewerbern Studienplätze zur Verfügung zu
stellen, ohne dass die Abiturnote ausschließlich be-
wertet wird. Zum Teil führen die Hochschulen ein
Vorauswahlverfahren nach den Kriterien Durch-
schnittsnote und Ortspräferenz durch. An den Uni-
versitäten T., F. und U. ist eine Teilnahme am Aus-
wahlverfahren mit der Abiturdurchschnittsnote 2,5
möglich. Im Einzelnen regeln die Hochschulen das
Auswahlverfahren durch Satzung. Soweit aus den
Peti tionsunterlagen ersichtlich hat sich der Petent bis-
her nicht an einer baden-württembergischen Hoch-
schule um die Teilnahme am Auswahlverfahren be-
worben. 

Angesichts eines Bewerber-Studienplatz-Verhältnis-
ses von nahezu 5:1 kann zwangsläufig nicht jede Be-
werberin oder jeder Bewerber zum beantragten Zeit-
punkt das Studium aufnehmen. Über die Wartezeit
kann letztlich jede Bewerberin und jeder Bewerber 
einen Studienplatz erhalten, allerdings kann nicht
prog nostiziert werden, wann, weil die Grenzwerte in
der Wartezeitquote von der Bewerberkonkurrenz im
jeweiligen Vergabeverfahren abhängen. Studienzeiten
an einer deutschen Hochschule werden dabei nicht als
Wartezeit gezählt. Zum Wintersemester 2012/13 be-
lief sich die Wartezeit auf 12 Semester bei einer
Durchschnittsnote von 2,5.

Neben der ordnungsgemäßen Bewerbung um einen
Studienplatz für das erste Fachsemester über
www.hochschulstart.de ist die Beteiligung an etwai-
gen Losverfahren der Hochschulen möglich. Losver-
fahren werden durchgeführt, falls nach den Nach -
rückverfahren Studienplätze wieder frei werden soll-
ten. Für diese Losverfahren gelten besondere An-
tragsfristen der Hochschulen. Informationen hierzu
sind auf den Internetseiten der Hochschulen zu fin-
den. Zusätzlich wird empfohlen, die bundesweite
Studienplatzbörse unter www.freie-studienplaetze.de
zu beachten.

2. Vergabe der Studienplätze im höheren Fachsemes -
ter

Mit seinen anrechenbaren Leistungen kann der Petent
sich auch um einen Studienplatz im zweiten Fach -
semester bewerben. Zulassungen im höheren Fach -
semester können allerdings nur in dem Umfang erfol-
gen, wie Studienplätze in dem betreffenden Semester
frei geworden sind. Dies ist im Studiengang Human-
medizin häufig nicht oder nur in geringem Umfang
der Fall. Sind Studienplätze frei geworden und gibt es
mehr Bewerberinnen und Bewerber mit gleichem
Ausbildungsstand als Plätze, was im Studiengang Hu-
manmedizin in der Regel der Fall ist, findet unter den
Bewerberinnen und Bewerbern eine Auswahl statt.
Dabei werden Bewerberinnen und Bewerber, die be-
reits Humanmedizin studieren, vorrangig berücksich-
tigt. Nach den Regelungen der Hochschulvergabever-
ordnung werden zuerst Studierende berücksichtigt,
die an der Hochschule in dem Studiengang, für den
sie die Zulassung im höheren Fachsemester beantra-
gen, für das erste Fachsemester zugelassen sind (Auf-
rückende, bisherige Teilzugelassene). Anschließend
werden noch freie Studienplätze an Bewerberinnen
und Bewerber vergeben, die im gleichen Studiengang
einen Studienortwechsel anstreben. Danach erst wer-
den die sogenannten „Quereinsteigenden“, also Be-
werberinnen und Bewerber, die bisher einen anderen
Studiengang studiert haben, berücksichtigt. Zu Letzte-
ren zählt der Petent. Maßgebliches Auswahlkriterium
innerhalb der Gruppe der Quereinsteigenden sind die
bisherigen Studienleistungen. Bewerbungen um Zu-
lassung in ein höheres Fachsemester sind grundsätz-
lich an allen medizinführenden Hochschulen möglich,
die zum entsprechenden Vergabetermin das jeweilige
Fachsemester anbieten. D. h. zum kommenden Som-
mersemester besteht für den Petenten die Möglich-
keit, sich an allen baden-württembergischen Univer-
sitäten, die Medizin anbieten, um die Zulassung in das
zweite Fachsemester zu bewerben. 

Beschlussempfehlung:

Bei dieser Sach- und Rechtslage kann der
Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Salomon

21. Petition 15/753 betr. Errichtung eines Sinnen-
gartens

Gegenstand der Petition:

Der Petent wendet sich erneut gegen die Errichtung
eines Sinnengartens. 

In gleicher Angelegenheit hatte sich der Petent bereits
mit zwei vorangegangenen Petitionen an den Peti -
tionsausschuss gewandt. In beiden Fällen konnte den
Petitionen nicht abgeholfen werden.
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Der Petent hat sich daraufhin erneut mit insgesamt
fünf Stellungnahmen an den Petitionsausschuss ge-
wandt und trägt Folgendes vor:

• Nach Nummer 4 der Verwaltungsvorschrift des
Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg sei
eine Förderung von Parks und Gärten ausdrücklich
ausgeschlossen. Die für den Sinnengarten gewährte
Zuwendung sei damit unzulässig. 

• Die Ausführungen in der vorangegangenen Petition
zur finanziellen Leistungsschwäche der Gemeinde
überzeugten nicht.

• Die Gemeinde habe unrichtige Angaben zum Um-
fang und der Höhe der Kosten des ersten Bau -
abschnitts von angeblich 300.000 € gemacht. Tat -
säch lich eingeplant und ausgeführt sei zusätzlich
ein Informationspavillon, sodass die tatsäch lichen
Baukosten bei ca. 350.000 € liegen. 

• Der maßgebliche Bebauungsplan bestehe bereits
seit 1986 und sei hinsichtlich der Grün-/Parkfläche
endgültig realisiert. Die Bezugnahme auf einen
weit entfernten Parkplatz könne nicht nachvollzo-
gen werden. Außerdem existiere ein übergeordne-
ter Flächennutzungsplan mit seiner Darstellung als
Grünfläche bereits nicht erst, wie in der vorange-
gangenen Petition vorgetragen, seit 2010.

• Er, der Petent, sei mit seinem Grundstück nicht An-
lieger, sondern „Innenlieger“ der Grün- und Park-
fläche des Bebauungsplans.

• Die Ausführungen der vorangegangenen Petitionen
hinsichtlich der Notwendigkeit der Konkretisierung
des Bebauungsplans genügten nicht. Zum Zwecke
der Konkretisierung sei bereits 1986 der kleine
Kinderspielplatz aufgenommen, umso mehr gelte
diese Notwendigkeit für den Sinnengarten.

• Die Annahme der vorangegangenen Petition, die
Anlage sei einem Lehrpfad gleichzustellen, sei
nicht überzeugend. Die gesamte Anlage erstrecke
sich über zwei Bebauungspläne und sei aus diesem
Grund völlig anders zu bewerten.

• Die Aufstellung der Station „Ä.“ sei entgegen den
Ausführungen in den vorangegangenen Peti tionen
verbindlicher Gemeinderatsbeschluss. Die opti -
mis tische Annahme der vorangegangenen Peti -
tion, die Station „Ä.“ werde nicht aufgestellt, gehe
fehl.

• Die Gemeinde B. verweigere Gesprächstermine
und gebe keine Auskunft über den Aufbau weiterer
Geräte. Die Gemeinde sei jedoch zur Beantwortung
solcher berechtigter Nachfragen verpflichtet.

• Für die Tribünenkonstruktion der Station „D.“ sei
eine Baugenehmigung erforderlich. Außerdem wer-
de die vom Petenten vorgeschlagene Verschiebung
der Station von der Gemeinde und dem Petitions-
ausschuss nicht weiterverfolgt.

• Dem Petenten wäre vor Entscheidung des Land-
tags über seine vorangegangenen Petitionen keine
Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt wor-
den.

• Bei dem Sinnengarten handle es sich in der Realität
um einen Freizeitpark mit überdimensionierten
Geräten für Familien mit Kindern.

• Der Bau der notwendigen Toilettenanlage zeige,
dass eine Vielzahl von Familien und Kindern den
Sinnengarten besuchen würde und es damit zu 
einer Veränderung der Umgebung komme. Damit
entspräche der Sinnengarten nicht mehr dem gel-
tenden Bebauungsplan.

• Es komme durch nächtliche Nutzungen des Sinnen-
gartens durch junge Leute zu erheblichen Ruhe-
störungen, um die sich die Gemeinde nicht kümmere.

Sachverhalt:

Der Petent wird auf die ausführliche Sachverhaltsdar-
stellung der vorangegangenen Petition verwiesen. Er-
gänzend wird wie folgt Stellung genommen:

Zur Schaffung der für den Sinnengarten notwendigen
Sanitäranlagen hat die Gemeinde einen Bauantrag für
eine öffentliche Toilettenanlage gestellt. Der Stand ort
der Toilettenanlage liegt in einem Gebiet, das im Be-
bauungsplan als öffentliche Grünfläche festgesetzt ist.
Bei der Toilettenanlage handelt sich um eine kreis -
runde, einen Durchmesser von 5,30 m aufweisende,
maximal 3,25 m hohe Anlage, die in einer Entfernung
von ca. 210 m zu dem Grundstück des Petenten liegt.
Am 15. März 2012 wurde hierfür die Baugenehmi-
gung erteilt.

An einigen Wochenenden im Frühjahr 2012 sind in
dem Sinnengarten nächtliche Ruhestörungen durch
Partyaktivitäten Jugendlicher und junger Erwachsener
aufgetreten. Die Gemeinde hat daraufhin mit dem Po-
lizeirevier Gespräche geführt, mit dem Ziel, Möglich-
keiten zur Eindämmung solcher Vorkommnisse fest-
zulegen. Vereinbart wurde, dass eine Polizeistreife 
regelmäßig insbesondere an den Wochenenden den
Sinnengarten anfahren und kontrollieren wird. Neben
dieser polizeilichen Präsenz wird die Gemeinde über
den Leiter des Jugendtreffs die Jugend lichen be -
züglich solcher Negativbeispiele sensibilisieren. Dies
wurde dem Petenten von der Gemeinde in einem
Schreiben vom 22. März 2012 mitgeteilt.

Rechtliche Würdigung:

Auf die bereits vorliegenden umfassenden rechtlichen
Ausführungen der vorangegangenen Petitionen wird
verwiesen. Anhaltspunkte, die gegen die Rechtmäßig-
keit der Errichtung und Benutzung des Sinnengartens
sprechen, liegen auch nach den weiteren Ausführun-
gen des Petenten nicht vor.

Im Einzelnen:

a) Zur Förderung/Bezuschussung der Baumaßnahme
Sinnengarten aus dem Sonderprogramm „Nachhal-
tige Tourismusinfrastruktur“ im Rahmen des Zu-
kunftsinvestitionsgesetzes sowie aus dem Aus-
gleichsstock wurde bereits in den vorangegangenen
Petitionen ausführlich Stellung genommen. Danach
zählen nach Ziffer 4.4. der Richtlinie des Wirt-
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schaftsministeriums über die Gewährung von Zu-
wendungen zur Förderung öffentlicher Tourismus -
infrastruktureinrichtungen vom 21. Januar 2011
(GABl. S. 171) zu den förderfähigen Tourismusein-
richtungen alle Einrichtungen, die zum Kurort -
charakter gehören. Das umfasst insbesondere Kur -
parke, Lese- und Aufenthaltsräume sowie Spazier-
wege. Der Sinnengarten stellt, vergleichbar mit ei-
nem Kurpark, eine Tourismuseinrichtung dar und
ist damit förderfähig. 

b) Zu dem Infopavillon und den Informationstafeln
wird ergänzend ausgeführt: Diese Maßnahmen
wurden nach Stellung des Förderantrags nachträg-
lich durchgeführt. Für die Maßnahmen wurde kein
Förderantrag gestellt. Die Gesamtkosten für den
Infopavillon und den Informationstafeln betragen
nach den Ausführungen des Regierungspräsidiums
gem. dem Prüfbericht der L.-Bank 322.427, 77 €.

Schlussendlich bleibt festzuhalten, dass es sich bei
der Errichtung des Sinnengartens um eine freiwil -
lige Aufgabe handelt, zu der sich die Gemeinde im
Rahmen ihrer Selbstverwaltung entschieden hat.
Demzufolge obliegt die Verantwortung für die
Rechtmäßigkeit der Ausgaben und die Rechtmäßig -
keit der erfolgten Förderung der Finanz- und Haus-
haltshoheit der Beteiligten und der jeweils zustän -
digen Rechnungsprüfung. 

c) Die bauplanungsrechtliche Situation des Sinnen-
gartens hat sich gegenüber den Darstellungen in
den vorangegangenen Petitionen nicht verändert.
Zur Klarstellung wird nochmals ausgeführt:

Der für das Gebiet des Sinnengartens gültige Flächen-
nutzungsplan (beschlossen am 3. Mai 2010, Rechts-
kraft seit September 2011) enthält, wie im Übrigen
der vorhergehende Flächennutzungsplan aus dem
Jahr 1996, auch die Darstellung einer Grünfläche.
Der Flächennutzungsplan hat dabei die Aufgabe, für
sein Gebiet die sich aus der beabsichtigten städte-
baulichen Entwicklung ergebende Art der Bodennut-
zung nach den voraussehbaren Bedürfnissen der Ge-
meinde in den Grundzügen darzustellen (§ 5 Abs. 1
Satz 1 Baugesetzbuch [BauGB]). 

Nach § 8 Absatz 2 BauGB sind Bebauungspläne
aus dem Flächennutzungsplan zu entwickeln. Mit
anderen Worten, die Bebauungspläne stellen durch
ihre Festsetzungen eine inhaltliche Konkretisierung
des Flächennutzungsplanes dar. 

Dies ist hier geschehen: der Sinnengarten liegt im
Geltungsbereich zweier rechtskräftigen Bebauungs -
pläne. Die Fläche des Sinnengartens ist dabei in
beiden Bebauungsplänen als öffentliche Grünfläche
festgesetzt, wobei es eine besondere Festsetzung
für einen Kinderspielplatz nicht gibt. Damit ent-
sprechen beide Bebauungspläne der Darstellung
des zugrundeliegenden vorbereitenden Flächennut-
zungsplans.

d) Das Grundstück des Petenten liegt mit seinem öst-
lichen Teil auf einer Tiefe von rund 12 Meter in-
nerhalb des Bebauungsplans und ist in diesem Teil

als private Grünfläche ausgewiesen. Diese private
Grünfläche steht dem Sinnengarten nicht zur Ver-
fügung. Direkt anschließend beginnt im Bebau-
ungsplan die öffentliche Grünfläche, auf der der
Sinnengarten angelegt ist. Der übrige westliche
Teil des Grundstücks des Petenten liegt im Gel-
tungsbereich eines anderen Bebauungsplans und ist
als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Unerheblich ist demgegenüber, ob der Petent als
„Angrenzer, Anwohner, Anlieger oder Innenlieger“
bezeichnet wurde oder sich selbst bezeichnet, so-
wie dass er umgangssprachlich als „Anwohner“ des
Landschaftsparks bezeichnet wurde.

e) Im Bebauungsplan ist der darin enthaltende Teil
des Sinnengartens gem. § 9 Absatz 1 Nr. 15 BauGB
als öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestim-
mung „Parkanlage“ festgesetzt. 

Parkanlagen sind dabei solche Grünflächen, die im
Wesentlichen in bestimmter Weise begrünt und der
Allgemeinheit zugänglich sind. Der Sinnengarten
als Lehrpfad mit seinen verschiedenen Gestaltungs-
elementen der einzelnen Stationen ist von dieser
Festsetzung nach § 9 Absatz 1 Nr. 15 BauGB ge-
deckt. Dass sich der Lehrpfad dabei über mehrere
Bebauungspläne hinweg erstreckt, steht dem nicht
entgegen.

Im Weiteren ist der Sinnengarten weder von der
Art, noch von der Zweckbestimmung seiner Statio-
nen her, wie beispielsweise dem Labyrinth mit sei-
nen kreisförmigen Schotterpfaden, dem Barfußweg
mit seinen unterschiedlichen Belagsabschnitten
oder der Station Leben und Tod mit dem Angebot
eines üblichen Freizeitparks (wie etwa der Europa-
park Rust) vergleichbar. Es fehlen die typischen
Vergnügungsangebote wie Karussells, Achter -
bahnen und andere lärmintensive Fahrgeschäfte,
Angebote zur Verpflegung und weitere Unter -
haltungsangebote. Der Sinnengarten soll der Ver -
mittlung einzelner Themenbereiche wie Sehen,
Riechen, Spüren usw. dienen, Besucher des Sin-
nengartens sollen in ansprechender Weise in ihren
Sinnen sensibilisiert werden. 

Vorsorglich hat die Gemeinde auch auf die Aufstel-
lung der Station „Ä.“ am zunächst vorgesehenen
und beschlossenen Standort ganz verzichtet, um 
eine eventuelle Geräuschbeeinträchtigung auf dem
Grundstück des Petenten jedenfalls zu vermeiden.

f) Bei der Station handelt es sich nicht um eine Tri -
büne nach Anhang Nr. 8 d) zu § 50 Abs. 1 Landes-
bauordnung (LBO) i. V. m. § 2 Absatz 13 der Ver-
sammlungsstättenverordnung. Danach sind Tribü-
nen bauliche Anlagen mit ansteigenden Steh- oder
Sitzplatzreihen für Besucher. Als Besucher gelten
aufgrund der Regelung in § 2 Absatz 1 der Ver-
sammlungsstättenverordnung viele Menschen bei
Veranstaltungen, insbesondere erzieherischer, wirt-
schaftlicher, geselliger, kultureller, künstlerischer,
politischer, sportlicher oder unterhaltender Art.
Daran fehlt es hier.
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Die sog. „Tribüne“ ist nach ihrer Größe und Aus-
führung vielmehr einer baurechtlich verfahrens -
freien Park- oder Sitzbank bzw. Treppe gleichzu-
stellen. Die „Tribüne“ besteht aus einem dreitei -
ligen Podest mit insgesamt drei Stufen. Die ersten
beiden Stufen haben eine Breite von 0,50 m und 
eine Länge von 2,50 m. Die obers te Stufe ist um
0,70 m breiter (Breite: 1,20 m). Der Höhenunter-
schied zwischen den Stufen beträgt jeweils 0,30 m.
Die unterste Stufe ist nahezu bodengleich. Das Po-
dest ermöglicht den Besuchern den Blick durch ein
aufgestelltes Fenster in die Landschaft. Die Be -
nutzung des Podestes geschieht damit nicht zum
Zweck einer Veranstaltung, sondern um das Sehen
der Besucher zu sensibilisieren. Eine baurechtlich
relevante Tribüne liegt damit nicht vor. 

Die Standortentscheidung der Station wurde dabei
von der Gemeinde getroffen. Der Standort ver-
schlechtert dabei weder Belichtung noch Belüftung
des Grundstücks des Petenten. Auch nach den
Maßstäben, die üblicherweise bei der Anwendung
des Rücksichtnahmegebots nach § 15 Absatz 1 der
Baunutzungsverordnung (BauNVO) herangezogen
werden, ist eine Verschlechterung ausgeschlossen.
So hat auch das Verwaltungsgericht in einem Eil-
verfahren, das der Petent in dieser Sache ange-
strengt hat, mit Beschluss vom 6. Mai 2011 einen
Verstoß gegen das Rücksichtnahmegebot verneint.
Danach ist die Station zumindest ca. 28 m vom
Haus des Petenten entfernt. Zudem wurde die Sta -
tion so platziert, dass das Haus des Petenten nicht
Gegenstand des Blickfelds der Station ist. 

g) Zur Kommunikation des Petenten mit der Gemein-
de kann auf die Ausführungen der vorangegangen
Petition verwiesen werden. Danach wurde die Öf-
fentlichkeit über die Errichtung des Sinnengartens
mit Veröffentlichung im Amtsblatt informiert. Zu-
sätzlich bestand auch die Möglichkeit zur Teil -
nahme an den öffentlichen Sitzungen des Gemein-
derats.

Darüber hinausgehende freiwillige Gesprächsange -
bote von Seiten der Gemeinde oder Gesprächswün-
sche von Seiten der Bürger sind einer recht lichen
Überprüfung nicht zugänglich. Diese erfolgen im
Rahmen der Selbstverwaltungshoheit der Gemeinde.

h) Die Baugenehmigung für den Bau der öffentlichen
Toilettenanlage ist zu Recht ergangen.

Das Grundstück, auf welchem die öffentliche Toi-
lettenanlage errichtet wird, liegt innerhalb des Be-
bauungsplans, das für diesen Bereich eine öffent -
liche Grünfläche nach § 9 Abs.1 Nr. 15 BauGB
festsetzt. Die Errichtung einer öffentlichen Toilet-
tenanlage stellt eine untergeordnete Nebenanlage
dar und widerspricht dieser Festsetzung nicht.
Vielmehr dient sie deren Nutzungszweck. Der Ge -
biets charakter der Grünfläche und des sich darauf
befindenden Sinnengartens wird nicht verändert,
zumal eine öffentliche Toilettenanlage von den
Be suchern bei Anlagen dieser Art regelmäßig er-
wartet wird. 

Aufgrund der Entfernung der öffentlichen Toilet-
tenanlage von ca. 210 m zum Grundstück des Pe-
tenten scheidet im Weiteren eine Beeinträchtigung
eventueller nachbarrechtlicher Belange aus.

i) Nächtliche Ruhestörungen im Sinnengarten durch
Partyaktivitäten Jugendlicher und junger Menschen
stellen einen Verstoß gegen die Polizeiliche Um-
weltschutz-Verordnung der Gemeinde vom 9. Mai
2011 dar. Insbesondere kommen Verstöße nach § 2
(Ruhestörender Lärm), § 22 (Belästigung der All-
gemeinheit) und § 24 (Ordnungsvorschriften zum
Schutz der Grün- und Erholungsanlagen) in Be-
tracht. Verstöße dieser Art können mit Mitteln des
Ordnungsrechts geahndet werden. Besonderer
Hand lungsbedarf besteht vor allem im Vorfeld 
solcher Verstöße und damit im Präventionsbereich.

Insoweit hat die Gemeinde bereits die richtigen
Maßnahmen ergriffen.

j) Das Petitionsverfahren ist eine Bitte an das Parla-
ment, eine Maßnahme vorzunehmen, aufzuheben
oder zu ändern. Es berechtigt den Petenten dazu,
sich schriftlich mit Bitten oder Beschwerden an die
zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu
wenden (Artikel 17 Grundgesetz). 

Der Landtag von Baden-Württemberg hat zur Be-
handlung der an ihn gerichteten Bitten und Be-
schwerden einen Petitionsausschuss eingerichtet
und das Verfahren in § 67 der Geschäftsordnung
des Landtags geregelt. Eine persönliche Anhörung
bedarf eines Beschlusses des Petitionsausschusses.
Dieser hat einen entsprechenden Beschluss in der
Angelegenheit nicht gefasst. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr
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22. Petition 15/876 betr. Beseitigungsverfügung

I. Gegenstand der Petition:

Die Petentin wendet sich gegen die Beseitigungsver-
fügung bezüglich der ungenehmigt errichteten bau -
lichen Anlagen auf ihrem Grundstück in M., be -
stehend aus Pferdestall mit Koppelzaun, Einfahrtstor
und Lagerplatz. Sie begehrt, dass die Anlagen und die
betriebene Pferdehaltung bis zur Aufgabe der Pferde-
zucht in einigen Jahren geduldet werden. Sie führt an,
dass durch die Beweidung mit Pferden ein Biotop ent-
standen sei, ihr Engagement für den Naturschutz wer-
de allerdings nicht gewürdigt. Auf der Gemarkung M.
sei eine Vielzahl an Hütten und Unterständen vorhan-
den, es solle ihr zu gleichem Recht verholfen werden
wie den anderen. Ihre Hütte sei im Übrigen nicht ein-
sehbar und beeinträchtige das durch Landwirtschaft
geprägte Landschaftsbild nicht.

Die Petentin zeigte sich in der Petitionsschrift erst -
malig bereit, den Weideschuppen freiwillig zurückzu-
bauen, wenn sie die Pferdehaltung aus Gesundheits-
bzw. Altersgründen aufgeben muss. Die Baurechts-
behörde wurde daher aufgefordert, diesbezüglich mit
der Petentin Kontakt aufzunehmen und zu klären, ob
auf dieser Grundlage ein öffentlich-rechtlicher Ver-
trag abgeschlossen werden könne. 

Die Petentin hat allerdings ihre mit Schriftsatz vom
29. September 2011 beim Verwaltungsgericht ein -
gereichte Klage gegen die Beseitungsverfügung der
Baurechtsbehörde auch nach Einreichung der Petition
aufrechterhalten. Daher fand am 25. Juli 2012 eine
mündliche Verhandlung des Verwaltungsgerichts
statt. Im Ergebnis wurde zwischen der Petentin und
der Baurechtsbehörde, dem Landratsamt, ein Ver-
gleich geschlossen. Nach diesem hält die Petentin ihre
Einwendungen gegen die Beseitungsverfügung nicht
aufrecht, im Gegenzug sichert das Landratsamt zu,
gegen die Haltung von Pferden auf dem Grundstück
bis zum 31. Dezember 2014 nicht einzuschreiten. Ein
Austausch der Pferde ist nicht zulässig. Weiterhin
duldet das Landratsamt die Lagerung von Brennholz
und die Aufstellung von bis zu 10 Fässern für die La-
gerung von Sägemehl für die Pferdehaltung. Ebenso
darf die Koppel bis Ende des Jahres 2014 weiter be-
trieben werden. Alle sonstigen Ablagerungen sind bis
zum 31. Dezember 2012 vom Grundstück zu entfer-
nen. Nach dem 31. Dezember 2014 ist die Pferdehal-
tung auf dem Grundstück gänzlich einzustellen und
der Schuppen abzureißen. Auch ist die Koppel zu ent-
fernen. 

Die Beteiligten verzichteten auf Rechtsmittel gegen
diesen Beschluss. Der Vergleich ist damit unanfecht-
bar.

Beschlussempfehlung: 

Mit dem vor dem Verwaltungsgericht ge-
schlossenen Vergleich wird die Petition für
erledigt erklärt.

Berichterstatter: Schwehr

23. Petition 15/1125 betr. Bauvorbescheid für die
Errichtung eines Wohngebäudes

Gegenstand der Petition:

Die Petenten begehren einen positiven Bauvorbe-
scheid für den Neubau eines Einfamilienwohnhauses. 

Sie vertreten die Auffassung, dass das geplante Vor-
haben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zu beurteilen
und zulässig sei. 

Hilfsweise wird die Einbeziehung des Baugrundstücks
in den Bereich der Abrundungssatzung beantragt. 

1. Sachverhalt:

Am 14. Juli 2009 wurde vom Petenten R. H. die Ertei-
lung eines Bauvorbescheids nach § 57 Landesbauord-
nung (LBO) für den Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses auf dem Grundstück I. 1 a, Flst.-Nr. 2510, be-
antragt. Das Baugrundstück befindet sich weder im
Bebauungszusammenhang noch innerhalb der Abrun-
dungssatzung für den Ortsteil I. Es ist bauplanungs-
rechtlich als Außenbereichsgrundstück nach § 35 Bau-
gesetzbuch (BauGB) zu beurteilen.

Auf dem Grundstück ist eine Maschinen- und Geräte-
halle für den landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbe-
trieb der Petenten genehmigt. Von der Baugenehmi-
gung wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht. Das
vom Petenten R. H. beantragte Wohnbauvorhaben
soll östlich der nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB geneh-
migten Lagerhalle errichtet werden.

Die Hofstelle des Nebenerwerbsbetriebs in I. 1, Flst.-
Nr. 2512, ist derzeit mit einem alten Wohn- und Öko-
nomiegebäude sowie zwei größeren landwirtschaft -
lichen Maschinen- und Bergehallen bebaut.

Die untere Baurechtsbehörde hat die von dem Wohn-
bauvorhaben berührten Stellen nach § 53 Abs. 4 S. 2
Landesbauordnung (LBO) angehört.

Nach der Stellungnahme des Landwirtschaftsamtes
des Landratsamtes S. ist das auf dem Außenbereichs-
grundstück beantragte Wohnbauvorhaben nicht nach
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privilegiert.

Der Antrag auf Erteilung eines Bauvorbescheids für
die Errichtung eines Wohngebäudes wurde am 5. Feb -
ruar 2010 abgelehnt. Hiergegen wurde kein Rechts-
mittel eingelegt.

2. Rechtliche Würdigung:

2. 1. Erteilung eines Bauvorbescheids

Nach § 57 LBO kann vor Einreichen eines Bauantrags
auf schriftlichen Antrag des Bauherrn ein schriftlicher
Bescheid zu einzelnen Fragen des Vorhabens erteilt
werden (Bauvorbescheid). Der Bauvorbescheid ist zu
erteilen, wenn dem Vorhaben keine von der Bau-
rechtsbehörde zu prüfenden öffentlich-rechtlichen
Vorschriften entgegenstehen. 

Das vom Petenten auf dem Außenbereichsgrundstück ge-
plante Bauvorhaben ist nach § 35 BauGB zu beurteilen. 
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Nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB ist ein Vorhaben im
Außenbereich nur zulässig, wenn öffentliche Belange
nicht entgegenstehen, die ausreichende Erschließung
gesichert ist und wenn es einem landwirtschaftlichen
Betrieb dient und nur einen untergeordneten Teil der
Betriebsfläche einnimmt. 

Der Petent R. H. bewirtschaftet keinen landwirtschaft-
lichen (Nebenerwerbs-)Betrieb. Deshalb dient das ge-
plante Wohnbauvorhaben derzeit keinem landwirt-
schaftlichen (Nebenerwerbs-)Betrieb. Die Zuordnung
des auf dem Baugrundstück Flst.-Nr. 2510 geplanten
Wohngebäudes zu dem auf dem Nachbargrundstück
Flst.-Nr. 2512 eingerichteten landwirtschaftlichen (Ne-
ben-)Erwerbsbetrieb soll erst im Zuge einer späteren
Hofübergabe erfolgen. Bei der bauplanungsrechtlichen
Beurteilung des beantragten Wohnbauvorhabens ist
auch zu berücksichtigen, dass bei der auf dem Grund-
stück Flst.-Nr. 2512 eingerichteten Hofstelle bereits ei-
ne Betriebsleiterwohnung für den Nebenerwerbs-(Be-
trieb) vorhanden ist. Inwieweit nach der Betriebsüber-
gabe die Errichtung einer weiteren Wohneinheit als
„Altenteilerwohnung“ für einen landwirtschaftlichen
(Nebenerwerbs-)Betrieb auf einem Außenbereichs-
grundstück nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB zugelassen
werden kann, wäre zu gegebener Zeit von der unteren
Baurechtsbehörde zu prüfen. 

Zum schonenden Umgang mit Grund und Boden nach
§ 1 a Abs. 2 BauGB sowie der Freihaltung des Außen-
bereichs von dort wesensfremden baulichen Anlagen
ist vorliegend vorrangig zu prüfen, ob durch Umbau-/
Erweiterungsmaßnahmen Wohnraum im Bereich 
der bestehenden Hofstelle auf dem Grundstück Flst.-
Nr. 2512 in der Ortslage hergestellt werden kann. 

Die Tatsache, dass auf dem Außenbereichsgrundstück
Flst.-Nr. 2510 eine dem Nebenerwerbsbetrieb dienen-
de Lagerhalle als privilegiertes Vorhaben nach § 35
Abs. 1 Nr. 1 BauGB genehmigt ist, führt zu keiner an-
deren rechtlichen Beurteilung des Antrags auf Ertei-
lung des Bauvorbescheids für ein Wohngebäude. 

Eine Zulassung des vom Petenten R. H. geplanten
Wohngebäudes auf dem Außenbereichsgrundstück
nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB scheidet bei der gege-
benen Sach- und Rechtslage aus. 

Nach den o. g. Ausführungen ist das beantragte Wohn -
bauvorhaben als sonstiges Vorhaben nach § 35 Abs. 2
BauGB bauplanungsrechtlich zu beurteilen. 

Nach § 35 Abs. 2 BauGB können sonstige Vorhaben
im Einzelfall im Außenbereich zugelassen werden,
wenn ihre Ausführung oder Benutzung öffentliche
Belange nicht beeinträchtigt und die Erschließung ge-
sichert ist. 

Eine Beeinträchtigung öffentlicher Belange liegt insbe-
sondere vor, wenn das Vorhaben den Darstellungen des
Flächennutzungsplans nach § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB
widerspricht. Der Flächennutzungsplan stellt für das
Grundstück des geplanten Wohngebäudes eine land-
wirtschaftliche Fläche dar. Deshalb widerspricht das
im Außenbereich geplante Wohnbauvorhaben der
wirksamen Darstellung des Flächennutzungsplans
nach § 35 Abs. 3 Nr. 1 BauGB. 

Im südwestlichen Ortsrand des Ortsteils I. sind bisher
keine im Außenbereich nicht privilegierten Vorhaben
errichtet. Den Abschluss der Bebauung bildet der
Feldweg Flst.-Nr. 2511. Eine Zulassung des im
Außenbereich nicht nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
privilegierten Wohnbauvorhabens würde die natür -
liche Eigenart der Landschaft nach § 35 Abs. 3 Nr. 5
BauGB beeinträchtigen. Weiter wäre auch das Entste-
hen einer Splittersiedlung nach § 35 Abs. 3 Nr. 7
BauGB zu befürchten.

Eine Zulassung des geplanten Wohnbauvorhabens als
sonstiges Vorhaben im Außenbereich nach § 35 Abs. 2
BauGB scheidet in Verbindung mit § 35 Abs. 3 BauGB
aus. 

Die Tatsache, dass auf dem Außenbereichsgrundstück
Flst.-Nr. 2510 ein nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB privi-
legiertes Vorhaben genehmigt ist, führt zu keiner an-
deren bauplanungsrechtlichen Beurteilung des nach 
§ 35 Abs. 2 i. V. mit Abs. 3 BauGB zu beurteilenden
und dort nicht genehmigungsfähigen Wohnbauvorha-
bens.

2. 2. Abrundungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB

Für den Bereich des Ortsteils I. wurde eine Abrun-
dungssatzung nach § 34 Abs. 4 BauGB aufgestellt.
Danach kann die Gemeinde durch Satzung 

– die Grenzen für im Zusammenhang bebauten Orts-
teile festlegen (Klarstellungssatzung), 

– bebaute Bereiche im Außenbereich als im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile festlegen, wenn Flächen
im Flächennutzungsplan als Baufläche dargestellt
sind (Entwicklungssatzung) oder

– einzelne Außenbereichsflächen in die im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile einbeziehen, wenn die
einbezogenen Flächen durch die bauliche Nutzung
des angrenzenden Bereichs geprägt sind (Ergän-
zungssatzung).

Der Bereich des Ortsteils I. wurde durch eine Ab -
rundungssatzung unter Berücksichtigung der hierfür
maßgeblichen städtebaulichen Belange von der Ge-
meinde als Träger der Planungshoheit abgegrenzt. 

Das bisher nicht bebaute Grundstück Flst.-Nr. 2510
der Petenten befindet sich südwestlich des Feldwegs
Flst.-Nr. 2511. Der Feldweg stellt eine Zäsur zwi-
schen den bebauten Grundstücken innerhalb der
Grenzen der Abrundungssatzung und dem nicht über-
planten Außenbereich dar. Das Außenbereichsgrund-
stück Flst.-Nr. 2510 wird durch die vorhandene Be-
bauung der nordöstlich angrenzenden Grundstücke
auch nicht für eine Bebauung (vor-)geprägt. 

Städtebauliche Belange, die eine Einbeziehung des
derzeit nicht bebauten Außenbereichsgrundstücks
Flst.-Nr. 2510 in den Innenbereich durch eine Satzung
nach § 34 Abs. 4 BauGB rechtfertigen können, sind
nicht zu erkennen. 

Im Übrigen hat die Gemeinde als Träger der Pla-
nungshoheit über den Erlass einer Satzung nach § 34
Abs. 4 BauGB unter Beachtung der hierfür maßgeb -
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lichen öffentlich-rechtlichen Vorschriften zu be-
schließen.

2. 3. Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB

Nach § 35 Abs. 6 BauGB kann die Gemeinde für be-
baute Bereiche im Außenbereich, die nicht überwie-
gend landwirtschaftlich geprägt sind und in denen 
eine Wohnbebauung von einigem Gewicht vorhanden
ist, durch Satzung bestimmen, dass Wohnzwecken
dienenden Vorhaben im Sinne von § 35 Abs. 2 BauGB
nicht entgegengehalten werden kann, dass sie einer
Darstellung im Flächennutzungsplan über Flächen für
die Landwirtschaft oder Wald widersprechen oder die
Entstehung oder Verfestigung einer Splittersiedlung
befürchten lassen. Die Satzung kann auch auf Vorha-
ben erstreckt werden, die kleineren Handwerks- oder
Gewerbebetrieben dienen. In der Satzung können
nähere Bestimmungen über die Zulässigkeit getroffen
werden. Voraussetzung für die Aufstellung der Sat-
zung ist, dass 

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwick-
lung vereinbar ist, 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung
nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen,
nicht begründet wird und

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der
in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzgüter bestehen.

Die o. g. Voraussetzungen für die Aufstellung einer
Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB sind für das Grund-
stück Flst.-Nr. 2510 nicht gegeben.

Im Übrigen hat die Gemeinde als Träger der Planungs-
hoheit über den Erlass einer Satzung nach § 35 Abs. 6
BauGB unter Beachtung der hierfür maßgeb lichen öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften zu beschließen.

Den Petenten wird nahegelegt, den gewünschten
Wohn raum im Bereich des Grundstücks Flst.-Nr. 2512
innerhalb der Abrundungssatzung oder im Gebäudebe-
stand der eingerichteten Hofstelle zu schaffen.

Beschlussempfehlung:

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

24. Petition 15/1246 betr. staatsanwaltschaftliche
Ermittlungen

I. Sachverhalt

Mit Schreiben vom 30. Januar 2012 erstattete die Pe-
tentin bei der zuständigen Staatsanwaltschaft Strafan-
zeige gegen Dr. med. J. M. wegen „zweifacher Fehl-

diagnose und Rechnungsbetrug“ im Zusammenhang
mit der ärztlichen Behandlung ihrer Mutter. Der Be-
schuldigte Dr. med. J. M., Facharzt für Allgemeinme-
dizin, Naturheilverfahren, Akupunktur und Sportme-
dizin in B., hatte die Mutter der Petentin wegen akuter
Beschwerden am 30. Dezember 2011 zuhause aufge-
sucht, untersucht und die erbrachten ärztlichen Leis -
tungen mit Liquidation vom 23. Januar 2012 in Höhe
von 67,93 € in Rechnung gestellt. In der Rechnung
führte Dr. med. J. M. die Diagnosen „Leistenhernie“,
„Darmresektion“, „Morbus Reiter“ und „Morbus Par-
kinson“ an. In ihrer Strafanzeige erhob die Petentin
den Vorwurf, dass es sich bei den Diagnosen „Morbus
Reiter“ und „Morbus Parkinson“ um Fehldiagnosen
handle und die Diagnosen „Leistenhernie“ und
„Darmresektion“ bereits von der ihre Mutter zuvor
stationär behandelnden H.-Klinik getroffen worden
seien. Der Beschuldigte habe die beiden Diagnosen
unberechtigter Weise übernommen. Daher habe sich
der Beschuldigte – er habe wegen unklarer Magen-
schmerzen ihrer Mutter lediglich deren Bauch und
Rücken abgetastet – wegen Betrugs, Verleumdung
und Körperverletzung strafbar gemacht. Die zustän -
dige Staatsanwaltschaft hat das aufgrund der Strafan-
zeige der Petentin eingeleitete Ermittlungsverfahren
mit Verfügung vom 26. April 2012 mangels Vorlie-
gens eines hinreichenden Tatverdachts gemäß § 170
Abs. 2 StPO eingestellt. Die Petentin hatte zuvor eine
Vernehmung ihrer Person abgelehnt. 

Die Staatsanwaltschaft begründete die Verfahrensein-
stellung im Wesentlichen damit, dass der Beschuldig-
te ausweislich der Liquidation nach Ziffer 7 der Ge-
bührenordnung für Ärzte (GOÄ) eine Untersuchung
des Hautorgans, der Brustorgane, der Bauchorgane
und der Bewegungsorgane mit 21,45 €, sich zusam-
mensetzend aus einer einfachen Gebühr von 9,33 €
und dem Faktor 2,30 abgerechnet habe. Die Petentin
selbst habe angegeben, dass der Beschuldigte Bauch
und Rücken ihrer Mutter untersucht habe. Damit sei
nicht ersichtlich, dass der Beschuldigte über die von
ihm erbrachten Leistungen getäuscht habe, um in den
Genuss eines ihm nicht zustehenden Honorars zu
kommen. Die getroffenen Diagnosen „Morbus Rei-
ter“ und „Morbus Parkinson“ spielten für die Ge-
bührenberechnung keine Rolle, weshalb kein hin -
reichender Tatverdacht im Hinblick auf einen Betrug
gemäß § 263 Abs. 1 StGB bestehe. Anhaltspunkte für
die Tatvorwürfe der Körperverletzung und Verleum-
dung gebe es nicht. Der für eine Strafbarkeit wegen
Verleumdung erforderliche Strafantrag der Geschä-
digten selbst sei zudem nicht gestellt worden.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2012 erstattete die Peten-
tin erneut Strafanzeige gegen Dr. med. J. M. wegen
Betrugs. Die Petentin erhob den Vorwurf, dass der
Beschuldigte die Bezirksärztekammer durch die von
ihm in der Rechnung vom 23. Januar 2012 behaupte-
ten Diagnosen „Morbus Reiter“ und „Morbus Parkin-
son“ getäuscht habe. Er habe diese nach seinen An -
gaben von der H.-Klinik übernommen. Tatsächlich
seien solche Diagnosen von der H.-Klinik nicht ge-
stellt worden. Die zuständige Staatsanwaltschaft gab
der Strafanzeige mit Verfügung vom 14. August 2012
gemäß § 152 Abs. 2 StPO keine Folge, da dem Anzei-
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gevorbringen keine zureichenden tatsächlichen An-
haltspunkte, insbesondere für eine mögliche Betrugs-
strafbarkeit, zu entnehmen seien. Es sei nicht ersicht-
lich, dass einem Beteiligten ein Vermögensschaden
entstanden wäre.

In ihrem Beschwerdeschreiben vom 15. April 2012
erstattete die Petentin Strafanzeige gegen den sachbe-
arbeitenden Staatsanwalt K. der zuständigen Staatsan-
waltschaft wegen „Korruption mit dem judikativen
Kollegium, Vertuschung, Beweismittelhinterziehung“
u. a. Die Staatsanwaltschaft sah mit Verfügung vom
21. Mai 2012 von der Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens gemäß § 152 Abs. 2 StPO ab.

Zu bemerken ist, dass die Petentin in diesem Jahr bei
der zuständigen Staatsanwaltschaft bereits eine Viel-
zahl von Strafanzeigen gegen unterschiedliche Perso-
nen erstattet hat, die jedoch die Einleitung von Ermitt-
lungsverfahren allesamt nicht rechtfertigten bzw. zu
deren Einstellung führten.

Hinreichende Anhaltspunkte für ein strafbares Ver-
halten des Beschuldigten Dr. med. J. M. sind den
Schreiben nicht zu entnehmen. Zu einer ergänzenden
Aussage war die Petentin nicht bereit. 

II. Gegenstand der Petition

Die Petentin bemängelt mit ihrer Petition im Wesent-
lichen das Desinteresse und die Unfähigkeit einer je-
den Behörde in Deutschland. Insbesondere beschwert
sie sich über das Unterlassen von Ermittlungen bzw.
die Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft in
Zusammenhang mit den Verfahren gegen Dr. med. J.
M. Das Petitionsvorbringen erschöpft sich im We-
sentlichen in pauschalen, nicht näher untermauerten
Vorwürfen.

III. Rechtliche Würdigung

Die zuständige Staatsanwaltschaft hat den für eine
Anklageerhebung erforderlichen hinreichenden Tat-
verdacht im Hinblick auf eine etwaige Strafbarkeit
des Beschuldigten Dr. med. J. M. wegen Betrugs in
ihrer Einstellungsverfügung vom 26. April 2012 in
dienstaufsichtsrechtlich nicht zu beanstandender Wei-
se verneint. Auch die Einleitung eines Ermittlungs-
verfahrens aufgrund der erneuten Strafanzeige der Pe-
tentin versagte die Staatsanwaltschaft mit Verfügung
vom 14. August 2012 zu Recht.

Die Petentin selbst bringt vor, dass der Beschuldigte
ihre Mutter aufgrund unklarer Magenschmerzen am
30. Dezember 2012 an Bauch und Rücken untersucht
habe. Nur insoweit stellte Dr. med. J. M. mit Liqui -
dation vom 23. Januar 2012 ärztliche Leistungen in
Rechnung. Ob die in der Liquidation vom 23. Januar
2012 angeführten Diagnosen „Morbus Reiter“ und
„Morbus Parkinson“ zutreffend sind, kann dahin -
gestellt bleiben, da sie für die gebührenrechtliche Ab-
rechnung ohne Relevanz sind. Dass die Diagnosen
„Leistenhernie“ und „Darmresektion“ möglicherweise
bereits von der H.-Klinik diagnostiziert wurden, ist
gebührenrechtlich ebenfalls ohne Bedeutung. Fest
steht, dass in der streitigen Rechnung nur die Leistun-

gen abgerechnet wurden, die auch tatsächlich erbracht
worden waren. Eine Strafbarkeit wegen Betrugs ist
damit nicht ersichtlich. Anhaltspunkte für eine Straf-
barkeit des Beschuldigten wegen Körperverletzung
oder Verleumdung sind nicht ersichtlich. Zudem wäre
der für eine Strafbarkeit wegen Verleumdung erfor-
derliche Strafantrag der Geschädigten nicht gestellt.
Da auch keinerlei Anhaltspunkte für einen Vermö-
gensschaden ersichtlich sind, lehnte die Staatsanwalt-
schaft auch die Einleitung eines förmlichen Ermitt-
lungsverfahrens aufgrund der neuerlichen Strafanzei-
ge der Petentin vom 25. Juni 2012 mit Verfügung
vom 14. August 2012 zu Recht ab.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

25. Petition 15/1344 betr. Beschwerde über das
Baurechtamt

I. Gegenstand der Petition

Der Petent wendet sich dagegen, dass er zur Überprü-
fung einer unerlaubten Geländeveränderung in seinem
Weinberg Bauvorlagen und für eine Stützmauer einen
Standsicherheitsnachweis vorlegen soll. Er begehrt 
eine gesetzliche Regelung, wonach künftig alle Ge -
ländeveränderungen in Weinbergen verfahrensfrei zu -
lässig sein sollen.

1. Sachverhalt

Der Petent ist im Nebenerwerb Winzer in O. Von sei-
nen 1,6 ha Rebgrundstücken bearbeitet er alle maschi-
nell, bis auf eine Fläche von rund 23 ar. Dabei handelt
es sich um die im Außenbereich gelegenen Grund-
stücke Flst.-Nrn. 350 und 351 in O., Gemarkung R. so-
wie das daran angrenzende Grundstück Flst.-Nr. 892,
Gemarkung T. Die Grundstücke liegen in einem Re-
benaufbauplan und sind in der Weinbaukartei mit der
vollen Katasterfläche als bestockt gemeldet. Südlich
des Grundstücks Flst.-Nr. 350 verläuft ein öffentlicher
Weg (Flst.-Nr. 891, Gemarkung T.). Am östlichen 
Ende dieses Wegs, am Übergang der Grundstücke
Flst.-Nr. 350 zu Flst.-Nr. 892, befindet sich auf dem
Grundstück des Petenten eine Stützmauer. Diese 
sichert den Weg und auch den Hang zum Nachbar-
grundstück.

Mit seiner Petition beschreibt der Petent die strittige
Fläche als „für den Direktzug zu steil“ und auch zu
gefährlich. Deshalb habe er sich entschlossen, die
Rebzeilung anstatt bisher in Fallrichtung nun quer
zum Hang anzulegen. Dazu mussten kleine Terrassen
angelegt werden. Er habe im Internet zur Landesbau-
ordnung (LBO) und zum Naturschutzgesetz recher-
chiert und nirgends einen Hinweis gefunden, dass sein
Vorhaben genehmigungspflichtig sei. Da gerade eine
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Spezialfirma in der Nähe gewesen sei, habe er diese
beauftragt, Terrassen anzulegen. Anschließend habe
er Reben gepflanzt. Nach Presseberichten hat das be-
auftragte Unternehmen auch für andere Winzer in O.
Geländeveränderungen durchgeführt, ohne dass zuvor
die erforderlichen Genehmigungen erteilt waren.

Ein Einwohner machte die Stadt O. als untere Bau-
rechtsbehörde auf den Zustand der Böschung und der
Stützmauer entlang des Wegs aufmerksam. Da nicht
auszuschließen war, dass die Stützmauer einzustürzen
droht, besichtigte die untere Baurechtsbehörde am 
4. April 2012 die Verhältnisse vor Ort. Dabei stellte
sie fest, dass die Böschung unterhalb der Stützmauer
abgegraben war. Die Grundstücke des Petenten mit
einer Gesamtfläche von 2.308 m² waren neu terras-
siert. Beides war nicht genehmigt. 

Nach einem Aktenvermerk erklärte der Petent, er ha-
be die Maßnahme im vergangenen Jahr durchgeführt.
Er habe schon gewusst, dass die Arbeiten genehmi-
gungspflichtig seien, wahrscheinlich seien die Geneh-
migungsgebühren aber höher gekommen als die Reb-
planiearbeiten. 

Unter Berücksichtigung des vor Ort festgestellten Zu-
stands verfügte die untere Baurechtsbehörde am 11.
April 2012:

„1. Für die Stützmauer ist ein Standsicherheitsnach-
weis vorzulegen.

2. Der von der vorgenommenen Abtragung betrof -
fene Hang ist mit geeigneten Maßnahmen gegen
Abbruch zu sichern.

3. Für die ungenehmigte Rebplanie sind unverzüg-
lich ordnungsgemäße Bauvorlagen beim Stadt-
bauamt O. einzureichen.“

Die Anordnung wurde ausführlich begründet (Aus-
zug):

„Wer im Außenbereich als selbstständiges Vor -
haben Abgrabungen oder Auffüllungen (Rebplanie)
vornimmt, bedarf einer Genehmigung durch die
Naturschutzbehörde nach § 24 Abs. 1 des Natur-
schutzgesetzes (NatSchG). Der Antrag auf Geneh-
migung ist schriftlich über die Gemeinde bei der
Naturschutzbehörde einzureichen. Aus dem Antrag
müssen alle für die Beurteilung des Vorhabens und
des zu erwartenden Endzustandes erforderlichen
Einzelheiten ersichtlich sein. 
Verfahrensfrei sind nach § 50 Abs. 1 LBO in Verbin-
dung mit § 24 Abs. 1 NatSchG im Außenbereich le-
diglich Auffüllungen auf einer Fläche bis zu 500 m².
Sie haben auf den Grundstücken Flst.-Nrn. 350, 351
und 892 Auffüllungen auf einer Fläche von 2.308 m²
vorgenommen.“

Die Anforderung des Standsicherheitsnachweises für
die Stützmauer wurde wie folgt erläutert (Auszug):

„Aufgrund der vorgenommenen Abgrabung besteht
zudem die Gefahr, dass es zu unkontrollierten Ge -
ländeabbrüchen kommt und somit auch der öffent-

liche Weg, Flst.-Nr. 891, gefährdet ist. Der derzeiti-
ge Zustand des Geländes lässt befürchten, dass die
vorhandene Stützmauer nicht mehr zur Absiche-
rung des Hangs ausreicht und somit eine Gefahr
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung vorliegt
bzw. nicht ausgeschlossen werden kann. Es sind
daher unverzüglich geeignete Sicherheitsmaßnah-
men vorzunehmen.“

Für den entstandenen Verwaltungsaufwand wurde 
eine Gebühr von 110,00 € berechnet. Zugleich wurde
der Petent darauf aufmerksam gemacht, dass er sich
ordnungswidrig verhalten hat und gegen ihn ein Ord-
nungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden kann.
Hierzu werde er gesondert angehört. 

Gegen die baurechtliche Anordnung und den Ge-
bührenbescheid erhob der Petent am 17. April 2012
Widerspruch. Zugleich stellte er der Stadt O. mit der
Bezeichnung „Gebührenbescheid“ 118,62 € als Vo -
rauszahlung für die Vermessung und Wiederherstel-
lung von zwei Grenzpunkten in Rechnung, die beim
Ausbau eines Wegs nach T. von der Stadt „zugeteert“
worden seien. 

Nach weiteren Hinweisen zur Rechtslage und zum
Verfahren nahm der Petent seinen Widerspruch gegen
die baurechtliche Anordnung mit Schreiben vom 
15. Mai 2012 zurück. 

Mit Schreiben vom 22. Mai 2012 wendete er sich in
gleicher Sache an den Petitionsausschuss. Er sieht das
behördliche Vorgehen als „Bürokratismus“ an. Seine
Haltung begründete er, mit Bezug auf eine von einem
Mitarbeiter des Landratsamts als untere Naturschutz-
behörde erteilte Auskunft.

Bislang legte der Petent der unteren Baurechtsbehörde
weder Bauvorlagen noch den verlangten Standsicher-
heitsnachweis für die Stützmauer vor. Im Petitions-
verfahren verweist der Petent zur Stabilität der Stütz-
mauer auf eine gutachtliche Äußerung des Dipl. Ing.
W.T., Ingenieurbüro für Tragwerksplanung, vom 
19. Juni 2012.

Anlässlich der Petition prüfte das Landratsamt als un-
tere Naturschutzbehörde mit Beteiligung der fachlich
berührten Bereiche Naturschutz, Weinbau, Baurecht,
Wasserwirtschaft und Bodenschutz sowie des Natur-
schutzbeauftragten die Angelegenheit vorläufig mit
folgendem Ergebnis:

Aus der Sicht des Weinbaus ist die Quertrassierung
notwendig. Bei dem Vorhaben handelt es sich um ei-
nen Eingriff gemäß § 14 Abs. 1 des Bundesnatur-
schutzgesetzes (BNatSchG). Durch die geänderte Ge-
stalt der Grundflächen kann der Naturhaushalt, der
gemäß § 7 Nr. 2 BNatSchG aus den Naturgütern Bo-
den, Wasser, Luft, Klima, Tiere und Pflanzen sowie
des Wirkungsgefüges zwischen ihnen besteht, be -
einträchtigt sein. Das Landschaftsbild wird nicht be -
einträchtigt. Naturschutzrechtliche Schutzgebiete und
Biotope sind nicht betroffen. Eine offensichtliche Be-
einträchtigung des Artenschutzes ist nach Aktenlage
nicht feststellbar. Die Belange des Naturhaushalts
(Bodenerosion, Wasser) und des Baurechts können
erst überprüft werden, wenn die angeforderten Bau-
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vorlagen vorliegen. Dem Petenten ist bereits am 
30. Oktober 2001 eine bau- und naturschutzrechtliche
Genehmigung für die Aufschüttung von Rebgelände
auf dem Grundstück Flst.-Nr. 155, Gemarkung R., er-
teilt worden. 

Das Regierungspräsidium nahm zu der Petition ergän-
zend wie folgt Stellung (gekürzter Auszug):

„Rechtsgrundlage der Anordnung zur Vorlage von
prüffähigen Bauvorlagen (Ziffer 1 und 3 der Verfü-
gung der Stadt O. vom 11. April 2012) ist § 47 Abs. 1
LBO. Danach haben die Baurechtsbehörden darauf
zu achten, dass die baurechtlichen Vorschriften so-
wie die anderen öffentlich-rechtlichen Vorschriften
über die Errichtung und den Abbruch von Anlagen
und Einrichtungen im Sinne des § 1 eingehalten
und die aufgrund dieser Vorschriften erlassenen
Anordnungen befolgt werden. Sie haben zur Wahr-
nehmung dieser Aufgaben diejenigen Maßnahmen
zu treffen, die nach pflichtgemäßem Ermessen er-
forderlich sind.

Diese allgemeine Überwachungsaufgabe ist um -
fassend und dient der Wahrung grundsätzlich des
gesamten öffentlichen Baurechts, d. h. aller öffent-
lich-rechtlicher Vorschriften, die Anforderungen
an Bauvorhaben enthalten. Hierzu gehören im Fall
einer Rebterrassierung grundsätzlich die Vor-
schriften über die Standsicherheit, Entwässerung,
Abstandsflächen und Erschließung. Die Baurechts-
behörden sind ermächtigt, Unterlagen und Nach-
weise zu verlangen, um prüfen zu können, ob ein
Vorhaben materiell baurechtswidrig ist. Die Bau-
aufsicht nach § 47 Abs. 1 LBO beschränkt sich
nicht nur auf genehmigungsbedürftige Vorhaben
(VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 13. Februar
1980). Die Baurechtsbehörden sind grundsätzlich
befugt, zu dem beschriebenen Zweck auch für ver-
fahrensfreie Maßnahmen Bauzeichnungen oder
sons tige Unterlagen zu verlangen.

Vorliegend besteht auch ein Bedürfnis nach bau-
aufsichtsrechtlicher Überprüfung. So ist der unter
Ziffer 1 verlangte Standsicherheitsnachweis für die
Stützmauer vor allem für die zu prüfende Frage er-
forderlich, ob die Belange der öffentlichen Sicher-
heit, insbesondere der Standsicherheit gewahrt
sind. 

Die von dem Petenten vorgelegte Äußerung des 
Dipl. Ing. W.T., Ingenieurbüro für Tragwerkspla-
nung, entspricht nicht den für Standsicherheits-
nachweise üblichen rechnerischen und zeichneri-
schen Anforderungen. Sie beruht in wesentlichen
Teilen auf den Angaben des Petenten, wonach die
Wand im felsigen Untergrund fest verankert wor-
den sei. Abstand und Länge der Verankerung sind
nicht nachgewiesen. Bestandspläne scheinen nicht
vorhanden zu sein. Es ist auch nicht erkennbar, ob
zur Prüfung der Verankerung zum Beispiel ersatz-
weise eine stichprobenartige Offenlegung von Ver-
ankerungsstäben vorgenommen wurde. Im Zusam-
menhang mit der Grundbruchgefährdung ist von
relativ geringen Lasten die Rede. Unklar bleibt,

von welchen Lasten ausgegangen wurde und ob
Grundbruchsicherheit bei den im Zuge der Bewirt-
schaftung entstehenden Lasten nach wie vor gege-
ben wäre oder welche Lasten höchstens entstehen
dürften. Der Wandfuß wird auch vom Gutachter
kritisch gesehen. Er warnt vor Schwächung durch
Witterungsabflüsse, Auswaschungen durch Nieder-
schlag, Frostausbrüche und weitere Abgrabungen
und fordert, dies in jedem Fall zu unterbinden.
Welche Vorkehrungen zum Schutz des bisher der
Witterung ausgesetzten und dadurch in seiner
Standsicherheit gefährdeten Wandfußes getroffen
wurden oder notwendig sind, ergibt sich aus dem
Gutachten nicht.
Die Forderung nach Vorlage von Bauvorlagen hin-
sichtlich der ohne Genehmigung durchgeführten
Bauvorlagen für die ohne Genehmigung durchge-
führte Rebzeilenänderung und Anlage von Klein-
terrassen ist nicht zu beanstanden. Hier stehen
baurechtlich zum Beispiel Fragen der Standsicher-
heit, Erschließung, Entwässerung im Raum und
von Seiten des Naturschutzes die Frage des Ein-
griffs gemäß § 14 Abs. 1 BNatSchG und seiner
Zulässigkeit gemäß § 15 BNatSchG.
Die Anordnung ist auch nicht unverhältnismäßig.
Auf der einen Seite wird dem Petenten ein verhält-
nismäßig geringes Opfer auferlegt. Auf der an -
deren Seite steht das öffentliche Interesse an bau-
und naturschutzrechtlich ordnungsgemäßen Zu-
ständen sowie der Gefahrenabwehr. Bei der Ab -
wägung des privaten Interesses des Petenten von
der Vorlage der geforderten Unterlagen verschont
zu bleiben und dem öffentlichen Interesse an der
Überprüfung öffentlicher Belange, ist letzterem der
Vorzug zu geben. Wie gerade auch die von dem Pe-
tenten durch Presseausschnitte belegte Vergleichs-
fälle belegen, ist auch die Vorbildwirkung zu be-
achten.“ 

Die von dem Petenten genannten Vergleichsfälle wer-
den derzeit vom Landratsamt untersucht bzw. geahn-
det.

Ein Bußgeldverfahren gegen den Petenten ist noch
nicht eingeleitet worden.

2. Rechtliche Würdigung

Der Petitionsausschuss, das Ministerium für Verkehr
und Infrastruktur und das Ministerium für Ländlichen
Raum und Verbraucherschutz schließen sich den Er-
wägungen der nachgeordneten Behörden an. Ein
Weinberg ist kein rechtsfreier Raum. Die Baurechts-
behörde ist ihrer gesetzlichen Aufgabe, das geltende
Baurecht durchzusetzen, in nicht zu beanstandender
Weise nachgekommen. 

Für die Standsicherheit einer baulichen Anlage ist
grundsätzlich der Eigentümer verantwortlich. Dieser
haftet auch, falls durch Einsturz jemand zu Schaden
kommt. Die Überwachung der Standsicherheit bau -
licher Anlagen ist eine wesentliche Aufgabe der Bau-
rechtsbehörden im Rahmen der ihnen durch § 47 LBO
zugewiesenen Pflichtaufgaben. Das von dem Petenten
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vorgelegte Gutachten muss entsprechend den Aus-
führungen des Regierungspräsidiums ergänzt werden,
insbesondere ist die auch vom Gutachter des Petenten
als notwendig beurteilte Sicherung des Hangfußes
nachzuweisen (Ziffer 2. der baurechtlichen Anord-
nung). 

Ist, wie hier, eine Baugenehmigung und eine Geneh-
migung nach § 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 NatSchG erfor-
derlich, entscheidet über die Erteilung der Baugeneh-
migung die untere Naturschutzbehörde im Benehmen
mit der Baurechtsbehörde (§ 24 Abs. 3 NatSchG).

Neben der Hauptaufgabe der Behörden, das geltende
Recht durchzusetzen, hat die Verfolgung und Ahn-
dung von Ordnungswidrigkeiten ergänzende Funk -
tion. Dies soll eine am Recht orientierte Baupraxis 
sichern, Einzelne von rechtswidrigen Handlungen ab-
halten und den Vorteil eines rechtswidrigen Verhal-
tens abschöpfen. 

Die Behauptung des Petenten, er habe gutgläubig ge-
handelt, weil er im Internet nichts zur Genehmigungs-
pflicht seines Vorhabens gefunden habe, ist gegebe-
nenfalls in einem Bußgeldverfahren bei der Prüfung,
ob der Petent vorwerfbar gehandelt hat, zu bewerten.
Wie jeder andere Grundstückseigentümer auch, ist der
nicht rechtskundige Eigentümer oder Besitzer eines
Weinbergs gut beraten, wenn er sich mit seinen Fragen
direkt an die zuständigen Stellen wendet. Die maßge-
benden Vorschriften sind im Internet zu finden (Ge -
setzestexte: www.landesrecht-bw.de; www.lubw.baden-
wuerttemberg.de; Internet-Portal des Landes www.ser-
vice-bw.de, das in verständlicher Sprache über Vor-
schriften und Verfahren informiert). 

Nach § 50 Abs. 5 LBO müssen verfahrensfreie Vor -
haben ebenso wie genehmigungspflichtige Vorhaben
den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. 

Aus der Sicht des Petitionsausschusses, des Ministe-
riums für Verkehr und Infrastruktur und des Ministe-
riums für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
besteht kein Anlass, insoweit das geltende Recht zu
ändern, insbesondere auch die Regelungen zur Ver-
fahrensfreiheit von Aufschüttungen und Abgrabun-
gen im Außenbereich (Nr. 11 e) des Anhangs zu § 50
Abs. 1 LBO).

Beschlussempfehlung:

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

26. Petition 15/1461 betr. Schülerbeförderungskos -
ten

Der Petent begehrt in seiner Petition, die er an den Pe-
titionsausschuss des Deutschen Bundestags gerichtet
hat, die Erstattung von Kosten für die Beförderung

seiner Tochter zur Schule. Er trägt vor, das Landrats -
amt habe die Erstattung abgelehnt, weil er seit 2008
anstatt einer Schülerkarte eine normale Regiokarte er-
worben habe. Er begehre nur eine Erstattung in Höhe
von 35,– Euro monatlich. Da sei es aus seiner Sicht
letztlich egal, welche Fahrkarte er für seine Tochter
kaufe.

Der Deutsche Bundestag hat die Petition an den Land-
tag von Baden-Württemberg weitergeleitet.

Die Prüfung der Petition hat Folgendes ergeben:

Sachverhalt:

1. Die Tochter benützt für die Fahrten zwischen der
Wohnung und der Schule den ÖPNV.

2. Der Regio-Verkehrsverbund bietet in seinem Tarif-
gebiet für Schüler eine Schülermonatskarte (Regio-
karte für Schüler) zum Preis von 35,– Euro (ab 2012:
36,50 Euro) monatlich an. Der Petent hat für seine
Tochter nicht die Schülermonatskarte (Regiokarte
für Schüler), sondern eine übertragbare Regiokarte
zum Preis von 48,50 Euro (ab 2012: 51,– Euro) mo-
natlich erworben.

3. Die Familie des Petenten hat vom 1. September
2008 bis zum 31. Mai 2009 Leistungen nach dem
Sozialgesetzbuch II, vom 1. Mai 2009 bis zum 
31. Dezember 2010 Leistungen nach dem Wohn-
geldgesetz bezogen. 

4. Der Landkreis erhebt nach Maßgabe seiner Satzung
über die Erstattung der notwendigen Schülerbeför-
derungskosten von Schülern der Realschulen ab
Klasse 5 einen Eigenanteil zu den Beförderungs -
kos ten in Höhe des Tarifs der Regiokarte für
Schüler. Für soziale Härtefälle hat der Landkreis in
seiner Satzung die Möglichkeit geschaffen, den 
Eigenanteil zu erlassen. Die Voraussetzungen für
einen Erlass der Eigenanteile wären aufgrund der
wirtschaftlichen Verhältnisse der Familie des Pe-
tenten gegeben. Den Erlass des Eigenanteils hat der
Landkreis darüber hinaus an die Voraussetzung ge-
knüpft, dass eine Schülermonatskarte (Regiokarte
für Schüler) erworben wird. Die übertragbare Re-
giokarte hat der Landkreis davon ausgenommen
mit der Folge, dass der Eigenanteil für die Tochter
des Petenten nicht erlassen wurde und der Petent
für die Kosten der Schülerbeförderung seiner Toch-
ter aufkommen musste.

5. Am 15. Juni 2011 hat der Petent einen Antrag auf
Bildung und Teilhabe gestellt und die Übernahme
der Kosten für die Schülerbeförderung für seine
Tochter beantragt. Im Zeitpunkt der vom Petenten
eingereichten Petition hat der Landkreis über den
Antrag des Petenten noch nicht entschieden. Nach
Prüfung der Unterlagen wurden dem Petenten rück-
wirkend für die Zeit ab 1. Januar 2011 die Schüler-
beförderungskosten in Höhe der Schülermonatskar-
te (Regiokarte für Schüler) erstattet. 
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Rechtliche Würdigung:

1. Zeitraum ab 1. Januar 2011

Für den Zeitraum ab dem 1. Januar 2011 hat der
Landkreis dem Antrag des Petenten entsprochen
und aus Mitteln, die vom Bund im Rahmen der
Bildungs- und Teilhabeleistungen finanziert wer-
den, die Kosten für die Schülerbeförderung der
Tochter des Petenten in der beantragten Höhe er-
stattet. Insoweit ist dem Anliegen des Petenten
Rechnung getragen und die Petition erledigt.

2. Zeitraum 2008 bis 2010

2.1 Das Bildungs- und Teilhabepaket des Bundes ist
zum 1. Januar 2011 in Kraft getreten. Für die Er-
stattung der Schülerbeförderungskosten für die
Tochter des Petenten, die vor Inkrafttreten des
Bildungs- und Teilhabepakets entstanden sind,
sind die Regelungen in § 18 des Finanzausgleichs-
gesetzes (FAG) und der Satzung des Landkreises
über die Erstattung der notwendigen Schülerbe-
förderungskosten maßgebend.

2.2 Das Land hat zum Schuljahr 1983/1984 die Zu-
ständigkeit für die Erstattung der Kosten der
Schülerbeförderung auf die Stadt- und Landkreise
übertragen. Dabei wurde den Stadt- und Land-
kreisen in § 18 Abs. 2 Nr. 2 FAG ausdrücklich das
Recht eingeräumt, Einzelheiten durch Satzung
wie z. B. Höhe und Verfahren zur Erhebung von
Eigenanteilen oder zur Gewährung von Zuschüs-
sen sowie Umfang und Abgrenzung der notwen-
digen Beförderungskosten zu bestimmen. Die Er-
hebung von Eigenanteilen wurde weder auf be-
stimmte Schularten beschränkt, noch hat der Ge-
setzgeber Vorgaben zur konkreten Ausgestaltung
der Eigenanteile einschließlich des Umfangs der
zu erstattenden Beförderungskosten festgelegt.
Der Erhebung von Eigenanteilen stehen weder
verfassungsrechtliche noch andere gesetzliche
Regelungen wie z. B. das Schulgesetz für Baden-
Württemberg entgegen. 

2.3 Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
(VGH) hat sich mehrfach mit der Erstattung der
Kosten für die Schülerbeförderung befasst. 

Mit Beschluss vom 7. November 1995, Az. 9 S
1848/93, hat er festgestellt, dass trotz der be -
stehenden Schulpflicht für Grund- und Haupt-
schüler kein Rechtsanspruch auf eine kostenlose
Beförderung bestehe. Ausdrücklich weist der
VGH darauf hin, dass allein der Umstand, dass
die Konzentration der Hauptschulen in größeren
Orten den Schulweg für Hauptschüler in vielen
Gemeinden verlängere und eine Schülerbeförde-
rung erst notwendig gemacht habe, keine Rechts-
pflicht auf volle Übernahme der Schülerbeförde-
rungskosten begründe. 

Mit Beschluss vom 8. März 1996, Az.: 9 S
1955/93, weist er darauf hin, dass § 18 FAG den
Stadt- und Landkreisen die Erstattung der not-

wendigen Beförderungskosten auferlege. Im Rah-
men ihrer Satzungshoheit bleibe es ihnen überlas-
sen, den Umfang der Kosten selbst zu bestimmen
und die notwendigen Kosten gegen andere Kosten
abzugrenzen. Die gesetzliche Pflicht zur Erstat-
tung der notwendigen Beförderungskosten bedeu-
te nicht, dass sämtliche Kosten zu erstatten seien.
Auf eine vollständige Erstattung bestehe weder
ein verfassungsrechtlich geschützter subjektiver
Leistungsanspruch des Schülers noch ein objek -
tives verfassungsrechtliches Gebot für die Stadt-
und Landkreise. Vielmehr besitzen die Stadt- und
Landkreise einen weiten Gestaltungsspielraum,
ob und in welchem Umfang eine Erstattungsrege-
lung getroffen werde. Dabei dürften sie sich auch
von finanzpolitischen Erwägungen leiten lassen. 

Der Gleichheitssatz verbiete es lediglich, gleiche
Sachverhalte, die eine gleichartige Regelung er-
fordern, ungleich zu behandeln. Dieser Verfas-
sungsrechtsatz enthalte bei der Gewährung staat -
licher Leistungen ein Willkürverbot, das den
Stadt- und Landkreisen einen Spielraum zur Fest-
legung finanzieller Förderbedingungen belasse.
Es liege in deren Ermessen, in welcher Weise den
Gedanken der Angemessenheit, Billigkeit und
Zweckmäßigkeit Rechnung getragen werde. Eine
Ungleichbehandlung verletze den Gleichheitssatz
nur dann, wenn dafür jeder sachlich einleuchtende
Grund fehle. Die Abgrenzung eines begünstigten
Tatbestandes sei verfassungsrechtlich nicht zu be-
anstanden, wenn vertretbare Gründe dafür sprächen
und die Stadt- und Landkreise willkürliche Dis -
kriminierungen und Privilegierungen vermeiden.
Der Gestaltungsspielraum ende erst dort, wo eine
ungleiche Behandlung nicht mehr mit einer gerech-
tigkeitsorientierten Betrachtungsweise vereinbar sei
und mangels einleuchtender Gründe als willkürlich
beurteilt werden müsse.

2.4 Der Landkreis hat in seiner Satzung über die Er-
stattung der notwendigen Schülerbeförderungs -
kosten und ergänzenden Richtlinien festgelegt,
dass in Fällen unbilliger Härte der Eigenanteil bei
Erwerb der Schülermonatskarte (Regiokarte für
Schüler) erlassen werden kann. In der bis 31. De-
zember 2011 gültigen Fassung seiner Satzung
sieht der Landkreis diese Voraussetzung bei Be-
zug von Arbeitslosengeld II oder von Leistungen
der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozial-
gesetzbuch XII als gegeben an. Außerdem hat der
Landkreis in ergänzenden Richtlinien zur Satzung
geregelt, dass die Kostenerstattung bzw. der Er-
lass der Eigenanteile den Erwerb der Schülermo-
natskarte (Regiokarte für Schüler) voraussetzt.

Die vom Landkreis auf der Grundlage seiner Sat-
zung festgelegten Eigenanteile zu den Schülerbe-
förderungskosten, die Abgrenzung der zu erstat-
tenden notwendigen Beförderungskosten und die
Regelungen für soziale Härtefälle einschließlich
der Voraussetzungen für den Erlass von Eigenan-
teilen stehen mit § 18 FAG in Einklang und sind
deshalb nicht zu beanstanden. Der Landkreis hat
im Rahmen der ihm eingeräumten Selbstverwal-
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tungsgarantie von der gesetzlichen Ermächtigung
des § 18 FAG in zulässiger Weise Gebrauch ge-
macht. Dabei hat der Landkreis – wie der Verwal-
tungsgerichtshof Baden-Württemberg festgestellt
hat – einen weiten Ermessensspielraum. Seine
Festlegungen verstoßen deshalb nicht gegen höher -
rangiges Recht. 

Zulässig ist es, die Regelung von Härtefällen als
Ermessensentscheidung vorzusehen und für den
Erlass der Eigenanteile die Erfüllung bestimmter
Voraussetzungen zu fordern. So steht es dem
Landkreis frei, den Erlass seiner Eigenanteile an
die Voraussetzung zu knüpfen, dass eine Schüler-
monatskarte (Regiokarte für Schüler) erworben
wird. Schülermonatskarten sind nicht übertragbar.
Im Gegensatz dazu können übertragbare Regio-
karten, wie sie der Petent erworben hat, auch von
anderen Personen genutzt werden. Im Rahmen
seines weiten Ermessensspielraums durfte der
Landkreis die Förderung auf den Schülerverkehr
beschränken und den Erwerb von übertragbaren
Regiokarten vom Erlass der Eigenanteile aus -
schließen. 

Beschlussempfehlung:

Soweit der Petition durch die Erstattung der
Schülerbeförderungskosten für den Zeit-
raum ab 1. Januar 2011 im Rahmen der Bil-
dungs- und Teilhabeleistungen des Bundes
teilweise abgeholfen wurde, wird die Peti -
tion für erledigt erklärt. Im Übrigen kann
der Petition bei dieser Sach- und Rechtslage
nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Schwehr

27. Petition 15/1505 betr. Hilfe für Behinderte

Die Petentin wendet sich seit vielen Jahren regel-
mäßig an eine Vielzahl von staatlichen Stellen, insbe-
sondere die Aufsichtsbehörden der kommunalen Leis -
tungsträger. Ebenso versucht sie regelmäßig über po-
litische Entscheidungsträger die Entscheidungen der
örtlich zuständigen Bewilligungsbehörden zu beein-
flussen.

Die vielfältigen Beschwerden der Petentin gegenüber
dem Landkreis W. als Träger der Sozialhilfe waren
auch bereits im Jahr 2010 Gegenstand einer parla-
mentarischen Überprüfung (Petition 14/4581, Land-
tagsdrucksache 14/7061, lfd.-Nr. 16). Der Petition
konnte seinerzeit nicht abgeholfen werden.

Die Petentin hat sich jüngst auch bereits persönlich an
den Herrn Ministerpräsidenten, die Sozialministerin
sowie den Beauftragten der Landesregierung für die
Belange behinderter Menschen gewandt.

Eine sachlich-rechtliche Überprüfung der Eingaben
der Petentin durch die jeweils berührten Fachabteilun-
gen des Sozialministeriums erfolgt zwischenzeitlich

jedoch nicht mehr, nachdem der Petentin bereits
mehrfach beschieden wurde, sich ihr Vorbringen im
Wesentlichen in Wiederholungen erschöpft und im
Übrigen auch bereits Gegenstand diverser gericht -
licher Entscheidungen war: Seit Beginn ihres Leis -
tungsbezugs nach dem Zwölften Buch Sozialgesetz-
buch (SGB XII) im Jahr 2009 hat die Petentin bereits
erfolglos zwanzig Klageverfahren gegen den Land-
kreis W. betrieben.

Zudem sind in Baden-Württemberg die Stadt- und
Landkreise die Träger für die Leistungen im Rahmen
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-
rung bzw. für die Leistungen im Rahmen der Einglie-
derungshilfe für Menschen mit Behinderungen nach
dem SGB XII. Sie führen ihre Aufgaben als weisungs-
freie Pflichtaufgaben durch (§ 1 Abs. 3 AGSGBXII)
und unterliegen alleine einer Rechtsaufsicht des Lan-
des. Prüfungsmaßstab der Aufsichtsbehörde ist nach
dem Grundsatz der maßvollen Ausübung der Rechts-
aufsicht, ob allgemein anerkannte Bewertungsmaß -
stäbe überschritten worden sind. Der beaufsichtigten
Behörde steht ein gewisser, von der Aufsicht zu be-
achtender Bewertungsspielraum zu, sofern sich das
Handeln oder Unterlassen des Beaufsichtigten im Be-
reich des rechtlich noch Vertretbaren bewegt.

Nach diesen Maßstäben liefert auch der mit der der-
zeitigen Petition mitgeteilte Sachverhalt keinen An-
lass für ein Einschreiten. Auf Grundlage der Petitions-
schrift ist jedenfalls ein rechtlich unvertretbares Han-
deln des Landkreises in Ansehung des zu beachtenden
Bewertungsspielraums nicht erkennbar. 

Davon abgesehen waren die Unterkunftskosten der
Petentin auch schon Gegenstand der obergerichtlichen
Prüfung. Soweit die Petentin meint, dass sich die
Sach- und Rechtslage zu ihren Gunsten verändert ha-
be, steht es ihr frei, erneut eine gerichtliche Überprü-
fung einzuleiten. An dieser Stelle wird aber darauf
hingewiesen, dass die von der Petentin in Bezug ge-
nommene Entscheidung des Bundessozialgerichts
(gemeint wohl Urt. v. 13. April 2011, B 14 AS 106/10
R, juris) alleine die Mietobergrenze der Stadt Freiburg
betrifft. Davon abgesehen ist die Behauptung, das
Bundessozialgericht habe der Stadt Freiburg und den
„naheliegenden Landkreisen“ die „Auflage“ erteilt,
einen „Mietspiegel festzusetzen“, nicht richtig.

Die Petentin wird schließlich auch bezüglich der von
ihr immer wieder begehrten Übernahme von „Internet-
kosten“ auf den Verwaltungs- bzw. Klageweg verwie-
sen. An dieser Stelle wird aber darauf hingewiesen,
dass die Übernahme von Kosten für einen Internetzu-
gang im Wege der Eingliederungshilfe nach einer Ent-
scheidung des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz
grundsätzlich nicht in Betracht kommt (Urt. v. 25. No-
vember 2010, L 1 SO 23/10, juris, m. w. N.).

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr
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28. Petition 15/1581 betr. Beihilfe 

Der Petent erstrebt mit seiner Petition, dass ihm Bei-
hilfe aus dem vollen Rechnungsbetrag der von einer
Klinik in Basel in Zusammenhang mit einer Hüftope-
ration am 17. Februar 2012 berechneten Leistungen
i. H. v. umgerechnet 25.065,03 Euro und der Rech-
nung des operierenden Arztes vom 16. März 2012
i. H. v. umgerechnet 7.716,36 Euro gewährt wird.

Dem Vorbringen des Petenten stehen die einschlägi-
gen Bestimmungen der Beihilfeverordnung (BVO)
entgegen.

Nach § 13 Absatz 1 BVO sind außerhalb der Bundes-
republik Deutschland entstandene Aufwendungen nur
insoweit und bis zu der Höhe beihilfefähig, wie sie in
der Bundesrepublik Deutschland am Sitz der Beihilfe-
stelle oder in deren nächster Umgebung entstanden
und beihilfefähig gewesen wären. 

Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstan -
dene Aufwendungen sind nur dann ohne Beschrän-
kung auf die inländischen Kosten, (jedoch unter Be-
achtung der beihilferechtlichen Ausschlüsse und
Höchstbeträge) nach § 13 Absatz 2 BVO beihilfefähig, 

1. wenn sie bei einer Dienstreise eines Beihilfebe-
rechtigten entstanden sind, es sei denn, dass die Be-
handlung bis zur Rückkehr in die Bundesrepublik
Deutschland hätte aufgeschoben werden können;

2. wenn und soweit die Beihilfefähigkeit vor Antritt
der Reise anerkannt worden ist. Die Anerkennung
der Beihilfefähigkeit kommt ausnahmsweise in Be-
tracht, wenn durch ein amtsärztliches Gutachten
nachgewiesen ist, dass die Behandlung außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland zwingend not-
wendig ist, weil hierdurch eine wesentlich größere
Erfolgsaussicht zu erwarten ist. Die Anerkennung
der Beihilfefähigkeit von Aufwendungen, die im
Zusammenhang mit einer Kur oder ähnlichen Maß-
nahmen entstehen, ist nur nach Maßgabe des § 13
Absatz 1 und Absatz 3 BVO zulässig;

3. wenn sie 1.000 Euro nicht übersteigen oder wenn
bei Aufenthalt in der Nähe der Grenze aus akutem
Anlass das nächstgelegene Krankenhaus aufge-
sucht werden muss. 

Diese Ausnahmetatbestände wurden dem Petenten im
Informationsschreiben des Landesamtes für Besol-
dung und Versorgung (LBV) vom 11. November
2011 und im Voranerkennungsbescheid vom 28. De-
zember 2011 (mit voraussichtlichem beihilfefähigen
Betrag) mitgeteilt. In seinem Falle liegt jedoch keiner
dieser Tatbestände vor.

Der unter Punkt 3 vorgesehene Ausnahmetatbestand
von sogenannter „Grenznähe“ liegt insbesondere
schon deshalb nicht vor, da der bei dem Petenten am
20. Januar 2012 durchgeführte chirurgische Eingriff
langfristig geplant war und es sich somit nicht um ei-
ne Behandlung aus akutem Anlass gehandelt hat.

In seinen Anträgen auf Voranerkennung vom 8. No-
vember 2011 und 30. November 2011 hat der Petent
sogar verschiedene Krankenhäuser in Basel genannt

und verweist darauf, dass ein Kollege zu einer Be-
handlung in einem weiteren Basler Krankenhaus Bei-
hilfe aus dem ungekürzten Rechnungsbetrag erhalten
hat. Ohne nähere Angaben zu diesem Vergleichsfall
konnten von Seiten des LBV jedoch hierzu keine
näheren Ausführungen gemacht werden. Im Übrigen
können aus einer ggf. rechtswidrigen Beihilfege-
währung keine Ansprüche hergeleitet werden.

Mit Urteil vom 17. Oktober 2011 hat das Bundes -
verwaltungsgericht über die Revision gegen ein Urteil
des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg vom 
19. Januar 2010 entschieden. In der Begründung äußert
sich das Gericht zu verschiedenen bislang strittigen
Fragen:

– Ärztliche Leistungen einschließlich Krankenhaus-
behandlungen in der Schweiz stellen grenzüber-
schreitende Dienstleistungen im Sinne des Abkom-
mens der EG und ihrer Mitgliedstaaten mit der
Schweiz vom 21. Juni 1999 dar.

– Eine Beschränkung der Beihilfefähigkeit gemäß 
§ 13 Absatz 1 Satz 1 BVO („... insoweit und bis zur
Höhe, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland
am Sitz der Beihilfestelle oder deren nächster Um-
gebung entstanden oder beihilfefähig gewesen
wären; ...“) verletzt das Abkommen nur, soweit
nicht die höchstmöglichen Kosten einer vergleich-
baren Inlandsbehandlung beihilfefähig wären. Eine
Begrenzung auf am Sitz der Beihilfestelle oder in
deren unmittelbarer Umgebung entstehende Kosten
wäre/ist dagegen als Behinderung des freien
Dienstleistungsverkehrs zu bewerten.

– Eine leistungseinschränkende oder leistungsaussch-
ließende Regelung wie bspw. der Inlandsvergleich
(auch u. a. auf den Ort der Beihilfestelle) bedarf der
gesetzlichen Ermächtigung. Hierfür sieht das Ge-
richt § 101 Landesbeamtengesetz – alt – (LBG)
grundsätzlich als ausreichend an. Das gilt aller-
dings nur dann, wenn die Möglichkeit zur Inan-
spruchnahme einer kostengünstigeren – inländi-
schen – Behandlung besteht/bestanden hat. Eine
derartige Kostenbeschränkung bei Notfallbehand-
lungen im Ausland verlässt die gesetzliche Ermäch-
tigungsgrundlage und verstößt gegen Artikel 3 Ab-
satz1 GG.

Diese Rechtsprechung hat bis auf Weiteres die Kon-
sequenzen für die Beihilfepraxis, dass bei Behandlun-
gen in der Schweiz kein auf den Sitz der Beihilfestelle
oder in deren nächster Umgebung begrenzter Kosten-
vergleich mehr zulässig ist. Um der Rechtsprechung
und den europarechtlichen Vorgaben zu genügen, wird
man bis auf Weiteres bei den Vergleichsberechungen
jeweils vom höchsten bekannten Wert einer Einrich-
tung ausgehen (DRG-Fallpauschale; Pflegesatz).

Dies wurde der Beihilfestelle mit Schreiben des Minis -
teriums für Finanzen und Wirtschaft vom 19. März
2012 bekannt gegeben. 

Es werden seither regelmäßig die Kosten einer ver-
gleichbaren Behandlung in der Universitätsmedizin
der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz der Ver-
gleichsberechnung zugrunde gelegt, weil die dortigen
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DRG-Entgelte auf dem bundesweit höchsten Landes-
basisfallwert basieren.

Entsprechend dem Zweck der Beihilfe, ergänzende 
finanzielle Hilfen für Aufwendungen in Krankheits-
fällen zu gewähren, soweit der Beamte derartige Auf-
wendungen nicht durch eine zumutbare Eigenvorsor-
ge absichern kann, wird Beihilfe nicht über den Um-
fang hinaus gewährt, wie sie im Inland erforderlich
gewesen wäre.

Beihilfe aus dem vollen Rechnungsbetrag – so wie
vom Petenten gewünscht – konnte gemäß der Rege-
lung in § 13 Absatz 1 BVO nicht gewährt werden. Mit
der Nachgewährung vom 5. Juli 2012 wurde das in
der Uniklinik Mainz mögliche Sonderentgelt berück-
sichtigt.

Die vom Petenten beanstandete lange Dauer des Wi-
derspruchsverfahrens war laut Mitteilung des LBV
bedingt durch Personalengpässe und insoweit leider
nicht zu verhindern.

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung hat
daher zu Recht eine Vergleichsberechnung durchge-
führt und die Beihilfe gemäß § 13 BVO festgesetzt.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

29. Petition 15/1595 betr. Berufsanerkennung, Be-
schäftigung entsprechend der Qualifikation

Die Petentin möchte erreichen, dass ihr in Karaganda
(heute Kasachstan) erworbener Abschluss, ein Dip -
lom als Lehrerin der Vorschulpädagogik und -psycho-
logie, Methodistin der Vorschulerziehung in Baden-
Württemberg einem inländischen Hochschulabschluss
gleichgestellt wird. Die Petentin hofft, dass sich auf-
grund des neuen Berufsanerkennungsgesetzes für sie
neue berufliche Perspektiven, verbunden mit einer
besseren Vergütung, ergeben.

Sie begründet dieses Anliegen damit, dass ihr an einer
kasachischen Hochschule erworbener Abschluss höher -
wertiger sei, als eine deutsche Erzieherinnen- und Er-
zieherausbildung.

Die Petentin hat nach ihrer Einreise nach Deutschland
eine Führungsgenehmigung ihres in Karaganda er-
worbenen Hochschulabschlusses beantragt. Das Wis-
senschaftsministerium genehmigte der Petentin im
Jahr 1994, den an der Pädagogischen Hochschule Ka-
raganda in der Fachrichtung Vorschulpädagogik und 
-psychologie erworbenen Grad in der Form „Lehrerin
der Vorschulpädagogik und -psychologie, Methodis -
tin der Vorschulerziehung“ in der Bundesrepublik
Deutschland zu führen. Die staatliche Anerkennung
als Erzieherin wurde der Petentin im Jahr 1997 verlie-
hen, nachdem sie an einer Nachqualifizierungsmaß-
nahme teilgenommen hatte.

In den Jahren 2002, 2009 und 2012 beantragte die Pe-
tentin eine Bewertung ihres in Karaganda erworbenen
Hochschulabschlusses beim Landesgesundheitsamt
Baden-Württemberg, mit dem Ziel, dass ihr in Kara-
ganda erworbenes Diplom als Lehrerin der Vorschul-
pädagogik und -psychologie, Methodistin der Vor-
schulerziehung einem deutschen Diplom in Sozial-
pädagogik auf Fachhochschulniveau gleichgestellt
wird. Das Landesgesundheitsamt lehnte die Anträge
ab. Zur Begründung führte es aus, eine materielle
Gleichwertigkeit mit der hiesigen Fachhochschulaus-
bildung Sozialpädagogik bestehe nicht. Auch das
neue Berufsanerkennungsgesetz schaffe hier keine
neue Bewertungsgrundlage.

Im Übrigen würden sich selbst bei einer Anerkennung
keine neuen beruflichen Perspektiven im Arbeitsfeld
Kindertagesbetreuung für die Petentin ergeben.

§ 7 Kindertagesstättengesetz definiert, welche Berufs-
gruppen als pädagogisches Personal in Kinderta-
geseinrichtungen arbeiten dürfen. Staatlich anerkann-
te Erzieherinnen/Erzieher und hochschulisch ausge-
bildete pädagogische Fachkräfte arbeiten im selben
Berufsfeld. Beide Berufsgruppen sind pädagogische
Fachkräfte im Sinne des § 7 Kindertagesstättengesetz
und beide Berufsgruppen sind zur Leitung einer
Gruppe sowie zur Leitung einer Einrichtung befugt.

Eine Anerkennung des im Ausland erworbenen Ab-
schlusses auf Hochschulniveau würde nicht automa-
tisch zu einer höheren Vergütung führen. Es ließe sich
daraus auch kein Anspruch auf eine höherwertige
Tätigkeit ableiten. Die Höhe der Vergütung bestimmt
der Arbeitgeber, sprich der Träger einer Kinderta-
geseinrichtung. Für die Einstufung ist die ausgeübte
Tätigkeit entscheidend, nicht die Qualifikation.

Unabhängig davon besteht die Möglichkeit, als Ent-
scheidungshilfe für den Arbeitgeber oder Behörden der
Arbeitsvermittlung bei der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen (ZAB) unter www.kmk.org/zab/
zeugnisbewertungen.html eine Zeugnisbewertung zu
beantragen (sog. Lissabon-Bescheinigung). Anhand
dieser Zeugnisbewertung wird die ausländische Hoch-
schulqualifikation beschrieben und die berufliche und
akademische Verwendungsmöglichkeit bescheinigt.
Zeugnisbewertungen werden auf Grundlage des
„Übereinkommen über die Anerkennung von Qualifi-
kationen im Hochschulbereich in der europäischen
Region“ (sog. Lissabon-Konvention) vom 11. April
1997 ausgestellt, das in Deutschland am 1. Oktober
2007 in Kraft getreten ist. Die Länder der Bundesre-
publik Deutschland haben die ZAB mit dieser Aufga-
be beauftragt. 

Eine Zeugnisbewertung der ZAB soll den Zugang
zum deutschen Arbeitsmarkt mit einer ausländischen
Hochschulqualifikation erleichtern. Sie ist eine ver-
gleichende Einstufung, nicht jedoch eine Anerken-
nung. 

Auch daraus lässt sich aber kein Anspruch auf höher-
wertige Tätigkeit und eine höhere Vergütung ableiten.

Mit der Entscheidung des Wissenschaftsministeriums
den akademischen Grad führen zu können, ist dem
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Anliegen der Petentin teilweise entsprochen. Bei der
aktuellen Prüfung der Unterlagen durch das Wissen-
schaftsministerium wurde ein Übersetzungsfehler ent-
deckt. Die korrekte Übersetzung des akademischen
Grades müsste lauten: „Lehrerin der Vorschulpädago-
gik und -psychologie, Methodikerin der Vorschuler-
ziehung“. Eine Richtigstellung durch das Wissen-
schaftsministerium ist auf Antrag der Petentin mög-
lich.

Im Übrigen kann der Petition nicht abgeholfen wer-
den.

Selbst wenn eine Anerkennung des in Karaganda er-
worbenen Abschlusses auf Hochschulniveau möglich
wäre, würden sich dadurch für die Petentin keine 
neuen beruflichen Perspektiven, verbunden mit einer
höheren Vergütung ergeben.

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden. 

Berichterstatter: Schwehr

30. Petition 15/1644 betr. Internetauftritt des Land-
ratsamts Breisgau-Hochschwarzwald

I. Gegenstand der Petition

In der Petition wird der Internetauftritt des Landrats -
amts Breisgau-Hochschwarzwald beanstandet, die
nach Ansicht des Petenten in englischer Sprache bzw.
einer Mischung aus englischer und deutscher Sprache
abgefasst ist.

II. Sachverhalt

Der Internetauftritt des Landratsamts Breisgau-Hoch-
schwarzwald ist in deutscher Sprache. Daneben gibt
es auch einige Seiten in französischer Sprache für
ausländische Nutzer. Diese Seiten stellen eine Über-
setzung des deutschen Internetangebots dar. Eine eng-
lischsprachige Version stellt das Landratsamt Breis-
gau-Hochschwarzwald nicht zur Verfügung.

Durch die Landratsämter werden Informationen des
Verwaltungsportals service-bw, welches das Land zur
Verfügung stellt, in die kommunalen Internetauftritte
integriert. Die Informationen im Verwaltungsportal
service-bw werden sowohl in englischer als auch fran-
zösischer Sprache angeboten. Im Hinblick auf die Frei-
zügigkeit in Europe, insbesondere im Rahmen der
Dienstleistungsrichtlinie, werden mehrsprachige Porta-
le der Verwaltungsbehörden immer wieder gefordert.

Bei der Übernahme der Informationen aus dem Ver-
waltungsportal übernehmen die Landratsämter auch
grundsätzlich die mehrsprachigen Versionen, wobei
diese nur bei entsprechender Sprachauswahl ange-
zeigt werden. Eine solche englische Sprachauswahl
gibt es auf den Internetseiten des Landratsamts Breis-
gau-Hochschwarzwald jedoch nicht.

Aus welchem Grund der Petent auf eine englisch -
sprachige Seite gelangt ist, lässt sich mit den gemach-
ten Angaben nicht mehr ermitteln, da weder die Be-
nutzerumgebung des Petenten noch die genaue Zeit
der Anzeige bekannt ist. 

Ursache könnte zum Beispiel sein, dass der Petent 
eine englischsprachige Browserversion benutzt, die
automatisch auf eine im Hintergrund vorhandene eng-
lische Version einer Seite springt. 

Eine deutsch-englische Mischung kommt dann zu-
stande, wenn das Landratsamt übersetzte Seiten aus
dem durch das Land zur Verfügung gestellten Ange-
bot übernimmt, kommunale Ergänzungen dann je-
doch nicht in englischer Sprache einpflegt.

Eine Verletzung des Grundsatzes der deutschen
Amtssprache liegt hier nicht vor.

Beschlussempfehlung: 

Mit den o. g. Ausführungen wird die Peti -
tion für erledigt erklärt.

Berichterstatter: Schwehr

31. Petition 15/1668 betr. Strafvollzug 

Der Petent befindet sich seit dem 28. Februar 2012 in
Haft. Er verbüßte zunächst den Rest einer Gesamtfrei-
heitsstrafe aus ursprünglich zwei Jahren und einem
Monat aufgrund des Urteils des Landgerichts vom 
7. Dezember 2009 wegen Sachbeschädigung und ver-
suchter Nötigung in Tateinheit mit Hausfriedens-
bruch, gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger
Körperverletzung. Seit dem 9. August 2012 wird ge-
gen ihn Untersuchungshaft aufgrund Haftbefehls des
Amtsgerichts vom 10. Januar 2012 vollzogen. Inzwi-
schen ist in dieser Sache Anklage zum Landgericht
wegen Bedrohung in vier Fällen erhoben.

Der bis zum 15. Oktober 2012 in der Justizvollzugs-
anstalt einsitzende Petent befand sich von 8. Mai bis
zum 18. Mai 2012 sowie vom 25. Juni bis zum 
27. August 2012 im Justizvollzugskrankenhaus. Der-
zeit befindet er sich in einer anderen Justizvollzugsan-
stalt.

Der Petent wendet sich dagegen, in der Justizvoll-
zugsanstalt, in der er bis zum 15. Oktober 2012 unter-
gebracht war, nicht ausreichend mit Nahrung versorgt
zu werden (1.). Bezogen auf seine Unterbringung im
Justizvollzugskrankenhaus bemängelt der Petent, dass
es dort keine vom Haftraum abgetrennte Toilette gebe
(2.). Außerdem lägen mangelhafte hygienische Ver-
hältnisse vor (3.). Er beschwert sich zudem darüber,
dass die Staatsanwaltschaft das Briefgeheimnis vor-
sätzlich gebrochen habe. Sie habe Briefe an Parla-
mentsabgeordnete bzw. Minister geöffnet. Auch wei-
tere Briefe, die nicht der Postkontrolle unterlägen, sei-
en geöffnet worden (4.).
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Zu 1.:

Die Verpflegung in den Justizvollzugsanstalten wird
in Übereinstimmung mit den von der deutschen Ge-
sellschaft für Ernährung vorgegebenen Werten ange-
boten. Einen Antrag des Petenten vom 30. April 2012
auf Zuteilung von Zusatzverpflegung lehnte die Jus -
tizvollzugsanstalt nach Einholung einer ärztlichen
Stellungnahme ab. 

Zu 2.:

Der Petent war in einem Gemeinschaftshaftraum der
akutpsychiatrischen Station des Justizvollzugskran-
kenhauses untergebracht. Eine Einzelunterbringung
war aufgrund fachärztlicher Anordnung wegen seines
potenziell eigengefährdenden Verhaltens nicht ver-
tretbar. Sämtliche Hafträume auf dieser Station verfü-
gen derzeit noch nicht über baulich abgetrennte und
separat entlüftete Sanitäranlagen. Die Einrichtung ent-
sprechender Sanitäranlagen ist aber im Rahmen einer
Baumaßnahme vorgesehen, die spätestens Ende Feb -
ruar 2013 erfolgen soll.

Zu 3.:

Aufgrund der laufenden Überprüfung der hygieni-
schen Verhältnisse des Justizvollzugskrankenhauses
kann festgestellt werden, dass diese den Vorgaben der
Krankenhaushygienerichtlinien des Robert-Koch-Ins -
tituts entsprechen.

Zu 4.:

Mit Beschluss vom 7. März 2012 ordnete das für die
Untersuchungshaft zuständige Amtsgericht auch für
den Vollzug der Strafhaft geltende Beschränkungen an.
Unter anderem ist der Schrift- und Paketverkehr des Pe-
tenten zu überwachen. Die Ausführung dieser Anord-
nung wurde der Staatsanwaltschaft übertragen. Die Be-
schränkungen wurden damit begründet, dass diese zur
Abwehr der Fluchtgefahr erforderlich, zumutbar und
verhältnismäßig seien. Insbesondere aufgrund der ho-
hen Straferwartung und aufgrund des planmäßigen und
koordinierten Vorgehens sowie der wiederholten Kon-
taktaufnahme des Beschuldigten mit den Geschädigten
zur Bekräftigung der von ihm geäußerten Drohungen
seien die angeordneten Beschränkungen erforderlich.
Dies gelte umso mehr, als der Beschuldigte bereits ge-
genüber seinem Vater und seiner Schwester geäußert
habe, dass er einen Auftragsmörder engagiert habe. Das
Landgericht K. verwarf durch Beschluss vom 5. April
2012 eine Beschwerde des Beschuldigten gegen die ge-
nannten Beschränkungen. Die Kammer schloss sich so-
wohl hinsichtlich des dem Beschuldigten zur Last ge-
legten Sachverhalts wie auch hinsichtlich der Flucht -
gefahr den Ausführungen des Amtsgerichts an. Eine
weitere Beschwerde des Petenten gegen den Beschluss
des Landgerichts verwarf das Oberlandesgericht am 
21. Mai 2012 als unbegründet. Die Staatsanwaltschaft
stellte durch Verfügung vom 30. Juli 2012 ein Ermitt-
lungsverfahren gegen den ermittelnden Staatsanwalt
wegen Verletzung des Briefgeheimnisses gem. § 170
Abs. 2 StPO ein.

Soweit die Staatsanwaltschaft die Vorgaben des Amts-
gerichts erfüllt, ist dem Petitionsausschuss aufgrund
der durch das Grundgesetz und die Verfassung des
Landes Baden-Württemberg garantierten richterlichen
Unabhängigkeit eine Stellungnahme versagt. Die
Staatsanwaltschaft hat die Postkontrolle unter Beach-
tung der gesetzlich vorgegebenen Grenzen ausgeführt.
So sind nach § 119 Abs. 4 StPO Schreiben an den Ver-
teidiger sowie an die Volksvertretungen des Bundes
und der Länder von den Kontrollen ausgenommen.
Diese Vorgaben hat die Staatsanwaltschaft beachtet. 

Beschlussempfehlung:

Der Petition kann nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

32. Petition 15/1675 betr. Beiträge zur landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft

I. Gegenstand der Petition

Die Petentin wendet sich gegen die Veranlagung zu
Beiträgen zur landwirtschaftlichen Berufsgenossen-
schaft für Waldgrundstücke.

II. Sachverhalt

Nach Anhörung der Landwirtschaftlichen Berufsge-
nossenschaft Baden-Württemberg (LBG) stellt sich
der Sachverhalt wie folgt dar:

Die Petentin ist eine Grundstückseigentümergemein-
schaft, für die deren Verwalter die Petition eingelegt
hat. Hierzu gehören die Wald- und Wiesengrund-
stücke mit den Flurstücksnummern 475, 477, 477/1,
478, 478/1, 478/5 in Z. in W. Insgesamt umfassen die
Grundstücke 5,34 ha. Ein Teil der Fläche (2,46 ha)
wird als Weidefläche von einem Pächter genutzt. Bei
der übrigen Fläche (2,88 ha) handelt es sich um sehr
steile Wald- und Gebüschflächen. 

Für die Weidefläche zahlt der Pächter Beiträge zur
landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. Für die
Waldflächen hat die LBG mit Bescheid vom 20. Au-
gust 2012 die Petentin erstmalig zu Beiträgen in Höhe
von 416,75 Euro für forstwirtschaftliche Nutzung ver-
anlagt. Die Veranlagung erfolgte rückwirkend für die
Jahre 2007 bis 2011, denn die LBG erhielt erstmals
am 10. Juli 2012 nach Erhalt der angeforderten Grund -
buchauszüge Kenntnis der genauen Flächengrößen
und Einstufung der Grundstücke. Die Petentin hatte
vorher die vorhandene Waldfläche nicht angegeben;
nur die landwirtschaftlich genutzte Fläche war der
LBG bekannt. Gegen einen diesbezüglich ergangenen
Beitragsbescheid, welcher ergangen war, weil der
vorherige Pächter aufgehört hatte, hatte die Petentin
Widerspruch eingelegt und eingewendet, sie betreibe
keine Landwirtschaft und sei daher nicht beitrags-
pflichtig. In diesem Zusammenhang hatte die LBG
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der Petentin in mehreren Schreiben die Veranlagungs-
pflicht zur gesetzlichen Unfallversicherung erläutert. 

Die Petentin wendet gegen den Bescheid ein, dass sie
die Grundstücke weder land- noch forstwirtschaftlich
selbst nutze. Das gesamte Gelände sei an einen Päch-
ter zur Haltung von Hochlandrindern in Mutterkuh-
haltung verpachtet. Dieser habe das Gelände einge-
zäunt. Forstarbeiten würden durch den zuständigen
Förster in Verbindung mit von diesem bestimmten
Fachfirmen ausgeführt. 

Außerdem fehle es an einer ausreichenden Begrün-
dung des Bescheides. Der Geschäftsführer der LBG
sei ferner vermutlich nicht über den Vorgang unter-
richtet worden. 

Die LBG hält unter Verweis auf die gesetzlichen Vor-
schriften und die hierzu ergangene Rechtsprechung an
der Veranlagung der Petentin fest. Solange die Peten-
tin keinen Pachtvertrag vorlege, der auch die forst-
wirtschaftliche Nutzung der Waldflächen durch den
Pächter umfasse, sei die Petentin diesbezüglich als
beitragspflichtige Unternehmerin einzustufen. 

III. Rechtliche Würdigung

Die landwirtschaftliche Unfallversicherung ist eine
gesetzliche Pflichtversicherung. Es bedarf für deren
Zustandekommen keiner Beitrittserklärung, sie kann
aber auch nicht durch eine Austrittserklärung beendet
werden.

Der gesetzlichen Unfallversicherung unterliegen ge -
mäß § 2 Absatz 1 Nummer 5 Buchstabe a Siebtes
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII) Unternehmer eines
landwirtschaftlichen Unternehmens, wenn für das 
Unternehmen eine landwirtschaftliche Berufsgenos-
senschaft zuständig ist. § 123 Absatz 1 Nummer 1
SGB VII bestimmt die Zuständigkeit der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaft für die Unterneh-
men der Land- und Forstwirtschaft. Die Unternehmer
sind gemäß § 150 Absatz 1 Satz 2 SGB VII selbst bei-
tragspflichtig. 

1. Als Unternehmer ist derjenige anzusehen, auf des-
sen Rechnung und Gefahr die Flächen bewirtschaf-
tet werden bzw. wem das Betriebsergebnis (Ge-
winn und Verlust) zufällt. Bei Verpachtung der
Flächen ist daher der Pächter bzw. Bewirtschafter
beitragspflichtig. 

Die Pachtverhältnisse sind bezüglich der Wald-
flächen (2,88 ha) noch nicht abschließend geklärt.
Die Petentin hat der LBG am 20. August 2012 mit-
geteilt, dass das komplette Gelände an den Pächter
verpachtet und von diesem eingezäunt wurde. Für
die landwirtschaftliche Nutzung der Weidefläche
(2,46 ha) zahlt der Pächter die Beiträge zur land-
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft. 

Für die forstwirtschaftliche Nutzung durch den
Pächter gibt es bisher keinerlei Anhaltspunkte. 

Der LBG werden gemäß § 197 Absatz 4 SGB VII
für die Beitragserhebung die Feststellungen der
Landratsämter (Abteilung Landwirtschaft) über die

Angaben der landwirtschaftlichen Unternehmer zu
den Flächenverhältnissen aus den Gemeinsamen
Anträgen (zur Beantragung von Fördergeldern für
landwirtschaftliche Betriebe) übermittelt.

Der Pächter hat im Gemeinsamen Antrag nur die
Wiesenflächen als Pachtflächen angegeben. Im
Übrigen hat der Verwalter der Petentin in seiner E-
Mail an den Petitionsausschuss angegeben, dass
der zuständige Förster die Forstarbeiten mit Fach-
firmen durchführt. In einem früheren Pachtvertrag
war ausdrücklich vereinbart, dass der vorhandene
Weg für die Holzernte des Verpächters zugänglich
sein muss. Im Übrigen ist eine Verpachtung von
Waldflächen zur forstwirtschaftlichen Nutzung
nach Aussage der LBG außer unter Familienan-
gehörigen unüblich. 

Generell ist festzuhalten, dass die LBG zur Feststel-
lung der Bewirtschaftungsverhältnisse auf die Mit-
wirkung der Unternehmer angewiesen ist. Die Pe-
tentin trifft gemäß §§ 33, 36 der Satzung der LBG ei-
ne Anzeige- und Auskunftspflicht dieser gegenüber.
Es obliegt daher der Petentin, die Bewirtschaftungs-
verhältnisse klar zu stellen. Sie muss, wenn sie be-
hauptet, die Waldflächen verpachtet zu haben, dies
der LBG durch Vorlage des Pachtvertrages darlegen
(§ 36 Absatz 2 der Satzung der LBG). 

Die Petentin ist dieser Pflicht trotz Aufforderung
bisher nicht nachgekommen. 

2. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts
begründet ein Nutzungsrecht an forstwirtschaft -
lichen Flächen die Vermutung der Eigenschaft als
landwirtschaftlicher Unternehmer, auch wenn dieser
angesichts ungünstiger forstwirtschaftlicher Verhält-
nisse die Flächen nicht bewirtschaften will (BSG,
28. September 1999 – B 2 U 40/98). Insbesondere ist
auch Gewinnerzielungsabsicht keine Voraussetzung
für den Betrieb eines landwirtschaftlichen Unterneh-
mens. Entscheidend ist vielmehr nach Sinn und
Zweck die Tatsache, dass (irgendwann) forstwirt-
schaftliche Arbeiten verrichtet werden. Wegen der
die Forstwirtschaft prägenden langen Bewirtschaf-
tungszeiträume besteht die (widerlegbare) Vermu-
tung, dass bei bestehenden Nutzungsrechten an
forstwirtschaftlichen Flächen auch bei im Einzelfall
fehlenden konkreten Bewirtschaftungsmaßnahmen
eine forstwirtschaftliche Tätigkeit und damit die Ei-
genschaft des Nutzungsberechtigten als forstwirt-
schaftlicher Unternehmer gegeben ist (BSG, Urteil
vom 7. Dezember 2004 – B 2 U 43/03 R). 

Im Fall der Petentin ist nach ihren Angaben der zu-
ständige Förster beauftragt, forstwirtschaftliche Ar-
beiten vorzunehmen. Gemäß § 21 Absatz 3 in Ver-
bindung mit §§ 55, 64, 65 Landeswaldgesetz ist die
untere Forstbehörde hierfür zuständig. Es findet al-
so konkrete Bewirtschaftung statt. Unerheblich ist,
dass der Eigentümer, in diesem Fall die Petentin,
die Pflegearbeiten durch beauftragte Unternehmer
ausführen lässt. Entscheidend ist, auf wessen Rech-
nung diese Arbeiten durchgeführt werden (Landes-
sozialgericht Baden-Württemberg, 19. November
1998, Az.: L 10 U 1353/98), da dieser als der forst-
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wirtschaftliche Unternehmer anzusehen ist. Diesbe-
züglich gilt das oben Gesagte: Es gibt keinen Hin-
weis auf forstwirtschaftliche Nutzung durch andere
Personen als die Petentin. 

Selbst wenn der Pächter auch die Waldflächen als
Rückzugsort für seine Tiere nutzt, ändert dies
nichts an der forstwirtschaftlichen Nutzung der
Flurstücke, für die Beiträge zur gesetzlichen Un-
fallversicherung zu entrichten sind. 

Die Petentin kann sich auch nicht von der Versiche-
rungspflicht befreien lassen, da gemäß § 5 SGB VII
nur Unternehmen bis zu einer Größe von 0,25 ha be-
freit werden können. Die Waldflächen der Petentin
umfassen aber 2,88 ha. 

3. Der Beitragsbescheid ist im Einklang mit den Ver-
waltungsverfahrensvorschriften ergangen. 

– Die Veranlagungspflicht zur gesetzlichen Un-
fallversicherung wurde der Petentin ausführlich
erläutert. 

– Hinsichtlich der Vermutung der Petentin, dass
der Geschäftsführer der LBG über den Vorgang
nicht unterrichtet gewesen sei, ist Folgendes zu
sagen:

Die Grußformel unter jeder Mitteilung an die
Mitglieder lautet:

„Der Geschäftsführer
Im Auftrag
Unterschrift des Sachbearbeiters“

Der Geschäftsführer erhält jedes Schreiben, das
an den Geschäftsführer der LBG gerichtet ist. 

– Die Beitragsbescheide der LBG werden mit 
Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen und
bedürfen daher keiner Unterschrift (§ 37 Absatz 5
Landesverwaltungsverfahrensgesetz). Die Bei-
tragsberechnung ist in der Anlage zu dem Be-
scheid ausführlich aufgeschlüsselt. Einer geson-
derten Begründung bedarf es gemäß § 39 Ab-
satz 2 Nummer 3 Landesverwaltungsverfahrens-
gesetz nicht, wenn die Behörde gleichartige
Verwaltungsakte in größerer Zahl oder Verwal-
tungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen
erlässt und die Begründung nach den Umstän-
den des Einzelfalls nicht geboten ist.

Im vorliegenden Fall wurde der Bescheid vorher
mit Begründung angekündigt. 

– Die Verjährungsvorschrift des § 25 SGB IV wur-
de beachtet. Absatz 1 Satz 1 dieser Vorschrift be-
stimmt, dass Ansprüche auf Beiträge in 4 Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie fällig
geworden sind, verjähren. Da der Beitrag für das
Geschäftsjahr 2007 erst 2008 fällig wurde, ver-
jährt dieser mit Ablauf des Jahres 2012. 

Beschlussempfehlung:

Nach der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

33. Petition 15/1718 betr. Rheintalbahn; Strecken-
abschnitt Buggingen-Schliengen

Gegenstand der Petition:

Der Petent begehrt die Änderung der Planung eines
dritten und vierten Gleises im Zuge des Neu- und
Ausbaus der Rheintalbahn im Abschnitt Buggingen-
Schliengen und fordert die sog. „Westvariante“ mit
kreuzungsfreiem Überwerfungsbauwerk in Tieflage
zwischen Auggen und Schliengen zur Anbindung an
den Katzenbergtunnel. In verfahrensrechtlicher Hin-
sicht rügt er die nicht ausreichende und rechtzeitige
Bürgerbeteiligung.

Die Prüfung der Petition ergab Folgendes:

1. Kurze Schilderung des Sachverhalts

Die vom Petent begehrte Änderung der Planung liegt
im Bereich des noch nicht planfestgestellten Planfest-
stellungsabschnitts (PfA) 9.0 (Buggingen-Auggen)
und möglicherweise im Bereich des bestandskräftig
planfestgestellten PfA 9.1 (Schliengen-Eimeldingen).
Im PfA 9.0 liegt auch ein Teil der „Bürgertrasse im
Markgräflerland“, die von den in einer Interessenge-
meinschaft zusammengeschlossenen Bürgerinitiativen
und der Region gefordert wird.

1. 1. Planung der Bahn

Die ursprüngliche Planung der Bahn sah vor, das im
Zuge des Ausbaus der Rheintalbahn geplante dritte
und vierte Gleis von der Güterumfahrung Freiburg
aus kommend in Buggingen in enger Bündelung mit
der Rheintalbahn Richtung Katzenbergtunnel weiter-
zuführen, unter anderem über die vom Petenten ge-
nannten Gemeinden Müllheim und Auggen. 

1. 2. Bürgertrasse im Markgräflerland

Die „Bürgertrasse“ ist eine der sechs Kernforderun-
gen der Region im Zusammenhang mit dem vierglei-
sigen Neu- und Ausbau der Rheintalbahn zwischen
Offenburg und Basel. Sie wurde im Auftrag von Ge-
meinden des Markgräflerlands ausgearbeitet und sieht
von Tiengen/Munzingen/Mengen bis südlich von
Buggingen auf einer Länge von ca. 15 km eine Tras-
senführung in Tieflage sowie mehrere Landschafts-
brücken vor. Die „Bürgertrasse“ orientiert sich im
Wesentlichen an der Trassenführung der DB Antrags-
planung, schwenkt aber erst weiter südlich bei Bug-
gingen (statt bei Heitersheim) zurück auf die be -
stehende Rheintalbahn. Die vom Petenten ange -
sprochene „Westvariante“ ist dagegen nicht Gegen-
stand der „Bürgertrasse“ und wurde bisher von der
Region auch nicht gefordert.

1. 3. Abschließende Stellungnahme des Regierungs-
präsidiums vom November 2009

Die Anhörungsbehörde, das Regierungspräsidium,
kam in der abschließenden Stellungnahme im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens zum Planfeststel-
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lungsabschnitt 9.0 (Buggingen-Auggen) im Jahr 2009
zum Ergebnis, dass eine von der Planung der Deut-
schen Bahn AG abweichende (schonendere) Umfah-
rung von Buggingen als rechtlich eindeutig vorzugs-
würdig angesehen werde. Zusätzlich sei rechtlich
zwingend in näher benannten Bereichen, so auch im
Bereich der Gemeinde Auggen, weiterer aktiver
Schallschutz erforderlich. Eine Umfahrung für die
vom Petenten angesprochenen Bereiche Müllheim und
Auggen wurde in der abschließenden Stellung nahme
des Regierungspräsidiums demgegenüber nicht er-
wähnt.

2. Beurteilung des Falles, insbesondere rechtliche
Würdigung

Der viergleisige Neu- und Ausbau der Rheintalbahn
bedarf nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
(AEG) der Planfeststellung. Im Projektbeirat wurde
die Vereinbarung getroffen, dass vor Abschluss der
politischen Gespräche kein Planfeststellungsbeschluss
ergehen soll. 

Zuständige Planfeststellungsbehörde für den Planfest-
stellungsbeschluss ist das Eisenbahnbundesamt (EBA).
Anhörungsbehörde ist das Regierungspräsidium. 

2. 1. Ausreichende frühzeitige Information der Bürge-
rinnen und Bürger

2. 1. 1. Durchführung des Anhörungsverfahrens

Mit Schreiben vom 18. März 2005 beauftragte das
EBA das Regierungspräsidium mit der Durchführung
des Anhörungsverfahrens. Die Offenlage der Planun-
terlagen erfolgte am 25. April bis zum 6. Juni 2005.
Die Bekanntmachung der Offenlage ist in den betrof-
fenen Gemeinden erfolgt, in der Gemeinde Auggen
im Amtsblatt vom 15. April 2005. Außerdem fanden
sich Hinweise und Anregungen auf der Homepage
des Regierungspräsidiums. Zusätzlich hatte das Re-
gierungspräsidium große öffentliche Informationsver-
anstaltungen in den betroffenen Gemeinden durchge-
führt, um die Bürgerinnen und Bürger über die Pla-
nungen und ihre Rechte im Anhörungsverfahren um-
fassend zu informieren.

Vom 25. bis 27. Februar 2008 fand ein Erörterungs-
termin statt, bei dem die Frage der Bürgertrasse im
Mittelpunkt stand, aber auch die Gemeinde Auggen
ihre Belange vorgetragen hat. Die Bekanntmachung
dieses Erörterungstermins ist im Amtsblatt der Ge-
meinde Auggen vom 8. Februar 2008 erfolgt. Die ab-
schließenden Erörterungstermine zu den Planfeststel-
lungsabschnitten 8.3 und 9.0 wurde vom Regierungs-
präsidium gemäß § 18 a Nr. 5 des Allgemeinen Eisen-
bahngesetzes wegen Blockade der angemieteten Halle
durch eine Bürgerinitiative abgesagt. 

2. 1. 2. Einbindung der Bevölkerung in die Planungen
über den Projektbeirat Rheintalbahn

Der Projektbeirat wurde ins Leben gerufen, nachdem
in der Region die Planungen der Deutschen Bahn AG
vor allem wegen des Lärmschutzes und der Trassie-

rung auf erhebliche Widerstände stießen. Mitglieder
des Projektbeirats sind Vertreter von Bund, Bahn,
Land sowie Vertreter der Region und der Bürger -
initiativen. Im Projektbeirat Rheintalbahn setzen sich
das Land Baden-Württemberg und die Region am
Oberrhein für eine bessere bzw. andere Planung ein,
die mehr Rücksicht auf Mensch und Umwelt nimmt.
Die Alternativplanungen und Forderungen der Region
für den strittigen Bereich von Offenburg bis Weil am
Rhein wurden in sechs Kernforderungen formuliert.
Der Projektbeirat hat auf Ebene der Landkreise drei
räumlich aufgegliederte Arbeitsgruppen eingerichtet.
Der hier in Rede stehende Planfeststellungsabschnitt
9.0 ist einer regionalen Arbeitsgruppe unter dem Vor-
sitz der Landrätin des Landkreises angesiedelt. Unter
Hinzuziehung kommunalen Sachverstands, so auch
des Bürgermeisters der Gemeinden Auggen und der
Bürgermeisterin der Gemeinde Müllheim, wurde die
Antragsplanung der Deutschen Bahn AG und die 
regionalen Verbesserungsvorschläge unter allen ein-
schlägigen Gesichtspunkten auf den Prüfstand gestellt
und bewertet, Lösungsmöglichkeiten ausgelotet und
hierüber dem Projektbeirat berichtet. Die zahlreichen
Bürgerinitiativen sind durch ihren Dachverband im
Projektbeirat vertreten. Die Bürgerinitiativen wirken
ferner in den regionalen Arbeitsgruppen mit, die die
Aufgabe haben den Projektbeirat in fachlicher Hin-
sicht zu unterstützen und dessen Entscheidungen vor-
zubereiten.

In der Sitzung des Projektbeirats Rheintalbahn am 
5. März 2012 wurde beschlossen, den Großteil der
von der regionalen Arbeitsgruppe vorgeschlagenen
Bürgertrasse innerhalb eines Kostenrahmens von 166
Mio. Euro zu realisieren. Die Deutsche Bahn AG
wurde vom Bund beauftragt, die Planungen in enger
Abstimmung mit der regionalen Arbeitsgruppe ent-
sprechend diesem Beschluss zu ändern und in der
nächsten Sitzung des Projektbeirats vorzustellen. Im
Bereich der Gemeinden Müllheim und Auggen wurde
demgegenüber von der regionalen Arbeitsgruppe kei-
ne Änderung des Trassenverlaufs gefordert und auch
nicht beschlossen. 

Insgesamt ist mit dieser breiten Repräsentanz der Re-
gion und der Bürgerinitiativen im Projektbeirat und
dessen vorbereitenden Gremien eine umfassende
Berücksichtigung der Meinungen und Interessen der
betroffenen Bevölkerung im Beratungs- und Entschei-
dungsprozess gewährleistet.

Nach Auffassung des Ministeriums für Verkehr und
Infrastruktur ergibt sich aus dem geschilderten Sach-
verhalt, dass eine ausreichende Information der Bür-
gerinnen und Bürger erfolgt ist und auch weiterhin er-
folgen wird.

2. 2. „Westvariante“ mit Überbauungswerk zwischen
Auggen und Schliengen

Soweit dem Ministerium für Verkehr und Infrastruk-
tur bekannt, sieht die vom Petenten angesprochene
„Westvariante“ eine Einfädelung der Neubaustrecke
zwischen den Gemeinden Schliengen und Auggen
möglichst nahe am Katzenbergtunnel vor. Deshalb
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müsse die Neubaustrecke von Norden kommend etwa
parallel zur bestehenden (Bahnstrom)-Hochspannungs -
leitung an Müllheim vorbeigeführt und erst zwischen
Auggen und Schliengen mit der Stammstrecke und
dem Katzenbergtunnel verknüpft werden.

Die vom Petenten angesprochene Verknüpfung der
neuen Gleise mit der bestehenden Rheintalbahn waren
im Projektbeirat Gegenstand ausführlicher Diskussio-
nen, allerdings nicht zwischen Auggen und Schlien-
gen, sondern zwischen Buggingen und Hügelheim. 

Die Frage der Verknüpfung der Gleise steht auch im
Zusammenhang mit der Kernforderung 6 der Region
und der Interessengemeinschaft im Zusammenhang
mit dem viergleisigen Neu- und Ausbau der Rheintal-
bahn zwischen Offenburg und Basel. Im Rahmen die-
ser Kernforderung wird eine Streckenführung ver-
langt, die es gestattet, dass möglichst alle Transitgü-
terzüge zur Schonung der Isteiner-Klotz-Gemeinden
durch den Katzenbergtunnel fahren können und da-
durch auf der Rheintalstrecke ein 30-minütiger Takt
für die Regio-S-Bahn Freiburg-Basel möglich wird.
Die Region und die Interessengemeinschaft fordern in
diesem Zusammenhang die niveaufreie nördliche An-
bindung des Katzenbergtunnels, d. h. eine Anbindung
nicht durch Weichen, sondern durch ein vom Petenten
angesprochenes Überwerfungsbauwerk. Nur die kreu-
zungsfreie Verknüpfung von Neu- und Altstrecke ga-
rantiere einen reibungslosen Verkehrsablauf von Gü-
ter-, Schienenpersonennah- und Schienenpersonen-
fernverkehr.

Die Frage der Anbindung des Katzenbergtunnels wur-
de im Projektbeirat Rheintalbahn ausführlich disku-
tiert. In der 5. Sitzung des Projektbeirats am 8. Feb -
ruar 2011 ist die Bahn auf diese Forderung nicht ein-
gegangen, sondern hat unter anderem zugesagt, durch
entsprechende Gestaltung des Betriebsablaufs mög-
lichst alle Güterzüge durch den Katzenbergtunnel zu
führen und die Kapazität des Katzenbergtunnels durch
eine Blockverdichtung zu erhöhen. In der 7. Sitzung
des Projektbeirats am 5. März 2012 konnte erreicht
werden, dass die niveaufreie Verknüpfung der neuen
Gleise mit der bestehenden Rheintalbahn im Raum
Buggingen unter dem Aspekt der Kapazität nochmals
in einer der nächsten Sitzungen des Projektbeirats, in
dem wie ausgeführt auch die Region und die Interes-
sengemeinschaft vertreten sind, beraten werden soll.
Damit ist gewährleistet, dass die Vorstellungen der
Region und der Interessengemeinschaft hinsichtlich
der vom Petenten angesprochenen Verknüpfung der
neuen Gleise mit der bestehenden Rheintalbahn in
den Entscheidungsprozess einfließen.

Die Planfeststellungsbehörde wird die vom Petenten
in diesem Zusammenhang erwähnte „Westvariante“
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens jedenfalls
dann prüfen, wenn sie als Planungsalternative im An-
hörungsverfahren eingebracht worden ist. Gegebenen-
falls wird hier auch zu prüfen sein, ob die Einfädelung
der Neubaustrecke zwischen den Gemeinden Schlien-
gen und Auggen möglichst nahe am Katzenbergtunnel
überhaupt noch realisierbar wäre. Dies hängt davon
ab, ob die vom Petenten vorgeschlagene Einfädelung
im Bereich des noch nicht entschiedenen Planfeststel-

lungsabschnitts 9.0 (Buggingen-Auggen) liegt, der 
an der Gemarkungsgrenze zwischen Auggen und
Schliengen endet oder aber im Bereich des bestands-
kräftigen Planfeststellungsabschnitts 9.1 (Schliengen-
Eimeldingen), der an der nördlichen Gemarkungs-
grenze zwischen Schliengen und Auggen beginnt, und
sich seit längerem im Bau befindet. So soll der in die-
sem Abschnitt liegende Katzenbergtunnel im Dezem-
ber 2012 in Betrieb genommen werden. 

Beschlussempfehlung:

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage
kann der Petition nicht abgeholfen werden.

Berichterstatter: Schwehr

28. 11. 2012 Die Vorsitzende:

Böhlen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


